	
	ANLAGE 11
[ersetzt durch Art. 14 des K.E. vom 17.08.2013 (B.S. vom 22.08.2013) und abgeändert durch Art. 50 Nr. 1 des K.E. vom 13.02.2015 (B.S. vom 26.02.2015) und Art. 7 Nr. 1 und Art. 11 § 1 Nr. 1 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]



	[image: Une image contenant écusson, symbole, couronne, Emblème

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]
	Königreich Belgien
Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres
Ausländeramt
Föderale Polizei
	[image: bandiera]



Akz.:
ABWEISUNG

[bookmark: _Ref189220704]Am 	, um 	 (Uhrzeit), hat der/die Unterzeichnete, 	
	[footnoteRef:1] an der Grenzübergangsstelle 	, [1:  Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben.] 

Herrn/Frau
Name	, Vorname	,
geboren am 	, in 	, 	Geschlechts,
	 Staatsangehörigkeit, wohnhaft in 	,
Inhaber(in) des folgenden Identitätsdokuments (Art)	, Nummer	,
ausgestellt in 	, am 	,
Inhaber(in) des Visums Nr. 	, Kategorie 	, ausgestellt von 	,
- gültig von 	 bis 	 oder 	
-  mit einer Gültigkeitsdauer von 	 Tagen, zu folgendem Zweck 	,
kommend aus	 mit 	 
(benutztes Transportmittel, z. B. Flugnummer angeben),

davon in Kenntnis gesetzt, dass ihm/ihr aufgrund von Artikel 3 Absatz 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern die Einreise ins Staatsgebiet aus folgendem Grund / aus folgenden Gründen verweigert wird:

	|_| (A)
	[bookmark: _Ref189744683]Verfügt nicht über (ein) gültige(s) Reisedokument(e) (Art. 3 Abs. 1 Nr. 1/Nr. 2)[footnoteRef:2] [2:  Unzutreffendes bitte streichen.] 


	|_| (B)
	Ist im Besitz eines falschen, gefälschten oder verfälschten Reisedokuments (Art. 3 Abs. 1 Nr. 1/Nr. 2)[footnoteRef:3]2 [3: ] 


	|_| (C)
	Verfügt nicht über ein gültiges Visum oder eine gültige Aufenthaltserlaubnis (Art. 3 Abs. 1 Nr. 1/Nr. 2)[footnoteRef:4]2 [4: ] 


	|_| (D)
	Ist im Besitz eines falschen, gefälschten oder verfälschten Visums oder Reisedokuments (Art. 3 Abs. 1 Nr. 1/Nr. 2)[footnoteRef:5]2 [5: ] 


	|_| (E)
	Verfügt nicht über die erforderlichen Dokumente zur Rechtfertigung des Zwecks und der Bedingungen des geplanten Aufenthalts (Art. 3 Abs. 1 Nr. 3)
Folgende Unterlagen konnten nicht vorgelegt werden: 	

	|_| (F)
	Hat sich während dreier Monate innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten auf dem Staatsgebiet der Mitgliedstaaten der Europäischen Union aufgehalten (Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 und Art. 6)

	|_| (G)
	Verfügt nicht über genügende Existenzmittel für die Dauer und die Umstände des Aufenthalts oder für die Rückkehr in das Ursprungs- oder Durchreiseland (Art. 3 Abs. 1 Nr. 4)

	|_| (H)
	Ist zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben (Art. 3 Abs. 1 Nr. 5/Nr. 8/Nr. 9)2
|_| im SIS
|_| in der AND (Allgemeine Nationale Datenbank)

	|_| (I)
	Gilt als Gefahr für die öffentliche Ordnung, die nationale Sicherheit, die Volksgesundheit oder die internationalen Beziehungen eines der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Art. 3 Abs. 1 Nr. 6/Nr. 7)2



BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES:
		
		
		

Notifizierungsurkunde

Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses vom 	
ausgehändigt worden.

[Er/Sie ist von seiner/ihrer Mitwirkungspflicht in Anwendung von Artikel 74/22 des Gesetzes und den Folgen der Nichteinhaltung dieser Pflicht unterrichtet worden. Er/Sie ist aufgefordert worden, die Informationen auf der Website https://dofi.ibz.be/en/themes/irregular-stay/obligation-cooperate oder auf dem ihm/ihr ausgehändigten Faltblatt einzusehen.]

Der/Die Unterzeichnete hat sie/ihn davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden. Wenn der/die Betreffende sich zum Zeitpunkt der Notifizierung des Beschlusses an einem in Artikel 74/8 und 74/9 des Gesetzes erwähnten bestimmten Ort befindet oder der Regierung überantwortet wird, muss der Antrag aufgrund von Artikel 39/57 § 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 innerhalb [zehn] Tagen ab Notifizierung des vorliegenden Beschlusses eingereicht werden.

Gemäß Artikel 39/82 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 kann ein Aussetzungsantrag eingereicht werden. Außer in Fällen äußerster Dringlichkeit müssen Aussetzungsantrag und Nichtigkeitsklage in ein und demselben Akt eingereicht werden. [Vorbehaltlich der Zustimmung des/der Betreffenden wird die Zwangsvollstreckung der Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme, die gegen den/die Betreffende(n) gefasst worden ist, erst nach Ablauf der in Artikel 39/57 § 1 Absatz 3 erwähnten Beschwerdefrist vorgenommen (zehn Tage, wenn es sich um eine erste Ausweisungs - oder Abweisungsmaßnahme handelt/fünf Tage ab der zweiten Ausweisungs - oder Abweisungsmaßnahme) oder, wenn die Aussetzung der Ausführung dieser Maßnahme in äußerster Dringlichkeit innerhalb der erwähnten Frist beantragt worden ist, erst vorgenommen, nachdem der Rat den Antrag abgelehnt hat.]

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten werden vorerwähnte Klage und vorerwähnter Antrag im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und in Artikel 32 der Verfahrensordnung des Rates für Ausländerstreitsachen (VO RAS) erwähnten Bedingungen erfüllt. Vorbehaltlich der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4 der VO RAS vorgesehenen Abweichungen werden sie beim Rat für Ausländerstreitsachen per Einschreiben [oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen,] an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Vorbehaltlich der Anwendung von Artikel 39/79 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 wird die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage beziehungsweise eines Aussetzungsantrags nicht ausgesetzt. Eine Rubrik "FAQ" kann über die in französischer und niederländischer Sprache verfügbare Website www.rvv-cce.be eingesehen werden.

Gemäß Artikel 508/1 und folgenden des Gerichtsgesetzbuches kann der/die Betreffende das Büro für juristischen Beistand und bei Bedarf sprachlichen Beistand, der aufgrund von Artikel 508/10 des Gerichtsgesetzbuches gewährt werden kann, in Anspruch nehmen. Die Kontaktdaten der Büros für juristischen Beistand sind über die Websites www.advocaat.be und www.avocats.be einsehbar. 

[bookmark: _Ref189208792]Der/Die Betreffende kann bei dem Minister[footnoteRef:6] oder seinem Beauftragten eine schriftliche beziehungsweise mündliche Übersetzung der wichtigsten Elemente des Beschlusses, einschließlich Informationen über die verfügbaren Rechtsmittel, in eine Sprache, die der/die Betreffende versteht oder deren Kenntnis vernünftigerweise vorausgesetzt werden kann, beantragen. [6:  Der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständige Minister] 



Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

Bezeichnung, Datum, Unterschrift und Stempel der mit der Grenzkontrolle beauftragten Behörde

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist.

Name und Unterschrift des Ausländers


Ab dem Tag des Inkrafttretens des Gesetzes vom 19. März 2023 zur Abänderung des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern in Bezug auf das Einreise-/Ausreisesystem (gemäß Art. 14 des K.E. vom 17. Juli 2024 (B.S. vom 18. September 2024)) lautet Anlage 11 wie folgt:

	
	"ANLAGE 11
[ersetzt durch Art. 14 des K.E. vom 17.08.2013 (B.S. vom 22.08.2013) und abgeändert durch Art. 50 Nr. 1 des K.E. vom 13.02.2015 (B.S. vom 26.02.2015), Art. 13 Nr. 1 und 2 des K.E. vom 17.07.2024 (B.S. vom 18.09.2024) und Art. 7 Nr. 1 und Art. 11 § 1 Nr. 1 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]



	[image: Une image contenant écusson, symbole, couronne, Emblème

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]
	Königreich Belgien
Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres
Ausländeramt
Föderale Polizei
	[image: bandiera]



Akz.:
ABWEISUNG

Am 	, um 	 (Uhrzeit), hat der/die Unterzeichnete, 	
	[footnoteRef:7] an der Grenzübergangsstelle 	, [7:  Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben.] 

Herrn/Frau
Name	, Vorname	,
geboren am 	, in 	, 	Geschlechts,
	 Staatsangehörigkeit, wohnhaft in 	,
Inhaber(in) des folgenden Identitätsdokuments (Art)	, Nummer	,
ausgestellt in 	, am 	,
Inhaber(in) des Visums Nr. 	, Kategorie 	, ausgestellt von 	,
- gültig von 	 bis 	 oder 	
-  mit einer Gültigkeitsdauer von 	 Tagen, zu folgendem Zweck 	,
kommend aus	 mit 	 
(benutztes Transportmittel, z. B. Flugnummer angeben),

davon in Kenntnis gesetzt, dass ihm/ihr aufgrund von Artikel 3 Absatz 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern die Einreise ins Staatsgebiet aus folgendem Grund / aus folgenden Gründen verweigert wird:

	|_| (A)
	Verfügt nicht über (ein) gültige(s) Reisedokument(e) (Art. 3 Abs. 1 Nr. 1/Nr. 2)[footnoteRef:8] [8:  Unzutreffendes bitte streichen.] 


	|_| (B)
	Ist im Besitz eines falschen, gefälschten oder verfälschten Reisedokuments (Art. 3 Abs. 1 Nr. 1/Nr. 2)[footnoteRef:9]2 [9: ] 


	|_| (C)
	Verfügt nicht über ein gültiges Visum oder eine gültige Aufenthaltserlaubnis (Art. 3 Abs. 1 Nr. 1/Nr. 2)[footnoteRef:10]2 [10: ] 


	|_| (D)
	Ist im Besitz eines falschen, gefälschten oder verfälschten Visums oder Reisedokuments (Art. 3 Abs. 1 Nr. 1/Nr. 2)[footnoteRef:11]2 [11: ] 


	|_| (E)
	Verfügt nicht über die erforderlichen Dokumente zur Rechtfertigung des Zwecks und der Bedingungen des geplanten Aufenthalts (Art. 3 Abs. 1 Nr. 3)
Folgende Unterlagen konnten nicht vorgelegt werden: 	

	|_| (F)
	Hat sich während dreier Monate innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten auf dem Staatsgebiet der Mitgliedstaaten der Europäischen Union aufgehalten (Art. 3 Abs. 1 Nr. 2° und Art. 6)

	|_| (G)
	Verfügt nicht über genügende Existenzmittel für die Dauer und die Umstände des Aufenthalts oder für die Rückkehr in das Ursprungs- oder Durchreiseland (Art. 3 Abs. 1 Nr. 4)

	|_| (H)
	Ist zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben (Art. 3 Abs. 1 Nr. 5/Nr. 8/Nr. 9)2
|_| im SIS
|_| in der AND (Allgemeine Nationale Datenbank)

	|_| (I)
	Gilt als Gefahr für die öffentliche Ordnung, die nationale Sicherheit, die Volksgesundheit oder die internationalen Beziehungen eines der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Art. 3 Abs. 1 Nr. 6/Nr. 7)2

	|_| (J)
	Hat es abgelehnt, die biometrischen Daten bereitzustellen, die erforderlich sind, um:
|_| das persönliche Dossier im Einreise-/Ausreisesystem anzulegen
|_| Grenzübertrittskontrollen durchzuführen



BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES:

		
		
		

Notifizierungsurkunde

[(anzugeben, wenn die Daten im Einreise-/Ausreisesystem gespeichert werden) Die betreffende Person wird darüber in Kenntnis gesetzt, dass ihre personenbezogenen Daten und die Informationen über die vorliegende Einreiseverweigerung gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2017/2226 in das Einreise-/Ausreisesystem eingegeben werden. Gemäß Artikel 52 der Verordnung (EU) 2017/2226 hat die betreffende Person das Recht, die über sie im Einreise-/ Ausreisesystem gespeicherten Daten zu erhalten, und kann verlangen, dass sie betreffende unrichtige Daten berichtigt und unrechtmäßig gespeicherte Daten gelöscht werden.]

Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses vom 	
ausgehändigt worden.

[Er/Sie ist von seiner/ihrer Mitwirkungspflicht in Anwendung von Artikel 74/22 des Gesetzes und den Folgen der Nichteinhaltung dieser Pflicht unterrichtet worden. Er/Sie ist aufgefordert worden, die Informationen auf der Website https://dofi.ibz.be/en/themes/irregular-stay/obligation-cooperate oder auf dem ihm/ihr ausgehändigten Faltblatt einzusehen.]

Der/Die Unterzeichnete hat sie/ihn davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden. Wenn der/die Betreffende sich zum Zeitpunkt der Notifizierung des Beschlusses an einem in Artikel 74/8 und 74/9 des Gesetzes erwähnten bestimmten Ort befindet oder der Regierung überantwortet wird, muss der Antrag aufgrund von Artikel 39/57 § 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 innerhalb [zehn] Tagen ab Notifizierung des vorliegenden Beschlusses eingereicht werden.

Gemäß Artikel 39/82 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 kann ein Aussetzungsantrag eingereicht werden. Außer in Fällen äußerster Dringlichkeit müssen Aussetzungsantrag und Nichtigkeitsklage in ein und demselben Akt eingereicht werden. [Vorbehaltlich der Zustimmung des/der Betreffenden wird die Zwangsvollstreckung der Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme, die gegen den/die Betreffende(n) gefasst worden ist, erst nach Ablauf der in Artikel 39/57 § 1 Absatz 3 erwähnten Beschwerdefrist vorgenommen (zehn Tage, wenn es sich um eine erste Ausweisungs - oder Abweisungsmaßnahme handelt/fünf Tage ab der zweiten Ausweisungs - oder Abweisungsmaßnahme) oder, wenn die Aussetzung der Ausführung dieser Maßnahme in äußerster Dringlichkeit innerhalb der erwähnten Frist beantragt worden ist, erst vorgenommen, nachdem der Rat den Antrag abgelehnt hat.]

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten werden vorerwähnte Klage und vorerwähnter Antrag im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und in Artikel 32 der Verfahrensordnung des Rates für Ausländerstreitsachen (VO RAS) erwähnten Bedingungen erfüllt. Vorbehaltlich der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4 der VO RAS vorgesehenen Abweichungen werden sie beim Rat für Ausländerstreitsachen per Einschreiben [oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen,] an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Vorbehaltlich der Anwendung von Artikel 39/79 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 wird die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage beziehungsweise eines Aussetzungsantrags nicht ausgesetzt. Eine Rubrik "FAQ" kann über die in französischer und niederländischer Sprache verfügbare Website www.rvv-cce.be eingesehen werden.

Gemäß Artikel 508/1 und folgenden des Gerichtsgesetzbuches kann der/die Betreffende das Büro für juristischen Beistand und bei Bedarf sprachlichen Beistand, der aufgrund von Artikel 508/10 des Gerichtsgesetzbuches gewährt werden kann, in Anspruch nehmen. Die Kontaktdaten der Büros für juristischen Beistand sind über die Websites www.advocaat.be und www.avocats.be einsehbar. 

Der/Die Betreffende kann bei dem Minister[footnoteRef:12] oder seinem Beauftragten eine schriftliche beziehungsweise mündliche Übersetzung der wichtigsten Elemente des Beschlusses, einschließlich Informationen über die verfügbaren Rechtsmittel, in eine Sprache, die der/die Betreffende versteht oder deren Kenntnis vernünftigerweise vorausgesetzt werden kann, beantragen. [12:  Der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständige Minister] 


Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

Bezeichnung, Datum, Unterschrift und Stempel der mit der Grenzkontrolle beauftragten Behörde

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist.

Name und Unterschrift des Ausländers"




	Königreich Belgien
Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres
Ausländeramt
	ANLAGE 11bis
[eingefügt durch Art. 22 des K.E. vom 19.05.1993 (B.S. vom 21.05.1993), ersetzt durch Art. 15 des K.E. vom 17.08.2013 (B.S. vom 22.08.2013) und abgeändert durch Art. 50 Nr. 2 des K.E. vom 13.02.2015 (B.S. vom 26.02.2015) und Art. 7 Nr. 2  und Art. 11 § 1 Nr. 2 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]



Akz.:


BESCHLUSS ZUR EINREISEVERWEIGERUNG MIT ABWEISUNG - ASYLSUCHENDER


Aufgrund von Artikel 52/4 Absatz 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern;

Aufgrund der Stellungnahme des Generalkommissars für Flüchtlinge und Staatenlose vom 	,
aus der hervorgeht, dass 	;

[bookmark: _Ref189230834]In der Erwägung, dass Herr/Frau[footnoteRef:13], der/die erklärt, wie folgt zu heißen1: [13:  Unzutreffendes bitte streichen.] 


Name:  	,
Vorname: 	, 
Geburtsdatum: 	,
Geburtsort: 	,
Staatsangehörigkeit: 	,

einen Asylantrag eingereicht hat.

Die Einreise ins Königreich wird ihm/ihr verweigert.

BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES:

	
	
	


In Ausführung von Artikel 88bis § 1 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird vorerwähnte Person abgewiesen.

Brüssel, den
[bookmark: _Ref189207307]Der Minister 	[footnoteRef:14] [14:  Der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständige Minister] 

Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde  


In Ausführung von Artikel 53bis des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird vorerwähnte Person zur Grenze des Landes zurückgeführt, aus dem sie geflüchtet ist und in dem ihrer Erklärung zufolge ihr Leben oder ihre Freiheit gefährdet sein soll.1 

Brüssel, den
Der Minister 	2
Bezeichnung und Eigenschaft, Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde  


Notifizierungsurkunde

Der/Die Unterzeichnete, 	[footnoteRef:15] [15:  Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben.
] 

hat der/dem Betreffenden diesen Beschluss/diese Beschlüsse vom ............................. notifiziert.

Name: 	
Vorname: 	 
Geburtsdatum: 	
Geburtsort: 	
Staatsangehörigkeit: 	

Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses/dieser Beschlüsse ausgehändigt worden.

[Er/Sie ist von seiner/ihrer Mitwirkungspflicht in Anwendung von Artikel 74/22 des Gesetzes und den Folgen der Nichteinhaltung dieser Pflicht unterrichtet worden. Er/Sie ist aufgefordert worden, die Informationen auf der Website https://dofi.ibz.be/en/themes/irregular-stay/obligation-cooperate oder auf dem ihm/ihr ausgehändigten Faltblatt einzusehen.]

Der/Die Unterzeichnete hat den/die Betreffende(n) davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden. Wenn der/die Betreffende sich zum Zeitpunkt der Notifizierung des Beschlusses an einem in Artikel 74/8 und 74/9 des Gesetzes erwähnten bestimmten Ort befindet oder der Regierung überantwortet wird, muss der Antrag aufgrund von Artikel 39/57 § 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 innerhalb [zehn] Tagen ab Notifizierung des vorliegenden Beschlusses eingereicht werden.  

Gemäß Artikel 39/82 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 kann ein Aussetzungsantrag eingereicht werden. Außer in Fällen äußerster Dringlichkeit müssen Aussetzungsantrag und Nichtigkeitsklage in ein und demselben Akt eingereicht werden. [Vorbehaltlich der Zustimmung des/der Betreffenden wird die Zwangsvollstreckung der Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme, die gegen den/die Betreffende(n) gefasst worden ist, erst nach Ablauf der in Artikel 39/57 § 1 Absatz 3 erwähnten Beschwerdefrist vorgenommen (zehn Tage, wenn es sich um eine erste Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme handelt/fünf Tage ab der zweiten Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme) oder, wenn die Aussetzung der Ausführung dieser Maßnahme in äußerster Dringlichkeit innerhalb der erwähnten Frist beantragt worden ist, erst vorgenommen, nachdem der Rat den Antrag abgelehnt hat.]

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten werden vorerwähnte Klage und vorerwähnter Antrag im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und in Artikel 32 der Verfahrensordnung des Rates für Ausländerstreitsachen (VO RAS) erwähnten Bedingungen erfüllt. Vorbehaltlich der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4 der VO RAS vorgesehenen Abweichungen werden sie beim Rat für Ausländerstreitsachen per Einschreiben [oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen,] an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.
	
Vorbehaltlich der Anwendung von Artikel 39/79 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 wird die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage beziehungsweise eines Aussetzungsantrags nicht ausgesetzt. Eine Rubrik "FAQ" kann über die in französischer und niederländischer Sprache verfügbare Website www.rvv-cce.be eingesehen werden.

Gemäß Artikel 508/1 und folgenden des Gerichtsgesetzbuches kann der/die Betreffende das Büro für juristischen Beistand und bei Bedarf sprachlichen Beistand, der aufgrund von Artikel 508/10 des Gerichtsgesetzbuches gewährt werden kann, in Anspruch nehmen. Die Kontaktdaten der Büros für juristischen Beistand sind über die Websites www.advocaat.be und www.avocats.be einsehbar.

Der/Die Betreffende kann bei dem Minister oder seinem Beauftragten eine schriftliche beziehungsweise mündliche Übersetzung der wichtigsten Elemente des Beschlusses, einschließlich Informationen über die verfügbaren Rechtsmittel, in eine Sprache, die der/die Betreffende versteht oder deren Kenntnis vernünftigerweise vorausgesetzt werden kann, beantragen.


Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

Bezeichnung, Datum, Unterschrift und Stempel der mit der Grenzkontrolle beauftragten Behörde

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegende(r) Beschluss/Beschlüsse notifiziert worden ist/sind.
 
Name und Unterschrift des Ausländers






	
FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES
AUSLÄNDERAMT

Akz.:
	




	ANLAGE 11ter
[eingefügt durch Art. 100 des K.E. vom 27.04.2007 (B.S. vom 21.05.2007), ersetzt durch Art. 16 des K.E. vom 17.08.2013 (B.S. vom 22.08.2013) und abgeändert durch Art. 50 Nr. 3 des K.E. vom 13.02.2015 (B.S. vom 26.02.2015) und Art. 7 Nr. 3 und Art. 11 § 1 Nr. 3 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]



BESCHLUSS ZUR EINREISEVERWEIGERUNG MIT ABWEISUNG - ASYLSUCHENDER


In Ausführung von Artikel 72 § 1 Absatz 2 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

[bookmark: _Ref189207109]wird Herrn/Frau[footnoteRef:16]1, der/die erklärt, wie folgt zu heißen1, die Einreise ins Königreich verweigert. [16: 1 Unzutreffendes bitte streichen.] 


Name: 	
Vorname: 	
Geburtsdatum: 	
Geburtsort: 	
Staatsangehörigkeit: 	

Folglich wird vorerwähnte Person abgewiesen, sobald dieser Beschluss ausführbar wird.

BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES:

	
	
	

Brüssel, den
Der Minister 	/Der Beauftragte des Ministers 	1[footnoteRef:17]2  [17: 2 Der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständige Minister] 

Bezeichnung und Eigenschaft, Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde  


In Ausführung von Artikel 53bis des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird vorerwähnte Person zur Grenze des Landes zurückgeführt, aus dem sie geflüchtet ist und in dem ihrer Erklärung zufolge ihr Leben oder ihre Freiheit gefährdet sein soll.1 


Brüssel, den
Der Minister 	/Der Beauftragte des Ministers 	12
Bezeichnung und Eigenschaft, Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde


Notifizierungsurkunde

Der/Die Unterzeichnete, 	[footnoteRef:18]3, [18: 3 Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben.] 

hat der/dem Betreffenden diesen Beschluss/diese Beschlüsse vom .......................................... notifiziert.

Name:  	
Vorname: 	
Geburtsdatum: 	
Geburtsort:  	
Staatsangehörigkeit: 	


Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses/dieser Beschlüsse ausgehändigt worden.

[Er/Sie ist von seiner/ihrer Mitwirkungspflicht in Anwendung von Artikel 74/22 des Gesetzes und den Folgen der Nichteinhaltung dieser Pflicht unterrichtet worden. Er/Sie ist aufgefordert worden, die Informationen auf der Website https://dofi.ibz.be/en/themes/irregular-stay/obligation-cooperate oder auf dem ihm/ihr ausgehändigten Faltblatt einzusehen.]

Der/Die Unterzeichnete hat den/die Betreffende(n) davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden. Wenn der/die Betreffende sich zum Zeitpunkt der Notifizierung des Beschlusses an einem in Artikel 74/8 und 74/9 des Gesetzes erwähnten bestimmten Ort befindet oder der Regierung überantwortet wird, muss der Antrag aufgrund von Artikel 39/57 § 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 innerhalb [zehn] Tagen ab Notifizierung des vorliegenden Beschlusses eingereicht werden.

Gemäß Artikel 39/82 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 kann ein Aussetzungsantrag eingereicht werden. Außer in Fällen äußerster Dringlichkeit müssen Aussetzungsantrag und Nichtigkeitsklage in ein und demselben Akt eingereicht werden. [Vorbehaltlich der Zustimmung des/der Betreffenden wird die Zwangsvollstreckung der Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme, die gegen den/die Betreffende(n) gefasst worden ist, erst nach Ablauf der in Artikel 39/57 § 1 Absatz 3 erwähnten Beschwerdefrist vorgenommen (zehn Tage, wenn es sich um eine erste Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme handelt/fünf Tage ab der zweiten Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme) oder, wenn die Aussetzung der Ausführung dieser Maßnahme in äußerster Dringlichkeit innerhalb der erwähnten Frist beantragt worden ist, erst vorgenommen, nachdem der Rat den Antrag abgelehnt hat.]

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten werden vorerwähnte Klage und vorerwähnter Antrag im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und in Artikel 32 der Verfahrensordnung des Rates für Ausländerstreitsachen (VO RAS) erwähnten Bedingungen erfüllt. Vorbehaltlich der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4 der VO RAS vorgesehenen Abweichungen werden sie beim Rat für Ausländerstreitsachen per Einschreiben [oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen,] an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.
	
Vorbehaltlich der Anwendung von Artikel 39/79 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 wird die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage beziehungsweise eines Aussetzungsantrags nicht ausgesetzt. Eine Rubrik "FAQ" kann über die in französischer und niederländischer Sprache verfügbare Website www.rvv-cce.be eingesehen werden.

Gemäß Artikel 508/1 und folgenden des Gerichtsgesetzbuches kann der/die Betreffende das Büro für juristischen Beistand und bei Bedarf sprachlichen Beistand, der aufgrund von Artikel 508/10 des Gerichtsgesetzbuches gewährt werden kann, in Anspruch nehmen. Die Kontaktdaten der Büros für juristischen Beistand sind über die Websites www.advocaat.be und www.avocats.be einsehbar.

Der/Die Betreffende kann bei dem Minister oder seinem Beauftragten eine schriftliche beziehungsweise mündliche Übersetzung der wichtigsten Elemente des Beschlusses, einschließlich Informationen über die verfügbaren Rechtsmittel, in eine Sprache, die der/die Betreffende versteht oder deren Kenntnis vernünftigerweise vorausgesetzt werden kann, beantragen.

Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

Bezeichnung, Datum, Unterschrift und Stempel der mit der Grenzkontrolle beauftragten Behörde

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegende(r) Beschluss/Beschlüsse notifiziert worden ist/sind.
 
Name und Unterschrift des Ausländers





	KÖNIGREICH BELGIEN
Provinz:
Bezirk:
Gemeinde:
Akz.:

	ANLAGE 12
[ersetzt durch Art. 1 des K.E. vom 19.12.2011 (B.S. vom 21.12.2011) und abgeändert durch Art. 8 Nr. 1, Art. 12 § 1 und Art. 13 Nr. 1 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]



ANWEISUNG DAS STAATSGEBIET ZU VERLASSEN

In Ausführung von Artikel 7 Absatz 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern, abgeändert durch das Gesetz vom 15. Juli 1996, und des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird Herr/Frau ………............…………………………., geboren in …………………………….., am ………………….., ………………………………….. Staatsangehörigkeit, angewiesen, spätestens am …………………….. (Datum angeben) das Staatsgebiet Belgiens und das Staatsgebiet folgender Staaten zu verlassen: Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, die Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn[footnoteRef:19]1, außer wenn er/sie die erforderlichen Dokumente besitzt, um in diese Staaten einzureisen[footnoteRef:20]2. [19: 1 Es handelt sich um die anderen Mitgliedstaaten des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen, unterzeichnet am 19. Juni 1990 in Schengen.]  [20: 2 In diesem Fall den (die) betroffenen Staat(en) bitte streichen.] 


BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES[footnoteRef:21]3: [21: 3 Gründe zur Rechtfertigung des Beschlusses ankreuzen.] 


· Artikel 7 Absatz 1 Nr. 1 des Gesetzes und Artikel 21 des Königlichen Erlasses: verbleibt im Königreich, ohne im Besitz der aufgrund von Artikel 2 des Gesetzes erforderlichen Dokumente zu sein; der (die) Betreffende ist nicht im Besitz eines/einer ………..…………………. (fehlendes Dokument angeben).

· Artikel 7 Absatz 1 Nr. 2 des Gesetzes und Artikel 100 Absatz 5 des Königlichen Erlasses: verbleibt über die gemäß Artikel 6 des Gesetzes festgelegte Frist hinaus im Königreich; der (die) Betreffende verbleibt seit dem ……………………………..…. (Dauer des Aufenthalts angeben) im Königreich.

[Er/Sie ist von seiner/ihrer Mitwirkungspflicht in Anwendung von Artikel 74/22 des Gesetzes und den Folgen der Nichteinhaltung dieser Pflicht unterrichtet worden. Er/Sie ist aufgefordert worden, die Informationen auf der Website https://dofi.ibz.be/en/themes/irregular-stay/obligation-cooperate oder auf dem ihm/ihr ausgehändigten Faltblatt einzusehen.

Er/Sie ist davon unterrichtet worden, dass er/sie, sofern er/sie das Land noch nicht verlassen hat, gemäß dieser Plicht dem Ausländeramt binnen vierzehn Tagen nach Notifizierung vorliegender Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen, per Einschreiben an die Adresse Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44, 1000 Brüssel, seinen/ihren tatsächlichen Wohnort und seine/ihre Kontaktdaten mitteilen muss.

Wenn er/sie vorliegendem Beschluss nicht Folge leistet oder bei dessen Ausführung nicht mitwirkt, setzt er/sie sich der Gefahr aus, zur Grenze zurückgebracht und zu diesem Zweck gemäß Artikel 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern für die Zeit, die für die Ausführung der Maßnahme unbedingt notwendig ist, festgehalten zu werden. Die Nichteinhaltung der Mitwirkungspflicht wird auch bei der Festlegung der Dauer des Einreiseverbots berücksichtigt, das gegebenenfalls gegen ihn/sie verhängt wird.

Wenn der/die Betreffende weitere Fragen hat oder bei der Organisation seiner/ihrer Rückkehr begleitet werden möchte, kann er/sie sich per E-Mail an icamsupport@ibz.fgov.be oder per Telefon unter der Nummer 02 488 97 77 (zwischen 9.00 und 15.00 Uhr) an einen ICAM-Coach wenden.
Außerdem kann er/sie jeden Mittwoch ohne Termin zwischen 9.00 und 12.00 Uhr an folgenden Orten an einem ICAM-Schalter vorstellig werden:
- Brüssel: Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44, 1000 Brüssel
- Antwerpen: Italiëlei 4/bus 1, 2000 Antwerpen
- Lüttich: Rue de Fragnée 2, 4000 Lüttich

Scannen Sie den nachstehenden Code, um weitere Details über das ICAM-Coaching zu erhalten:

	[image: Une image contenant motif, capture d’écran, Graphique, Police

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]
	





]


Gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 kann eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.

Gemäß Artikel 39/82 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 kann ein Aussetzungsantrag eingereicht werden. Außer in Fällen äußerster Dringlichkeit müssen Aussetzungsantrag und Nichtigkeitsklage in ein und demselben Akt eingereicht werden.

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten werden vorerwähnte Klage und vorerwähnter Antrag im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und in Artikel 32 der Verfahrensordnung des Rates für Ausländerstreitsachen erwähnten Bedingungen erfüllt. Vorbehaltlich der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4 der Verfahrensordnung des Rates vorgesehenen Abweichungen werden sie beim Rat per Einschreiben [oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen,] an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Vorbehaltlich der Anwendung von Artikel 39/79 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 wird die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage beziehungsweise eines Aussetzungsantrags nicht ausgesetzt.

[(Bitte angeben, ob die Daten im SIS gespeichert sind). Im Rahmen seiner gesetzlichen Aufträge kann das Ausländeramt auf bestimmte personenbezogene Daten zugreifen, die im Schengener Informationssystem (SIS) verarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie über den folgenden Link: https://dofi.ibz.be/en/Transparency/External-databases.]

Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

		, den 	

	Der Minister  	 
	Der Beauftragte des Ministers 	    [footnoteRef:22]4, [footnoteRef:23]5 [22: 4 Unzutreffendes bitte streichen.]  [23: 5 Eigenschaft des Ministers, der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständig ist, angeben.] 



STEMPEL
Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegende Anweisung notifiziert worden ist.

Unterschrift des Ausländers/der Ausländerin
	KÖNIGREICH BELGIEN
Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres
Ausländeramt

Akz.:
	ANLAGE 13
[ersetzt durch Art. 17 des K.E. vom 17.08.2013 (B.S. vom 22.08.2013) und  abgeändert durch Art. 50 Nr. 4 des K.E. vom 13.02.2015 (B.S. vom 26.02.2015) und Art. 7 Nr. 4, Art. 12 § 2 und Art. 13 Nr. 2 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]



ANWEISUNG DAS STAATSGEBIET ZU VERLASSEN

Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen

[bookmark: _Ref189745074]Herr/Frau[footnoteRef:24]1, der/die erklärt, wie folgt zu heißen1: [24: 1 Unzutreffendes bitte streichen.] 

Name:  	,
Vorname: 	,
Geburtsdatum: 	,
Geburtsort:  	,
Staatsangehörigkeit: 	,

gegebenenfalls ALIASNAME:	,

[bookmark: _Ref189210640]wird angewiesen, das Staatsgebiet Belgiens und das Staatsgebiet der Staaten, die den Schengen-Besitzstand[footnoteRef:25]2 vollständig anwenden, außer wenn er/sie die erforderlichen Dokumente besitzt, um in diese Staaten einzureisen,  [25: 2 Es handelt sich um die anderen Mitgliedstaaten des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen, unterzeichnet am 19. Juni 1990 in Schengen. Die Liste dieser Staaten kann über die in französischer und niederländischer Sprache verfügbare Website dofi.ibz.be, Rubrik "Contrôle aux frontières/Grenscontrole", Rubrik "Informations/informatie", "LISTE DES ETATS MEMBRES EEE/EU/SCHENGEN / LIJST LIDSTATEN EER/EU/SCHENGEN", eingesehen werden.] 


innerhalb 	 von Tagen ab Notifizierung des Beschlusses/spätestens am 	1zu verlassen.

BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES:
Die Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen wird in Anwendung des folgenden Artikels (der folgenden Artikel) des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und auf der Grundlage folgender Sachverhalte ausgestellt:
	
	
	

Präventive Maßnahmen [footnoteRef:26]3 [26: 3 Bitte streichen, wenn keine präventive Maßnahme ergriffen worden ist.] 


In Ausführung von Artikel 74/14 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 werden dem/der Betreffenden folgende präventive Maßnahmen auferlegt:

· vorstellig zu werden, wenn der Bürgermeister beziehungsweise sein Beauftragter, der Bedienstete beziehungsweise Beamte des Ausländeramtes ihn/sie ………………..[footnoteRef:27]4 dazu auffordert und/oder [27: 4 Modalitäten angeben.] 

· eine finanzielle Sicherheit zur Deckung der durch den Aufenthalt und die Ausweisung verursachten Kosten …………………………….. bei der Hinterlegungs- und Konsignationskasse zu hinterlegen und/oder
· eine Kopie der Identitätsdokumente zu übergeben.


BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES:
	
	
	

Brüssel, den
Der Minister 	/Der Beauftragte des Ministers 	1,[footnoteRef:28]5 [28: 5 Der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständige Minister] 

Bezeichnung und Eigenschaft, Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde

Notifizierungsurkunde

Der/Die Unterzeichnete, 	[footnoteRef:29]6 [29: 6 Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben.
] 

hat der/dem Betreffenden diesen Beschluss/diese Beschlüsse vom ............................. notifiziert.

Name: 	
Vorname: 	
Geburtsdatum: 	
Geburtsort: 	
Staatsangehörigkeit: 	

Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses/dieser Beschlüsse ausgehändigt worden.

Der/Die Unterzeichnete hat den/die Betreffende(n) informiert über:

- die Rückkehrverpflichtung und die Folgen bei Zuwiderhandlung:
Die Broschüre, in der die Möglichkeiten in Sachen freiwilliger Rückkehr aufgeführt werden, ist ihm/ihr übergeben worden.
Wenn vorerwähnte Person nicht Folge leistet, setzt sie sich der Gefahr aus, zur Grenze zurückgebracht und zu diesem Zweck gemäß Artikel 27 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern für die Zeit, die für die Ausführung der Maßnahme unbedingt notwendig ist, in Haft genommen zu werden.

[Er/Sie ist von seiner/ihrer Mitwirkungspflicht in Anwendung von Artikel 74/22 des Gesetzes und den Folgen der Nichteinhaltung dieser Pflicht unterrichtet worden. Er/Sie ist aufgefordert worden, die Informationen auf der Website https://dofi.ibz.be/en/themes/irregular-stay/obligation-cooperate oder auf dem ihm/ihr ausgehändigten Faltblatt einzusehen.

Er/Sie ist davon unterrichtet worden, dass er/sie, sofern er/sie das Land noch nicht verlassen hat, gemäß dieser Plicht dem Ausländeramt binnen vierzehn Tagen nach Notifizierung vorliegender Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen, per Einschreiben an die Adresse Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44, 1000 Brüssel, seinen/ihren tatsächlichen Wohnort und seine/ihre Kontaktdaten mitteilen muss.

Wenn er/sie vorliegendem Beschluss nicht Folge leistet oder bei dessen Ausführung nicht mitwirkt, setzt er/sie sich der Gefahr aus, zur Grenze zurückgebracht und zu diesem Zweck gemäß Artikel 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern für die Zeit, die für die Ausführung der Maßnahme unbedingt notwendig ist, festgehalten zu werden. Die Nichteinhaltung der Mitwirkungspflicht wird auch bei der Festlegung der Dauer des Einreiseverbots berücksichtigt, das gegebenenfalls gegen ihn/sie verhängt wird.

Wenn der/die Betreffende weitere Fragen hat oder bei der Organisation seiner/ihrer Rückkehr begleitet werden möchte, kann er/sie sich per E-Mail an icamsupport@ibz.fgov.be oder per Telefon unter der Nummer 02 488 97 77 (zwischen 9.00 und 15.00 Uhr) an einen ICAM-Coach wenden.
Außerdem kann er/sie jeden Mittwoch ohne Termin zwischen 9.00 und 12.00 Uhr an folgenden Orten an einem ICAM-Schalter vorstellig werden:
- Brüssel: Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44, 1000 Brüssel
- Antwerpen: Italiëlei 4/bus 1, 2000 Antwerpen
- Lüttich: Rue de Fragnée 2, 4000 Lüttich


Scannen Sie den nachstehenden Code, um weitere Details über das ICAM-Coaching zu erhalten:

	[image: Une image contenant motif, capture d’écran, Graphique, Police

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]
	





]



- die Beschwerdemöglichkeiten:
Gegen den Beschluss/die Beschlüsse kann gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses/dieser Beschlüsse im Wege eines Antrags eingereicht werden. Wenn der/die Betreffende sich zum Zeitpunkt der Notifizierung des Beschlusses an einem in Artikel 74/8 und 74/9 des Gesetzes erwähnten bestimmten Ort befindet oder der Regierung überantwortet wird, muss der Antrag aufgrund von Artikel 39/57 § 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 innerhalb [zehn] Tagen ab Notifizierung des Beschlusses eingereicht werden.

Gemäß Artikel 39/82 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 kann ein Aussetzungsantrag eingereicht werden. Außer in Fällen äußerster Dringlichkeit müssen Aussetzungsantrag und Nichtigkeitsklage in ein und demselben Akt eingereicht werden. [Vorbehaltlich der Zustimmung des/der Betreffenden wird die Zwangsvollstreckung der Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme, die gegen den/die Betreffende(n) gefasst worden ist, erst nach Ablauf der in Artikel 39/57 § 1 Absatz 3 erwähnten Beschwerdefrist vorgenommen (zehn Tage, wenn es sich um eine erste Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme handelt/fünf Tage ab der zweiten Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme) oder, wenn die Aussetzung der Ausführung dieser Maßnahme in äußerster Dringlichkeit innerhalb der erwähnten Frist beantragt worden ist, erst vorgenommen, nachdem der Rat den Antrag abgelehnt hat.]

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten werden vorerwähnte Klage und vorerwähnter Antrag im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und in Artikel 32 der Verfahrensordnung des Rates für Ausländerstreitsachen (VO RAS) erwähnten Bedingungen erfüllt. Vorbehaltlich der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4 der VO RAS vorgesehenen Abweichungen werden sie beim Rat für Ausländerstreitsachen per Einschreiben [oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen,] an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Vorbehaltlich der Anwendung von Artikel 39/79 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 wird die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage beziehungsweise eines Aussetzungsantrags nicht ausgesetzt. Eine Rubrik "FAQ" kann über die in französischer und niederländischer Sprache verfügbare Website www.rvv-cce.be eingesehen werden.

· die Möglichkeiten des rechtlichen und sprachlichen Beistands:
Gemäß Artikel 508/1 und folgenden des Gerichtsgesetzbuches kann der/die Betreffende das Büro für juristischen Beistand und bei Bedarf sprachlichen Beistand, der aufgrund von Artikel 508/10 des Gerichtsgesetzbuches gewährt werden kann, in Anspruch nehmen. Die Kontaktdaten der Büros für juristischen Beistand sind über die Websites www.advocaat.be und www.avocats.be einsehbar.

· die Möglichkeit, Übersetzungen zu erhalten:
Der/Die Betreffende kann bei dem Minister oder seinem Beauftragten eine schriftliche beziehungsweise mündliche Übersetzung der wichtigsten Elemente des Beschlusses, einschließlich Informationen über die verfügbaren Rechtsmittel, in eine Sprache, die der/die Betreffende versteht oder deren Kenntnis vernünftigerweise vorausgesetzt werden kann, beantragen.

[(Bitte angeben, ob die Daten im SIS gespeichert sind). Im Rahmen seiner gesetzlichen Aufträge kann das Ausländeramt auf bestimmte personenbezogene Daten zugreifen, die im Schengener Informationssystem (SIS) verarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie über den folgenden Link: https://dofi.ibz.be/en/Transparency/External-databases.]

Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

Bezeichnung, Datum, Unterschrift und Stempel der mit der Grenzkontrolle beauftragten Behörde

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegende(r) Beschluss/Beschlüsse notifiziert worden ist/sind.
 
Name und Unterschrift des Ausländers


	KÖNIGREICH BELGIEN
FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES
AUSLÄNDERAMT

AKZ.:
	ANLAGE 13bis
[eingefügt durch K.E. vom 28.01.1988 (B.S. vom 30.01.1988) 
ersetzt durch Art. 18 des K.E. vom 17.08.2013 
(B.S. vom 22.08.2013), und abgeändert durch Art. 50 Nr. 5 des K.E. vom 13.02.2015 (B.S. vom 26.02.2015) und Art. 7 Nr. 5, Art. 12 § 4 Nr. 1 und Art. 13 Nr. 3 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]




BESCHLUSS ZUR AUFENTHALTSVERWEIGERUNG
MIT ANWEISUNG DAS STAATSGEBIET ZU VERLASSEN - ASYLSUCHENDE


Aufgrund von Artikel 52/4 Absatz 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern;

Aufgrund der Stellungnahme des Generalkommissars für Flüchtlinge und Staatenlose vom 	,
aus der hervorgeht, dass 	;

[bookmark: _Ref189745219]In der Erwägung, dass Herr/Frau[footnoteRef:30]1, der/die erklärt, wie folgt zu heißen1: [30: 1 Unzutreffendes bitte streichen.] 

Name: 	
Vorname: 	
Geburtsdatum: 	
Geburtsort: 	
Staatsangehörigkeit: 	

einen Asylantrag eingereicht hat.

Der Aufenthalt im Königreich wird ihm/ihr verweigert.

BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES:
	
	
	

In Ausführung von Artikel 88bis § 2 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird er/sie angewiesen, binnen ......................... Tagen das Staatsgebiet Belgiens und das Staatsgebiet der Staaten zu verlassen, die den Schengen-Besitzstand[footnoteRef:31]2 vollständig anwenden, außer wenn er/sie die erforderlichen Dokumente besitzt, um in diese Staaten einzureisen. [31: 2 Es handelt sich um die anderen Mitgliedstaaten des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen, unterzeichnet am 19. Juni 1990 in Schengen. Die Liste dieser Staaten kann über die in französischer und niederländischer Sprache verfügbare Website dofi.ibz.be, Rubrik "Contrôle aux frontières/Grenscontrole", Rubrik "Informations/informatie", "LISTE DES ETATS MEMBRES EEE/EU/SCHENGEN / LIJST LIDSTATEN EER/EU/SCHENGEN", eingesehen werden.] 



Brüssel, den
[bookmark: _Ref189745393]Der Minister 	[footnoteRef:32]3 [32: 3 Der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständige Minister] 

Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde


In Ausführung von Artikel 53bis des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird er/sie zur Grenze des Landes zurückgeführt, aus dem er/sie geflüchtet ist und in dem seiner/ihrer Erklärung zufolge sein/ihr Leben oder seine/ihre Freiheit gefährdet sein soll.1 

Brüssel, den
Der Minister 	3/Der Beauftragte des Ministers 	1,3 
Bezeichnung und Eigenschaft, Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde

Notifizierungsurkunde

Der/Die Unterzeichnete, 	[footnoteRef:33]4, [33: 4 Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben.] 

hat der/dem Betreffenden diesen Beschluss/diese Beschlüsse vom 	 notifiziert:
· persönlich.
· an dem von der/dem Betreffenden bestimmten Wohnsitz 		[footnoteRef:34]5 [34: 5 Letzte Adresse angeben, die der/die Betreffende als Wohnsitz bestimmt hat.] 

· dem Generalkommissariat für Flüchtlinge und Staatenlose.

Name: 	
Vorname: 	
Geburtsdatum: 	
Geburtsort: 	
Staatsangehörigkeit: 	

Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses/dieser Beschlüsse ausgehändigt worden.

[Er/Sie ist von seiner/ihrer Mitwirkungspflicht in Anwendung von Artikel 74/22 des Gesetzes und den Folgen der Nichteinhaltung dieser Pflicht unterrichtet worden. Er/Sie ist aufgefordert worden, die Informationen auf der Website https://dofi.ibz.be/en/themes/irregular-stay/obligation-cooperate oder auf dem ihm/ihr ausgehändigten Faltblatt einzusehen.

Er/Sie ist davon unterrichtet worden, dass er/sie, sofern er/sie das Land noch nicht verlassen hat, gemäß dieser Plicht dem Ausländeramt binnen vierzehn Tagen nach Notifizierung vorliegender Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen, per Einschreiben an die Adresse Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44, 1000 Brüssel, seinen/ihren tatsächlichen Wohnort und seine/ihre Kontaktdaten mitteilen muss.

Wenn er/sie vorliegendem Beschluss nicht Folge leistet oder bei dessen Ausführung nicht mitwirkt, setzt er/sie sich der Gefahr aus, zur Grenze zurückgebracht und zu diesem Zweck gemäß Artikel 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern für die Zeit, die für die Ausführung der Maßnahme unbedingt notwendig ist, festgehalten zu werden. Die Nichteinhaltung der Mitwirkungspflicht wird auch bei der Festlegung der Dauer des Einreiseverbots berücksichtigt, das gegebenenfalls gegen ihn/sie verhängt wird.

Wenn der/die Betreffende weitere Fragen hat oder bei der Organisation seiner/ihrer Rückkehr begleitet werden möchte, kann er/sie sich per E-Mail an icamsupport@ibz.fgov.be oder per Telefon unter der Nummer 02 488 97 77 (zwischen 9.00 und 15.00 Uhr) an einen ICAM-Coach wenden.
Außerdem kann er/sie jeden Mittwoch ohne Termin zwischen 9.00 und 12.00 Uhr an folgenden Orten an einem ICAM-Schalter vorstellig werden:
- Brüssel: Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44, 1000 Brüssel
- Antwerpen: Italiëlei 4/bus 1, 2000 Antwerpen
- Lüttich: Rue de Fragnée 2, 4000 Lüttich

Scannen Sie den nachstehenden Code, um weitere Details über das ICAM-Coaching zu erhalten:

	[image: Une image contenant motif, capture d’écran, Graphique, Police

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]
	





]



Der/Die Unterzeichnete hat den/die Betreffende(n) davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden. Wenn der/die Betreffende sich zum Zeitpunkt der Notifizierung des Beschlusses an einem in Artikel 74/8 und 74/9 des Gesetzes erwähnten bestimmten Ort befindet oder der Regierung überantwortet wird, muss der Antrag aufgrund von Artikel 39/57 § 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 innerhalb [zehn] Tagen ab Notifizierung des vorliegenden Beschlusses eingereicht werden.

Gemäß Artikel 39/82 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 kann ein Aussetzungsantrag eingereicht werden. Außer in Fällen äußerster Dringlichkeit müssen Aussetzungsantrag und Nichtigkeitsklage in ein und demselben Akt eingereicht werden. [Vorbehaltlich der Zustimmung des/der Betreffenden wird die Zwangsvollstreckung der Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme, die gegen den/die Betreffende(n) gefasst worden ist, erst nach Ablauf der in Artikel 39/57 § 1 Absatz 3 erwähnten Beschwerdefrist vorgenommen (zehn Tage, wenn es sich um eine erste Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme handelt/fünf Tage ab der zweiten Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme) oder, wenn die Aussetzung der Ausführung dieser Maßnahme in äußerster Dringlichkeit innerhalb der erwähnten Frist beantragt worden ist, erst vorgenommen, nachdem der Rat den Antrag abgelehnt hat.]

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten werden vorerwähnte Klage und vorerwähnter Antrag im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und in Artikel 32 der Verfahrensordnung des Rates für Ausländerstreitsachen (VO RAS) erwähnten Bedingungen erfüllt. Vorbehaltlich der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4 der VO RAS vorgesehenen Abweichungen werden sie beim Rat für Ausländerstreitsachen per Einschreiben [oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen,] an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Vorbehaltlich der Anwendung von Artikel 39/79 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 wird die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage beziehungsweise eines Aussetzungsantrags nicht ausgesetzt. Eine Rubrik "FAQ" kann über die in französischer und niederländischer Sprache verfügbare Website www.rvv-cce.be eingesehen werden.

Gemäß Artikel 508/1 und folgenden des Gerichtsgesetzbuches kann der/die Betreffende das Büro für juristischen Beistand und bei Bedarf sprachlichen Beistand, der aufgrund von Artikel 508/10 des Gerichtsgesetzbuches gewährt werden kann, in Anspruch nehmen. Die Kontaktdaten der Büros für juristischen Beistand sind über die Websites www.advocaat.be und www.avocats.be einsehbar. 

Der/Die Betreffende kann bei dem Minister oder seinem Beauftragten eine schriftliche beziehungsweise mündliche Übersetzung der wichtigsten Elemente des Beschlusses, einschließlich Informationen über die verfügbaren Rechtsmittel, in eine Sprache, die der/die Betreffende versteht oder deren Kenntnis vernünftigerweise vorausgesetzt werden kann, beantragen.

[(Bitte angeben, ob die Daten im SIS gespeichert sind). Im Rahmen seiner gesetzlichen Aufträge kann das Ausländeramt auf bestimmte personenbezogene Daten zugreifen, die im Schengener Informationssystem (SIS) verarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie über den folgenden Link: https://dofi.ibz.be/en/Transparency/External-databases.]

Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

Bezeichnung, Datum, Unterschrift und Stempel der mit der Grenzkontrolle beauftragten Behörde

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegende(r) Beschluss/Beschlüsse notifiziert worden ist/sind.
 
Name und Unterschrift des Ausländers




ANLAGE 13ter

[Anlage 13ter eingefügt durch Art. 22 des K.E. vom 19. Mai 1993 (B.S. vom 21. Mai 1993) und aufgehoben durch Art. 81 des K.E. vom 27. April 2007 (B.S. vom 21. Mai 2007)]


[…]
ANLAGE 13quater

[Anlage 13quater eingefügt durch K.E. vom 19. Mai 1993 (B.S. vom 21. Mai 1993) und aufgehoben durch Art. 19 des K.E. vom 17. August 2013 (B.S. vom 22. August 2013)]

[…]




	KÖNIGREICH BELGIEN
FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES
AUSLÄNDERAMT
AKZ.:
	ANLAGE 13quinquies
[eingefügt durch Art. 100 des K.E. vom 27.04.2007 (B.S. vom 21.05.2007), ersetzt durch Art. 20 des K.E. vom 17.08.2013 (B.S. vom 22.08.2013) und  abgeändert durch Art. 50 Nr. 6 des K.E. vom 13.02.2015 (B.S. vom 26.02.2015) und Art. 7 Nr. 6, Art. 12 § 3 und Art. 13 Nr. 4 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]




ANWEISUNG DAS STAATSGEBIET ZU VERLASSEN - ASYLSUCHENDE


[bookmark: _Ref189745442]In Ausführung von Artikel 74 § 2/Artikel 75 § 2/Artikel 81[footnoteRef:35]1 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird Herr/Frau1, der/die erklärt, wie folgt zu heißen1: [35: 1 Unzutreffendes bitte streichen.] 

Name: 	,
Vorname: 	,
Geburtsdatum: 	,
Geburtsort: 	,
Staatsangehörigkeit: 	,

angewiesen, das Staatsgebiet Belgiens und das Staatsgebiet der Staaten zu verlassen, die den Schengen-Besitzstand[footnoteRef:36]2 vollständig anwenden, außer wenn er/sie die erforderlichen Dokumente besitzt, um in diese Staaten einzureisen. [36: 2 Es handelt sich um die anderen Mitgliedstaaten des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen, unterzeichnet am 19. Juni 1990 in Schengen.] 


BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES:
	
	
	

In Ausführung von Artikel 7 Absatz 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird der/die Betreffende angewiesen, das Staatsgebiet binnen …………………….. Tagen zu verlassen[footnoteRef:37]3, [37: 3 Bitte streichen, wenn beschlossen wurde, den Ausländer an einem bestimmten Ort festzuhalten.] 


Brüssel, den
[bookmark: _Ref189210412]Der Minister 	/Der Beauftragte des Ministers 	1,[footnoteRef:38]4 [38: 4 Der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständige Minister] 

Bezeichnung und Eigenschaft, Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde

In Ausführung von Artikel 53bis des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird er/sie zur Grenze des Landes zurückgeführt, aus dem er/sie geflüchtet ist und in dem seiner/ihrer Erklärung zufolge sein/ihr Leben oder seine/ihre Freiheit gefährdet sein soll.1

Brüssel, den
Der Minister 	/Der Beauftragte des Ministers 	1,4
Bezeichnung und Eigenschaft, Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde


Notifizierungsurkunde

Der/Die Unterzeichnete, 	[footnoteRef:39]5, [39: 5 Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben.] 

hat der/dem Betreffenden diesen Beschluss/diese Beschlüsse vom 	 notifiziert:

· persönlich.
· an dem von der/dem Betreffenden bestimmten Wohnsitz 		[footnoteRef:40]6, [40: 6 Letzte Adresse angeben, die der/die Betreffende als Wohnsitz bestimmt hat.] 

· dem Generalkommissariat für Flüchtlinge und Staatenlose.

Name: 	
Vorname: 	
Geburtsdatum: 	
Geburtsort: 	
Staatsangehörigkeit: 	

Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses/dieser Beschlüsse ausgehändigt worden.

[Er/Sie ist von seiner/ihrer Mitwirkungspflicht in Anwendung von Artikel 74/22 des Gesetzes und den Folgen der Nichteinhaltung dieser Pflicht unterrichtet worden. Er/Sie ist aufgefordert worden, die Informationen auf der Website https://dofi.ibz.be/en/themes/irregular-stay/obligation-cooperate oder auf dem ihm/ihr ausgehändigten Faltblatt einzusehen.

Er/Sie ist davon unterrichtet worden, dass er/sie, sofern er/sie das Land noch nicht verlassen hat, gemäß dieser Plicht dem Ausländeramt binnen vierzehn Tagen nach Notifizierung vorliegender Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen, per Einschreiben an die Adresse Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44, 1000 Brüssel, seinen/ihren tatsächlichen Wohnort und seine/ihre Kontaktdaten mitteilen muss.

Wenn er/sie vorliegendem Beschluss nicht Folge leistet oder bei dessen Ausführung nicht mitwirkt, setzt er/sie sich der Gefahr aus, zur Grenze zurückgebracht und zu diesem Zweck gemäß Artikel 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern für die Zeit, die für die Ausführung der Maßnahme unbedingt notwendig ist, festgehalten zu werden. Die Nichteinhaltung der Mitwirkungspflicht wird auch bei der Festlegung der Dauer des Einreiseverbots berücksichtigt, das gegebenenfalls gegen ihn/sie verhängt wird.

Wenn der/die Betreffende weitere Fragen hat oder bei der Organisation seiner/ihrer Rückkehr begleitet werden möchte, kann er/sie sich per E-Mail an icamsupport@ibz.fgov.be oder per Telefon unter der Nummer 02 488 97 77 (zwischen 9.00 und 15.00 Uhr) an einen ICAM-Coach wenden.
Außerdem kann er/sie jeden Mittwoch ohne Termin zwischen 9.00 und 12.00 Uhr an folgenden Orten an einem ICAM-Schalter vorstellig werden:
- Brüssel: Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44, 1000 Brüssel
- Antwerpen: Italiëlei 4/bus 1, 2000 Antwerpen
- Lüttich: Rue de Fragnée 2, 4000 Lüttich

Scannen Sie den nachstehenden Code, um weitere Details über das ICAM-Coaching zu erhalten:

	[image: Une image contenant motif, capture d’écran, Graphique, Police

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]
	





]



Der/Die Unterzeichnete hat den/die Betreffende(n) davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen diesen Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden. Wenn der/die Betreffende sich zum Zeitpunkt der Notifizierung des Beschlusses an einem in Artikel 74/8 und 74/9 des Gesetzes erwähnten bestimmten Ort befindet oder der Regierung überantwortet wird, muss der Antrag aufgrund von Artikel 39/57 § 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 innerhalb [zehn] Tagen ab Notifizierung des Beschlusses/der Beschlüsse eingereicht werden.

Gemäß Artikel 39/82 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 kann ein Aussetzungsantrag eingereicht werden. Außer in Fällen äußerster Dringlichkeit müssen Aussetzungsantrag und Nichtigkeitsklage in ein und demselben Akt eingereicht werden. [Vorbehaltlich der Zustimmung des/der Betreffenden wird die Zwangsvollstreckung der Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme, die gegen den/die Betreffende(n) gefasst worden ist, erst nach Ablauf der in Artikel 39/57 § 1 Absatz 3 erwähnten Beschwerdefrist vorgenommen (zehn Tage, wenn es sich um eine erste Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme handelt/fünf Tage ab der zweiten Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme) oder, wenn die Aussetzung der Ausführung dieser Maßnahme in äußerster Dringlichkeit innerhalb der erwähnten Frist beantragt worden ist, erst vorgenommen, nachdem der Rat den Antrag abgelehnt hat.]

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten werden vorerwähnte Klage und vorerwähnter Antrag im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und in Artikel 32 der Verfahrensordnung des Rates für Ausländerstreitsachen (VO RAS) erwähnten Bedingungen erfüllt. Vorbehaltlich der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4 der VO RAS vorgesehenen Abweichungen werden sie beim Rat für Ausländerstreitsachen per Einschreiben [oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen,] an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Vorbehaltlich der Anwendung von Artikel 39/79 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 wird die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage beziehungsweise eines Aussetzungsantrags nicht ausgesetzt. Eine Rubrik "FAQ" kann über die in französischer und niederländischer Sprache verfügbare Website www.rvv-cce.be eingesehen werden.

Gemäß Artikel 508/1 und folgenden des Gerichtsgesetzbuches kann der/die Betreffende das Büro für juristischen Beistand und bei Bedarf sprachlichen Beistand, der aufgrund von Artikel 508/10 des Gerichtsgesetzbuches gewährt werden kann, in Anspruch nehmen. Die Kontaktdaten der Büros für juristischen Beistand sind über die Websites www.advocaat.be und www.avocats.be einsehbar. 

Der/Die Betreffende kann bei dem Minister oder seinem Beauftragten eine schriftliche beziehungsweise mündliche Übersetzung der wichtigsten Elemente des Beschlusses, einschließlich Informationen über die verfügbaren Rechtsmittel, in eine Sprache, die der/die Betreffende versteht oder deren Kenntnis vernünftigerweise vorausgesetzt werden kann, beantragen.

[(Bitte angeben, ob die Daten im SIS gespeichert sind). Im Rahmen seiner gesetzlichen Aufträge kann das Ausländeramt auf bestimmte personenbezogene Daten zugreifen, die im Schengener Informationssystem (SIS) verarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie über den folgenden Link: https://dofi.ibz.be/en/Transparency/External-databases.]

Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

Bezeichnung, Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegende(r) Beschluss/Beschlüsse notifiziert worden ist/sind.
 
Name und Unterschrift des Ausländers


.
	KÖNIGREICH BELGIEN
Provinz: 
Bezirk:
Gemeinde:
Akz.:
	ANLAGE 13sexies
[eingefügt durch Art. 4 des K.E. vom 19.06.2012 (B.S. vom 02.07.2012), ersetzt durch Art. 21 des K.E vom 17.08.2013 (B.S. vom 22.08.2013) und abgeändert durch Art. 50 Nr. 7 des K.E. vom 13.02.2015 (B.S. vom 26.02.2015) und Art. 7 Nr. 7 und Art. 13 Nr. 5 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]





EINREISEVERBOT


[bookmark: _Ref189745597]Herrn/Frau[footnoteRef:41], der/die erklärt, wie folgt zu heißen1: [41:  Unzutreffendes bitte streichen.] 

Name:  	,
Vorname: 	,
Geburtsdatum: 	,
Geburtsort:  	,
Staatsangehörigkeit: 	,

gegebenenfalls ALIASNAME:	,

wird ein Einreiseverbot für eine Dauer von 	 Jahren auferlegt,

für das Staatsgebiet Belgiens und das Staatsgebiet der Staaten, die den Schengen-Besitzstand[footnoteRef:42] vollständig anwenden, außer wenn er/sie die erforderlichen Dokumente besitzt, um in diese Staaten einzureisen. [42:  Es handelt sich um die anderen Mitgliedstaaten des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen, unterzeichnet am 19. Juni 1990 in Schengen.] 


Mit diesem Einreiseverbot geht der Ausweisungsbeschluss vom 	 einher. / Ein Ausweisungsbeschluss wurde dem/der Betreffenden am 		 notifiziert2.

BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES:
Die Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen wird in Anwendung des folgenden Artikels des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und auf der Grundlage folgender Sachverhalte ausgestellt:
	
	
	



Brüssel, den
Der Minister 	/Der Beauftragte des Ministers 	1,[footnoteRef:43] [43:  Der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständige Minister] 

Bezeichnung und Eigenschaft, Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde


Notifizierungsurkunde

Der/Die Unterzeichnete, 	[footnoteRef:44]4 [44: 4 Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben.
] 

hat der/dem Betreffenden diesen Beschluss/diese Beschlüsse vom ............................... notifiziert. 

Name: 	
Vorname: 	
Geburtsdatum: 	
Geburtsort: 	
Staatsangehörigkeit: 	

Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

Der/Die Unterzeichnete hat den/die Betreffende(n) davon unterrichtet, dass er/sie gemäß Artikel 74/12 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 die Aussetzung beziehungsweise die Aufhebung des Einreiseverbots aus beruflichen Gründen oder Gründen, die sein Studium betreffen, beantragen kann, wenn zwei Drittel der Dauer des Einreiseverbots abgelaufen sind.

Außer bei Abweichungen, die durch einen internationalen Vertrag, durch Gesetz oder durch einen Königlichen Erlass bestimmt sind, muss der/die Betreffende bei der belgischen diplomatischen oder berufskonsularischen Vertretung, die für seinen Wohnort oder für seinen Aufenthaltsort im Ausland zuständig ist, einen mit Gründen versehenen Antrag einreichen.

Der/Die Betreffende kann beim Minister oder seinem Beauftragten einen Antrag auf Aufhebung oder Aussetzung des Einreiseverbots einreichen mit der Begründung, dass die zu einem früheren Zeitpunkt auferlegte Verpflichtung zur Ausweisung befolgt wurde; dazu übermittelt er/sie einen schriftlichen Nachweis, dass er/sie das belgische Staatsgebiet unter uneingeschränkter Einhaltung des Ausweisungsbeschlusses verlassen hat. Spätestens vier Monate nach Einreichung des Antrags auf Aufhebung oder Aussetzung des Einreiseverbots wird ein Beschluss gefasst. Ist binnen vier Monaten kein Beschluss gefasst worden, wird dies als negativer Beschluss angesehen.

Der/Die Unterzeichnete hat den/die Betreffende(n) informiert über:

- die Beschwerdemöglichkeiten:
Gegen den Beschluss kann gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden. Wenn der/die Betreffende sich zum Zeitpunkt der Notifizierung des Beschlusses an einem in Artikel 74/8 und 74/9 des Gesetzes erwähnten bestimmten Ort befindet oder der Regierung überantwortet wird, muss der Antrag aufgrund von Artikel 39/57 § 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 innerhalb [zehn] Tagen ab Notifizierung des Beschlusses eingereicht werden.

Gemäß Artikel 39/82 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 kann ein Aussetzungsantrag eingereicht werden. Außer in Fällen äußerster Dringlichkeit müssen Aussetzungsantrag und Nichtigkeitsklage in ein und demselben Akt eingereicht werden. [Vorbehaltlich der Zustimmung des/der Betreffenden wird die Zwangsvollstreckung der Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme, die gegen den/die Betreffende(n) gefasst worden ist, erst nach Ablauf der in Artikel 39/57 § 1 Absatz 3 erwähnten Beschwerdefrist vorgenommen (zehn Tage, wenn es sich um eine erste Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme handelt/fünf Tage ab der zweiten Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme) oder, wenn die Aussetzung der Ausführung dieser Maßnahme in äußerster Dringlichkeit innerhalb der erwähnten Frist beantragt worden ist, erst vorgenommen, nachdem der Rat den Antrag abgelehnt hat.]

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten werden vorerwähnte Klage und vorerwähnter Antrag im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und in Artikel 32 der Verfahrensordnung des Rates für Ausländerstreitsachen (VO RAS) erwähnten Bedingungen erfüllt. Vorbehaltlich der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4 der VO RAS vorgesehenen Abweichungen werden sie beim Rat für Ausländerstreitsachen per Einschreiben [oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen,] an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Vorbehaltlich der Anwendung von Artikel 39/79 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 wird die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage beziehungsweise eines Aussetzungsantrags nicht ausgesetzt. Eine Rubrik "FAQ" kann über die in französischer und niederländischer Sprache verfügbare Website www.rvv-cce.be eingesehen werden.

- die Möglichkeiten des rechtlichen und sprachlichen Beistands:
Gemäß Artikel 508/1 und folgenden des Gerichtsgesetzbuches kann der/die Betreffende das Büro für juristischen Beistand und bei Bedarf sprachlichen Beistand, der aufgrund von Artikel 508/10 des Gerichtsgesetzbuches gewährt werden kann, in Anspruch nehmen. Die Kontaktdaten der Büros für juristischen Beistand sind über die Websites www.advocaat.be und www.avocats.be einsehbar.

- die Möglichkeit, Übersetzungen zu erhalten:
Der/Die Betreffende kann bei dem Minister oder seinem Beauftragten eine schriftliche beziehungsweise mündliche Übersetzung der wichtigsten Elemente des Beschlusses, einschließlich Informationen über die verfügbaren Rechtsmittel, in eine Sprache, die der/die Betreffende versteht oder deren Kenntnis vernünftigerweise vorausgesetzt werden kann, beantragen.

[(Bitte angeben, ob die Daten im SIS gespeichert sind). Im Rahmen seiner gesetzlichen Aufträge kann das Ausländeramt auf bestimmte personenbezogene Daten zugreifen, die im Schengener Informationssystem (SIS) verarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie über den folgenden Link: https://dofi.ibz.be/en/Transparency/External-databases.]

Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

Bezeichnung, Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist.
 
Name und Unterschrift des Ausländers





	KÖNIGREICH BELGIEN
Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres
Ausländeramt
Akz.:
	ANLAGE 13septies
[eingefügt durch Art. 4 des K.E. vom 19.06.2012 (B.S. vom 02.07.2012), ersetzt durch Art. 22 des K.E. vom 17.08.2013 (B.S. vom 22.08.2013) und  abgeändert durch Art. 50 Nr. 8 des K.E. vom 13.02.2015 (B.S. vom 26.02.2015) und Art. 7 Nr. 8, Art. 11 § 2 und Art. 13 Nr. 6 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]




ANWEISUNG DAS STAATSGEBIET ZU VERLASSEN 
MIT FESTHALTUNG IM HINBLICK AUF AUSWEISUNG

Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen

[bookmark: _Ref189745658]Herr/Frau[footnoteRef:45], der/die erklärt, wie folgt zu heißen1: [45:  Unzutreffendes bitte streichen.] 

Name:  	,
Vorname: 	,
Geburtsdatum: 	,
Geburtsort:  	,
Staatsangehörigkeit: 	,

gegebenenfalls ALIASNAME:	

wird angewiesen, das Staatsgebiet Belgiens und das Staatsgebiet der Staaten zu verlassen, die den Schengen-Besitzstand[footnoteRef:46] vollständig anwenden, außer wenn er/sie die erforderlichen Dokumente besitzt, um in diese Staaten einzureisen. [46:  Es handelt sich um die anderen Mitgliedstaaten des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen, unterzeichnet am 19. Juni 1990 in Schengen. Die Liste dieser Staaten kann über die in französischer und niederländischer Sprache verfügbare Website dofi.ibz.be, Rubrik "Contrôle aux frontières/Grenscontrole", Rubrik "Informations/informatie", "LISTE DES ETATS MEMBRES EEE/EU/SCHENGEN / LIJST LIDSTATEN EER/EU/SCHENGEN", eingesehen werden.] 


BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES UND DER TATSACHE, DASS KEINE FRIST EINGERÄUMT WIRD, DAS STAATSGEBIET ZU VERLASSEN:

Die Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen wird in Anwendung des folgenden Artikels (der folgenden Artikel) des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und auf der Grundlage folgender Sachverhalte und/oder Feststellungen ausgestellt:
	
	
	

Rückführung zur Grenze

BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES:
Der/Die Betreffende wird in Anwendung des folgenden Artikels (der folgenden Artikel) des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und auf der Grundlage folgender Sachverhalte zur Grenze zurückgeführt:
	
	
	

Festhaltung

BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES:
Der Beschluss zur Festhaltung wird in Anwendung des folgenden Artikels (der folgenden Artikel) des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und auf der Grundlage folgender Sachverhalte gefasst:
	
	
	

Brüssel, den
[bookmark: _Ref189577875]Der Minister 	/Der Beauftragte des Ministers 	1 [footnoteRef:47] [47:  Der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständige Minister] 

Bezeichnung und Eigenschaft, Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde

Notifizierungsurkunde

Der/Die Unterzeichnete, 	[footnoteRef:48] [48:  Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben.] 

hat der/dem Betreffenden diesen Beschluss/diese Beschlüsse vom ............................. notifiziert. 

Name: 	
Vorname: 	
Geburtsdatum: 	
Geburtsort: 	
Staatsangehörigkeit: 	

Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses/dieser Beschlüsse ausgehändigt worden.

[Er/Sie ist von seiner/ihrer Mitwirkungspflicht in Anwendung von Artikel 74/22 des Gesetzes und den Folgen der Nichteinhaltung dieser Pflicht unterrichtet worden. Er/Sie ist aufgefordert worden, die Informationen auf der Website https://dofi.ibz.be/en/themes/irregular-stay/obligation-cooperate oder auf dem ihm/ihr ausgehändigten Faltblatt einzusehen.]

Der/Die Unterzeichnete hat den/die Betreffende(n) informiert über:

- die Beschwerdemöglichkeiten:
Gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 kann eine Nichtigkeitsklage gegen die Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden. Wenn die Beschwerde von einem Ausländer eingereicht wird, der sich zum Zeitpunkt der Notifizierung des Beschlusses an einem in Artikel 74/8 und 74/9 des Gesetzes erwähnten bestimmten Ort befindet oder der der Regierung überantwortet wird, muss der Antrag aufgrund von Artikel 39/57 § 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 innerhalb [zehn] Tagen ab Notifizierung des Beschlusses eingereicht werden.

Gemäß Artikel 39/82 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 kann ein Aussetzungsantrag eingereicht werden. Außer in Fällen äußerster Dringlichkeit müssen Aussetzungsantrag und Nichtigkeitsklage in ein und demselben Akt eingereicht werden. [Vorbehaltlich der Zustimmung des/der Betreffenden wird die Zwangsvollstreckung der Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme, die gegen den/die Betreffende(n) gefasst worden ist, erst nach Ablauf der in Artikel 39/57 § 1 Absatz 3 erwähnten Beschwerdefrist vorgenommen (zehn Tage, wenn es sich um eine erste Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme handelt/fünf Tage ab der zweiten Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme) oder, wenn die Aussetzung der Ausführung dieser Maßnahme in äußerster Dringlichkeit innerhalb der erwähnten Frist beantragt worden ist, erst vorgenommen, nachdem der Rat den Antrag abgelehnt hat.]



Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten werden vorerwähnte Klage und vorerwähnter Antrag im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und in Artikel 32 der Verfahrensordnung des Rates für Ausländerstreitsachen (VO RAS) erwähnten Bedingungen erfüllt. Vorbehaltlich der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4 der VO RAS vorgesehenen Abweichungen werden sie beim Rat für Ausländerstreitsachen per Einschreiben [oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen,] an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Vorbehaltlich der Anwendung von Artikel 39/79 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 wird die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage beziehungsweise eines Aussetzungsantrags nicht ausgesetzt. Eine Rubrik "FAQ" kann über die in französischer und niederländischer Sprache verfügbare Website www.rvv-cce.be eingesehen werden.

Eine Freiheitsentziehungsmaßnahme kann lediglich durch eine Anrufung der rechtsprechenden Gewalt angefochten werden. Dies muss im Wege eines Antrags vor der Ratskammer des Korrektionalgerichts des Ortes erfolgen, an dem der/die Betreffende seinen/ihren Wohnort im Königreich hat beziehungsweise an dem er/sie vorgefunden wurde. Dieser Einspruch kann jeden Monat erneut eingelegt werden.

- die Möglichkeiten des rechtlichen und sprachlichen Beistands:
Gemäß Artikel 508/1 und folgenden des Gerichtsgesetzbuches kann der/die Betreffende das Büro für juristischen Beistand und bei Bedarf sprachlichen Beistand, der aufgrund von Artikel 508/10 des Gerichtsgesetzbuches gewährt werden kann, in Anspruch nehmen. Die Kontaktdaten der Büros für juristischen Beistand sind über die Websites www.advocaat.be und www.avocats.be einsehbar.

- die Möglichkeit, Übersetzungen zu erhalten:
Der/Die Betreffende kann bei dem Minister oder seinem Beauftragten eine schriftliche beziehungsweise mündliche Übersetzung der wichtigsten Elemente des Beschlusses, einschließlich Informationen über die verfügbaren Rechtsmittel, in eine Sprache, die der/die Betreffende versteht oder deren Kenntnis vernünftigerweise vorausgesetzt werden kann, beantragen.

[(Bitte angeben, ob die Daten im SIS gespeichert sind). Im Rahmen seiner gesetzlichen Aufträge kann das Ausländeramt auf bestimmte personenbezogene Daten zugreifen, die im Schengener Informationssystem (SIS) verarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie über den folgenden Link: https://dofi.ibz.be/en/Transparency/External-databases.]

Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

Bezeichnung, Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegende(r) Beschluss/Beschlüsse notifiziert worden ist/sind.
 
Datum, Uhrzeit und Unterschrift des Ausländers/der Ausländerin, der/die erklärt:

"Ich bin im Besitz all meines Gepäcks. / Ich muss an der folgenden Adresse noch Gepäck abholen: 	
	1"




	KÖNIGREICH BELGIEN
FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES
AUSLÄNDERAMT
AKZ.:
	ANLAGE 14
[ersetzt durch Art. 3 des K.E. vom 19.12. 2011 (B.S. vom 21.12. 2011) und abgeändert durch Art. 8 Nr. 2, Art. 12 § 4 Nr. 2 und Art. 13 Nr. 7 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]





VORDERSEITE
BESCHLUSS ZUR AUFENTHALTSVERWEIGERUNG
[bookmark: _Ref189745804]MIT ANWEISUNG DAS STAATSGEBIET ZU VERLASSEN[footnoteRef:49] [49:  Unzutreffendes bitte streichen.] 



In Ausführung von Artikel ………....[footnoteRef:50] des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern oder von Artikel 8 des Königlichen Erlasses vom 22. Juli 2008 zur Festlegung bestimmter Ausführungsmodalitäten zum Gesetz vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern1 [50:  Den angewandten Artikel des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern angeben.] 


wird der Aufenthaltsantrag, eingereicht von:

	Name:   	
	Vorname(n):   	
	Staatsangehörigkeit:   	
	Geburtsdatum:   	
	Geburtsort:   	
	Erkennungsnummer des Nationalregisters[footnoteRef:51]:   	 [51:  Nur ausfüllen, wenn der Ausländer über eine solche Erkennungsnummer verfügt.] 

	Wohnhaft in/Laut eigenen Angaben wohnhaft in:   	

mit der folgenden Begründung abgelehnt:

	
	
	
	

In Ausführung von Artikel 7 Absatz 1 Nr. 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird der/die Betreffende angewiesen, das Staatsgebiet des Königreichs binnen ……………………….. Tagen zu verlassen1.


VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

	Ausgestellt in 	, am 	

	Der Minister 	 oder sein Beauftragter[footnoteRef:52] [52:  Unzutreffendes bitte streichen und Eigenschaft des Ministers, der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständig ist, angeben.] 

	Der Bürgermeister oder sein Beauftragter1






RÜCKSEITE
NOTIFIZIERUNGSURKUNDE
[bookmark: _Hlk201913987]
Im Jahre 	, am 	,
hat der/die Unterzeichnete 	[footnoteRef:53], [53:  Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben, die die Notifizierung des Beschlusses vornimmt.] 

wohnhaft in 	,
Herrn/Frau 	,
geboren in 	, am 	,
auf Antrag 	des Ministers 	[footnoteRef:54] [54:   Unzutreffendes bitte streichen und Eigenschaft des Ministers, der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständig ist, angeben.] 

	des Beauftragten des Ministers 	

den Beschluss vom …………… notifiziert, mit dem ihm/ihr der Aufenthalt im Königreich verweigert wird und er/sie angewiesen wird, das Staatsgebiet binnen ……………………….. Tagen ab vorliegender Notifizierung zu verlassen, wobei ihm/ihr verboten wird, sich nach Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn sowie in die Niederlande und die Schweiz zu begeben, außer wenn er/sie die erforderlichen Dokumente besitzt, um in diese Staaten einzureisen[footnoteRef:55][footnoteRef:56]. [55:  Es handelt sich um die anderen Mitgliedstaaten des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen, unterzeichnet am 19. Juni 1990 in Schengen.]  [56:  In diesem Fall den (die) betroffenen Staat(en) bitte streichen.] 


Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

[Er/Sie ist von seiner/ihrer Mitwirkungspflicht in Anwendung von Artikel 74/22 des Gesetzes und den Folgen der Nichteinhaltung dieser Pflicht unterrichtet worden. Er/Sie ist aufgefordert worden, die Informationen auf der Website https://dofi.ibz.be/en/themes/irregular-stay/obligation-cooperate oder auf dem ihm/ihr ausgehändigten Faltblatt einzusehen.

Er/Sie ist davon unterrichtet worden, dass er/sie, sofern er/sie das Land noch nicht verlassen hat, gemäß dieser Plicht dem Ausländeramt binnen vierzehn Tagen nach Notifizierung vorliegender Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen, per Einschreiben an die Adresse Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44, 1000 Brüssel, seinen/ihren tatsächlichen Wohnort und seine/ihre Kontaktdaten mitteilen muss.

Wenn er/sie vorliegendem Beschluss nicht Folge leistet oder bei dessen Ausführung nicht mitwirkt, setzt er/sie sich der Gefahr aus, zur Grenze zurückgebracht und zu diesem Zweck gemäß Artikel 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern für die Zeit, die für die Ausführung der Maßnahme unbedingt notwendig ist, festgehalten zu werden. Die Nichteinhaltung der Mitwirkungspflicht wird auch bei der Festlegung der Dauer des Einreiseverbots berücksichtigt, das gegebenenfalls gegen ihn/sie verhängt wird.

Wenn der/die Betreffende weitere Fragen hat oder bei der Organisation seiner/ihrer Rückkehr begleitet werden möchte, kann er/sie sich per E-Mail an icamsupport@ibz.fgov.be oder per Telefon unter der Nummer 02 488 97 77 (zwischen 9.00 und 15.00 Uhr) an einen ICAM-Coach wenden.
Außerdem kann er/sie jeden Mittwoch ohne Termin zwischen 9.00 und 12.00 Uhr an folgenden Orten an einem ICAM-Schalter vorstellig werden:
- Brüssel: Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44, 1000 Brüssel
- Antwerpen: Italiëlei 4/bus 1, 2000 Antwerpen
- Lüttich: Rue de Fragnée 2, 4000 Lüttich


Scannen Sie den nachstehenden Code, um weitere Details über das ICAM-Coaching zu erhalten:

	[image: Une image contenant motif, capture d’écran, Graphique, Police

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]
	





]



Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten wird vorerwähnte Klage im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und in Artikel 32 der Verfahrensordnung des Rates für Ausländerstreitsachen erwähnten Bedingungen erfüllt. Vorbehaltlich der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4 dieser Verfahrensordnung vorgesehenen Abweichungen wird die Klage beim Rat per Einschreiben [oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen,] an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/ Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Vorbehaltlich der Anwendung von Artikel 39/79 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage beziehungsweise eines Aussetzungsantrags nicht ausgesetzt.

[(Bitte angeben, ob die Daten im SIS gespeichert sind). Im Rahmen seiner gesetzlichen Aufträge kann das Ausländeramt auf bestimmte personenbezogene Daten zugreifen, die im Schengener Informationssystem (SIS) verarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie über den folgenden Link: https://dofi.ibz.be/en/Transparency/External-databases.]

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist. 

	Unterschrift des Ausländers/der Ausländerin

	
	Unterschrift der Behörde




ANLAGE 14bis

[Anlage 14bis eingefügt durch Art. 40 des K.E. vom 11. Dezember 1996 (B.S. vom 7. Januar 1997) und aufgehoben durch Art. 25 des K.E. vom 7. Mai 2008 (B.S. vom 13. Mai 2008)]



	KÖNIGREICH BELGIEN
FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES
AUSLÄNDERAMT
AKZ.:
	ANLAGE 14ter
[eingefügt durch Art. 100 des K.E. vom 27.04.2007 (B.S. vom 21.05.2007), ersetzt durch Art. 3 des K.E. vom 19.12.2011 (B.S. vom 21.12.2011) und abgeändert durch Art. 9 Nr. 1, Art. 12 § 5 Nr. 1 und Art. 13 Nr. 8 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]




VORDERSEITE
BESCHLUSS ZUM ENTZUG DES AUFENTHALTSRECHTS
[bookmark: _Ref189745960]MIT ANWEISUNG DAS STAATSGEBIET ZU VERLASSEN[footnoteRef:57] [57:  Unzutreffendes bitte streichen.] 


In Ausführung von Artikel 11 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und Artikel 26/4 § 1 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird dem Aufenthalt im Königreich von:

	Name:   	
	Vorname(n):   	
	Staatsangehörigkeit:   	
	Geburtsdatum:   	
	Geburtsort:   	
	Erkennungsnummer des Nationalregisters[footnoteRef:58]:   	 [58:  Nur ausfüllen, wenn der Ausländer über eine solche Erkennungsnummer verfügt.] 

	Wohnhaft in:   	

dem/der der Aufenthalt aufgrund von Artikel 10 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern gestattet worden war, mit der folgenden Begründung ein Ende gesetzt[footnoteRef:59]: [59:  Zutreffendes bitte ankreuzen.] 


· Der/Die Betreffende erfüllt eine der in Artikel 10 des Gesetzes erwähnten Bedingungen nicht mehr (Artikel 11 § 2 Absatz 1 Nr. 1):
	
	
· Der/Die Betreffende führt mit dem Ausländer, dem nachgekommen worden ist, kein tatsächliches Ehe- oder Familienleben beziehungsweise kein tatsächliches Ehe- oder Familienleben mehr (Artikel 11 § 2 Absatz 1 Nr. 2):
	
	
· Der/Die Betreffende, dem/der der Aufenthalt aufgrund von Artikel 10 § 1 Nr. 4 oder 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern als registriertem Partner gestattet ist, oder der Ausländer, dem nachgekommen worden ist, hat geheiratet oder ist durch eine einem Gesetz entsprechend registrierte Partnerschaft mit einer anderen Person verbunden (Artikel 11 § 2 Absatz 1 Nr. 3):
	
	
· Der/Die Betreffende oder die Person, der nachgekommen worden ist, hat falsche oder irreführende Informationen oder falsche oder gefälschte Dokumente verwendet, einen Betrug begangen oder andere illegale Mittel in Anspruch genommen, die für die Zuerkennung des Aufenthaltsrechts von entscheidender Bedeutung gewesen sind (Artikel 11 § 2 Absatz 1 Nr. 4):
	
	
· Es ist erwiesen, dass die eingegangene Ehe oder Partnerschaft beziehungsweise die vorgenommene Adoption dem alleinigen Zweck der Einreise ins Königreich beziehungsweise des dortigen Aufenthalts diente (Artikel 11 § 2 Absatz 1 Nr. 4):
	
	

In Ausführung von Artikel 7 Absatz 1 Nr. 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird der/die Betreffende angewiesen, das Staatsgebiet des Königreichs binnen ……………………….. Tagen zu verlassen1.

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

	Ausgestellt in 	, am 	

	Der Minister oder sein Beauftragter	[footnoteRef:60] [60:  Unzutreffendes bitte streichen und Eigenschaft des Ministers, der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständig ist, angeben.] 




[bookmark: _Hlk189212975]RÜCKSEITE
NOTIFIZIERUNGSURKUNDE


Im Jahre 	, am 	,
hat der/die Unterzeichnete 	,[footnoteRef:61] [61:  Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben, die die Notifizierung des Beschlusses vornimmt.] 

wohnhaft in 	,
Herrn/Frau 	,
geboren in 	, am 	,
auf Antrag 	des Ministers	[footnoteRef:62]	des Beauftragten des Ministers 	 [62:  Unzutreffendes bitte streichen und Eigenschaft des Ministers, der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständig ist, angeben.] 


den Beschluss vom …………… notifiziert, mit dem ihm/ihr das Recht zum Aufenthalt im Königreich entzogen wird und er/sie angewiesen wird, das Staatsgebiet binnen ……………………….. Tagen ab vorliegender Notifizierung zu verlassen, wobei ihm/ihr verboten wird, sich nach Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn sowie in die Niederlande und die Schweiz zu begeben, außer wenn er/sie die erforderlichen Dokumente besitzt, um in diese Staaten einzureisen[footnoteRef:63][footnoteRef:64]. [63:  Es handelt sich um die anderen Mitgliedstaaten des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen, unterzeichnet am 19. Juni 1990 in Schengen.]  [64:  In diesem Fall den (die) betroffenen Staat(en) bitte streichen.] 


Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

[Er/Sie ist von seiner/ihrer Mitwirkungspflicht in Anwendung von Artikel 74/22 des Gesetzes und den Folgen der Nichteinhaltung dieser Pflicht unterrichtet worden. Er/Sie ist aufgefordert worden, die Informationen auf der Website https://dofi.ibz.be/en/themes/irregular-stay/obligation-cooperate oder auf dem ihm/ihr ausgehändigten Faltblatt einzusehen.

Er/Sie ist davon unterrichtet worden, dass er/sie, sofern er/sie das Land noch nicht verlassen hat, gemäß dieser Plicht dem Ausländeramt binnen vierzehn Tagen nach Notifizierung vorliegender Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen, per Einschreiben an die Adresse Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44, 1000 Brüssel, seinen/ihren tatsächlichen Wohnort und seine/ihre Kontaktdaten mitteilen muss.

Wenn er/sie vorliegendem Beschluss nicht Folge leistet oder bei dessen Ausführung nicht mitwirkt, setzt er/sie sich der Gefahr aus, zur Grenze zurückgebracht und zu diesem Zweck gemäß Artikel 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern für die Zeit, die für die Ausführung der Maßnahme unbedingt notwendig ist, festgehalten zu werden. Die Nichteinhaltung der Mitwirkungspflicht wird auch bei der Festlegung der Dauer des Einreiseverbots berücksichtigt, das gegebenenfalls gegen ihn/sie verhängt wird.

Wenn der/die Betreffende weitere Fragen hat oder bei der Organisation seiner/ihrer Rückkehr begleitet werden möchte, kann er/sie sich per E-Mail an icamsupport@ibz.fgov.be oder per Telefon unter der Nummer 02 488 97 77 (zwischen 9.00 und 15.00 Uhr) an einen ICAM-Coach wenden.
Außerdem kann er/sie jeden Mittwoch ohne Termin zwischen 9.00 und 12.00 Uhr an folgenden Orten an einem ICAM-Schalter vorstellig werden:
- Brüssel: Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44, 1000 Brüssel
- Antwerpen: Italiëlei 4/bus 1, 2000 Antwerpen
- Lüttich: Rue de Fragnée 2, 4000 Lüttich


Scannen Sie den nachstehenden Code, um weitere Details über das ICAM-Coaching zu erhalten:

	[image: Une image contenant motif, capture d’écran, Graphique, Police

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]
	





]



Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten wird vorerwähnte Klage im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 erwähnten Bedingungen erfüllt. Die Klage wird beim Rat per Einschreiben [oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen,] an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Vorbehaltlich der Anwendung von Artikel 39/79 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage beziehungsweise eines Aussetzungsantrags nicht ausgesetzt.

[(Bitte angeben, ob die Daten im SIS gespeichert sind). Im Rahmen seiner gesetzlichen Aufträge kann das Ausländeramt auf bestimmte personenbezogene Daten zugreifen, die im Schengener Informationssystem (SIS) verarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie über den folgenden Link: https://dofi.ibz.be/en/Transparency/External-databases.]

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.


Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist. 



	Unterschrift des Ausländers/der
Ausländerin
	
	Unterschrift der Behörde




	KÖNIGREICH BELGIEN
FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES
AUSLÄNDERAMT
AKZ.:

	ANLAGE 14quater
[eingefügt durch Art. 23 des K.E. vom 21.09.2011 (B.S. vom 10.10.2011), ersetzt durch Art. 4 des K.E. vom 19.12.2011 (B.S. vom 21.12. 2011) und abgeändert durch Art. 9 Nr. 2, Art. 12 § 5 Nr. 2 und Art. 13 Nr. 9 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]



VORDERSEITE
BESCHLUSS ZUM ENTZUG DES AUFENTHALTSRECHTS
[bookmark: _Ref189746066]MIT ANWEISUNG DAS STAATSGEBIET ZU VERLASSEN[footnoteRef:65] [65:  Unzutreffendes bitte streichen.] 


In Ausführung von Artikel 13 § 4 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und Artikel 26/4 § 2 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird dem Aufenthalt im Königreich von:

	Name:   	
	Vorname(n):   	
	Staatsangehörigkeit:   	
	Geburtsdatum:   	
	Geburtsort:   	
	Erkennungsnummer des Nationalregisters[footnoteRef:66]:   	 [66:  Nur ausfüllen, wenn der Ausländer über eine solche Erkennungsnummer verfügt.] 

	Wohnhaft in:   	

dem/der der Aufenthalt aufgrund von Artikel 10bis des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern erlaubt worden war, mit der folgenden Begründung ein Ende gesetzt[footnoteRef:67]: [67:  Zutreffendes bitte ankreuzen.] 


· Dem Aufenthalt des Ausländers, dem nachgekommen worden ist, ist aufgrund von Artikel 13 § 3 des Gesetzes ein Ende gesetzt worden (Artikel 13 § 4 Absatz 1 Nr. 1):
	
	
· Der/Die Betreffende erfüllt eine der in Artikel 10bis des Gesetzes erwähnten Bedingungen nicht mehr (Artikel 13 § 4 Absatz 1 Nr. 2):
	
	
· Der/Die Betreffende führt mit dem Ausländer, dem nachgekommen worden ist, kein tatsächliches Ehe- oder Familienleben beziehungsweise kein tatsächliches Ehe- oder Familienleben mehr (Artikel 13 § 4 Absatz 1 Nr. 3):
	
	
· Der/Die Betreffende, dem/der der Aufenthalt aufgrund von Artikel 10 § 1 Nr. 4 oder 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern als registriertem Partner erlaubt ist, oder der Ausländer, dem nachgekommen worden ist, hat geheiratet oder ist durch eine einem Gesetz entsprechend registrierte Partnerschaft mit einer anderen Person verbunden (Artikel 13 § 4 Absatz 1 Nr. 4):
	
	
· Der/Die Betreffende oder die Person, der nachgekommen worden ist, hat falsche oder irreführende Informationen oder falsche oder gefälschte Dokumente verwendet, einen Betrug begangen oder andere illegale Mittel in Anspruch genommen, die für die Zuerkennung des Aufenthaltsrechts von entscheidender Bedeutung gewesen sind (Artikel 13 § 4 Absatz 1 Nr. 5):
	
	
· Es ist erwiesen, dass die eingegangene Ehe oder Partnerschaft beziehungsweise die vorgenommene Adoption dem alleinigen Zweck der Einreise ins Königreich beziehungsweise des dortigen Aufenthalts diente (Artikel 13 § 4 Absatz 1 Nr. 5):
	
	

In Ausführung von Artikel 7 Absatz 1 Nr. 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird der/die Betreffende angewiesen, das Staatsgebiet des Königreichs binnen ……………………….. Tagen zu verlassen1.

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

	Ausgestellt in 	, am 	
	
	Der Minister oder sein Beauftragter	[footnoteRef:68] [68:  Unzutreffendes bitte streichen und Eigenschaft des Ministers, der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständig ist, angeben.] 



RÜCKSEITE
NOTIFIZIERUNGSURKUNDE


Im Jahre 	, am 	,
hat der/die Unterzeichnete 	,[footnoteRef:69] [69:  Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben, die die Notifizierung des Beschlusses vornimmt.] 

wohnhaft in 	,
Herrn/Frau 	,
geboren in 	, am 	,
auf Antrag 	des Ministers	[footnoteRef:70]	des Beauftragten des Ministers 	 [70:  Unzutreffendes bitte streichen und Eigenschaft des Ministers, der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständig ist, angeben.] 


den Beschluss vom …………… notifiziert, mit dem ihm/ihr das Recht zum Aufenthalt im Königreich entzogen wird und er/sie angewiesen wird, das Staatsgebiet binnen ……………………….. Tagen ab vorliegender Notifizierung zu verlassen, wobei ihm/ihr verboten wird, sich nach Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn sowie in die Niederlande und die Schweiz zu begeben, außer wenn er/sie die erforderlichen Dokumente besitzt, um in diese Staaten einzureisen[footnoteRef:71][footnoteRef:72]. [71:  Es handelt sich um die anderen Mitgliedstaaten des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen, unterzeichnet am 19. Juni 1990 in Schengen.]  [72:  In diesem Fall den (die) betroffenen Staat(en) bitte streichen.] 


Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

[Er/Sie ist von seiner/ihrer Mitwirkungspflicht in Anwendung von Artikel 74/22 des Gesetzes und den Folgen der Nichteinhaltung dieser Pflicht unterrichtet worden. Er/Sie ist aufgefordert worden, die Informationen auf der Website https://dofi.ibz.be/en/themes/irregular-stay/obligation-cooperate oder auf dem ihm/ihr ausgehändigten Faltblatt einzusehen.

Er/Sie ist davon unterrichtet worden, dass er/sie, sofern er/sie das Land noch nicht verlassen hat, gemäß dieser Plicht dem Ausländeramt binnen vierzehn Tagen nach Notifizierung vorliegender Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen, per Einschreiben an die Adresse Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44, 1000 Brüssel, seinen/ihren tatsächlichen Wohnort und seine/ihre Kontaktdaten mitteilen muss.

Wenn er/sie vorliegendem Beschluss nicht Folge leistet oder bei dessen Ausführung nicht mitwirkt, setzt er/sie sich der Gefahr aus, zur Grenze zurückgebracht und zu diesem Zweck gemäß Artikel 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern für die Zeit, die für die Ausführung der Maßnahme unbedingt notwendig ist, festgehalten zu werden. Die Nichteinhaltung der Mitwirkungspflicht wird auch bei der Festlegung der Dauer des Einreiseverbots berücksichtigt, das gegebenenfalls gegen ihn/sie verhängt wird.

Wenn der/die Betreffende weitere Fragen hat oder bei der Organisation seiner/ihrer Rückkehr begleitet werden möchte, kann er/sie sich per E-Mail an icamsupport@ibz.fgov.be oder per Telefon unter der Nummer 02 488 97 77 (zwischen 9.00 und 15.00 Uhr) an einen ICAM-Coach wenden.
Außerdem kann er/sie jeden Mittwoch ohne Termin zwischen 9.00 und 12.00 Uhr an folgenden Orten an einem ICAM-Schalter vorstellig werden:
- Brüssel: Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44, 1000 Brüssel
- Antwerpen: Italiëlei 4/bus 1, 2000 Antwerpen
- Lüttich: Rue de Fragnée 2, 4000 Lüttich


Scannen Sie den nachstehenden Code, um weitere Details über das ICAM-Coaching zu erhalten:

	[image: Une image contenant motif, capture d’écran, Graphique, Police

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]
	





]



Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten wird vorerwähnte Klage im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 erwähnten Bedingungen erfüllt. Die Klage wird beim Rat per Einschreiben [oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen,] an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Vorbehaltlich der Anwendung von Artikel 39/79 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage beziehungsweise eines Aussetzungsantrags nicht ausgesetzt.

[(Bitte angeben, ob die Daten im SIS gespeichert sind). Im Rahmen seiner gesetzlichen Aufträge kann das Ausländeramt auf bestimmte personenbezogene Daten zugreifen, die im Schengener Informationssystem (SIS) verarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie über den folgenden Link: https://dofi.ibz.be/en/Transparency/External-databases.]

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.


Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist. 



	Unterschrift des Ausländers/der
Ausländerin
	
	Unterschrift der Behörde




	KÖNIGREICH BELGIEN
Provinz:
Gemeinde:
Akz.:
	ANLAGE 15
[ersetzt durch Art. 29 des K.E. vom 27.11.2022 (B.S. vom 23.12.2022, Err. vom 06.02.2023)]



BESCHEINIGUNG

ausgestellt in Anwendung von Artikel 30, 33, 40, 56 ausgestellt in Anwendung von Artikel 30, 33, 40, 56, 103, 104/5, 105/91 Absatz 1, 109, 110bis oder 119 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern oder von Artikel 8 des Königlichen Erlasses vom 22. Juli 2008 zur Festlegung bestimmter Ausführungsmodalitäten zum Gesetz vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.

Name:	Vorname(n):

Staatsangehörigkeit:

geboren in:	am:

[bookmark: _Ref189746482]wohnhaft in / laut eigenen Angaben wohnhaft in[footnoteRef:73]1: [73: 1 Unzutreffendes bitte streichen.] 


Erkennungsnummer des Nationalregisters der natürlichen Personen[footnoteRef:74]2 [74: 2 Nur ausfüllen, wenn der Ausländer / die Ausländerin über eine solche Erkennungsnummer verfügt.] 


ist heute bei der Gemeindeverwaltung erschienen[footnoteRef:75]3 [75: 3 Grund für die Ausstellung der vorliegenden Bescheinigung ankreuzen.] 


· um einen Antrag auf Niederlassungserlaubnis oder auf Erlangung der Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten - EU einzureichen (Artikel 30),
· um die Erneuerung seines/ihres Aufenthalts- oder Niederlassungstitels oder seiner/ihrer langfristigen Aufenthaltsberechtigung - EU zu beantragen (Artikel 33 oder 103),
· um in seine/ihre frühere Aufenthaltssituation versetzt zu werden, da er/sie wegen Umständen, die unabhängig von seinem/ihrem Willen waren, nicht innerhalb der vorgesehenen Frist ins Land zurückkehren konnte (Artikel 40 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 oder Artikel 8 des Königlichen Erlasses vom 22. Juli 2008),
· um einen Antrag auf Daueraufenthalt einzureichen (Artikel 56),
· um einen Antrag im Hinblick auf die Arbeitssuche oder Unternehmensgründung nach Abschluss seines/ihres Studiums einzureichen (Artikel 104/5),
· um einen Antrag im Hinblick auf die Arbeitssuche oder Unternehmensgründung nach Abschluss seiner/ihrer Forschungstätigkeit einzureichen (Artikel 105/91 Absatz 1),
· um seine/ihre Anwesenheit als Grenzgänger zu melden (Artikel 109),
· um ein Verfahren auf der Grundlage von Artikel 110bis einzuleiten (Artikel 110bis),
· um sich eintragen zu lassen oder um das Aufenthaltsdokument, den Aufenthalts- oder Niederlassungstitel oder die langfristige Aufenthaltsberechtigung - EU, auf das/den/die er/sie Anrecht hat, abzuholen (Artikel 119).


Vorliegende Bescheinigung deckt den Aufenthalt des/der Betreffenden vorläufig bis zum[footnoteRef:76]4,1: [76: 4 Ablaufdatum der vorliegenden Bescheinigung angeben. Wird sie im Rahmen des Verfahrens von Artikel 110bis ausgestellt, kann diese Bescheinigung nicht verlängert werden.
] 


Vorliegende Bescheinigung deckt den Aufenthalt des/der Betreffenden in Belgien für die Dauer seiner/ihrer Beschäftigung als Grenzgänger1.

Arbeitsmarkt1	unbeschränkt
beschränkt
nein

Vorliegende Bescheinigung gilt als Nachweis über die Eintragung im Fremdenregister oder im Bevölkerungsregister, wenn sie bei Einreichung eines Antrags auf Niederlassungserlaubnis, auf Erlangung der Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten - EU oder auf Daueraufenthalt ausgestellt wird oder um nach Abschluss des Studiums oder der Forschungstätigkeit Arbeit zu suchen oder ein Unternehmen zu gründen (Artikel 30, 56, 104/5 oder 105/91 Absatz 1) oder wenn der/die Betreffende bei der Gemeindeverwaltung erschienen ist, um die Erneuerung seines/ihres Aufenthalts- oder Niederlassungstitels oder seiner/ihrer langfristigen Aufenthaltsberechtigung - EU zu beantragen (Artikel 33 oder 103) oder um sich eintragen zu lassen oder um das Aufenthaltsdokument, den Aufenthalts- oder Niederlassungstitel oder die langfristige Aufenthaltsberechtigung - EU, auf das/den/die er/sie Anrecht hat, abzuholen (Artikel 119).

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG UND IST NUR ALS BEGLEITDOKUMENT DES NATIONALEN IDENTITÄTSDOKUMENTS DES INHABERS/DER INHABERIN GÜLTIG.

	Ausgestellt in 	, am
	Der Bürgermeister oder sein Beauftragter
Foto + Stempel














Die Gültigkeitsdauer des vorliegenden Dokuments wird verlängert:


Bis zum …....................................................
Bis zum .......................................................
Ausgestellt in ...................., am ...................
Der Bürgermeister oder sein Beauftragter

Stempel
Ausgestellt in ...................., am …...............
Der Bürgermeister oder sein Beauftragter 

Stempel



	KÖNIGREICH BELGIEN
PROVINZ:
BEZIRK:
GEMEINDE:
AKZ.:

	
	ANLAGE 15bis
[eingefügt durch K.E. vom 16.08.1984 (B.S. vom 01.09.1984) und ersetzt durch Art. 2 des K.E. vom 17.06.2024 (B.S. vom 22.08.2024)]





BESCHEINIGUNG ÜBER DEN EMPFANG EINES ANTRAGS AUF AUFENTHALTSZULASSUNG


ausgestellt in Anwendung von Artikel 12bis §§ 3, 3bis oder 4 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und der Artikel 26 § 1 Absatz 2, 26/1 § 2 Absatz 1 oder 26/1/1 § 2 Absatz 1[footnoteRef:77] des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern [77:  Unzutreffendes streichen.] 


	Name:
		

	Vorname(n):
		

	Staatsangehörigkeit:
		

	Geburtsdatum:
		

	Geburtsort:
		

	Erkennungsnummer des Nationalregisters:[footnoteRef:78] [78:  Nur ausfüllen, wenn der/die Ausländer(in) über eine solche Erkennungsnummer verfügt.] 

		

	Wohnhaft in / Laut eigenen Angaben wohnhaft in:
		
	
	



ist am ................................... (Tag/Monat/Jahr) bei der Gemeindeverwaltung erschienen, um in Anwendung der Artikel 10 und 12bis § 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern in seiner Eigenschaft als Familienmitglied eines Ausländers / einer Ausländerin, der/die über ein unbefristetes Aufenthaltsrecht verfügt, oder eines Ausländers / einer Ausländerin, dem/der der Aufenthalt im Königreich entweder als Begünstigte(r) eines internationalen Schutzstatus oder gemäß Artikel 57/45 erlaubt ist, einen Aufenthaltsantrag einzureichen als:

· Ehepartner(in) (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 4),
· Lebenspartner(in) im Rahmen einer Partnerschaft, die einer Ehe gleichgesetzt ist (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 4),
· Lebenspartner(in) im Rahmen einer einem Gesetz entsprechend registrierten Partnerschaft (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 5),
· minderjähriges unverheiratetes Kind (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 4 oder 5),
· volljähriges unverheiratetes Kind mit einer Behinderung (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 6),
· Mutter oder Vater eines/einer minderjährigen Ausländers/Ausländerin, dem/der der Aufenthalt im Königreich als Begünstigte(r) eines internationalen Schutzstatus erlaubt ist (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 7 oder 8),
· Mutter oder Vater eines/einer minderjährigen Ausländers/Ausländerin, dem/der der Aufenthalt im Königreich gemäß Artikel 57/45 erlaubt ist (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 7).

von: 	
	[footnoteRef:79] [79:  Identität und Erkennungsnummer des Nationalregisters der Person angeben, durch die das Recht auf Familienzusammenführung begründet wird.] 


Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung und ist nur als Begleitdokument des nationalen Identitätsdokuments des Inhabers/der Inhaberin gültig.

Ausgestellt in ................................... am ................................

Der Bürgermeister oder sein Stellvertreter	Unterschrift des/der Betreffenden

Stempel

	KÖNIGREICH BELGIEN
PROVINZ:
BEZIRK:
GEMEINDE:
AKZ.:

	
	ANLAGE 15ter
[eingefügt durch K.E. vom 03.03.1994 (B.S. vom 08.03.1994) und  ersetzt durch Art. 3 des K.E. vom 17.06.2024 (B.S. vom 22.08.2024)]



VORDERSEITE
BESCHLUSS ZUR NICHTBERÜCKSICHTIGUNG EINES ANTRAGS AUF AUFENTHALTSZULASSUNG


aufgrund von Artikel 12bis §§ 3, 3bis oder 4 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und der Artikel 26 § 1 Absatz 3, 26/1 § 1 Absatz 3 oder 26/1/1 § 2 Absatz 3[footnoteRef:80] des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern [80:  Unzutreffendes streichen.] 


[bookmark: _Hlk190341607]Name:		
Vorname(n):		
Geburtsdatum:		
Geburtsort:		
Erkennungsnummer des Nationalregisters:[footnoteRef:81]		 [81:  Nur ausfüllen, wenn der/die Ausländer(in) über eine solche Erkennungsnummer verfügt.] 

Wohnhaft in / Laut eigenen Angaben wohnhaft in: 		

ist am ................................... (Tag/Monat/Jahr) bei der Gemeindeverwaltung erschienen, um in Anwendung der Artikel 10 und 12bis § 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern einen Aufenthaltsantrag einzureichen.

Dieser Antrag wird nicht berücksichtigt und nicht an den Minister oder seinen Beauftragten übermittelt, weil der/die Ausländer(in) zur Unterstützung seines/ihres Antrags nicht alle in den Artikeln 10 §§ 1 bis 3 und 12bis des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern oder in den Artikeln 26 § 1 Absatz 1, 26/1 § 1 Absatz 1 oder 26/1/1 § 1 Absatz 1 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern erwähnten Dokumente vorlegt, nämlich:

	
	
	
	[footnoteRef:82] [82:  Fehlende Dokumente angeben.] 



VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.


Ausgestellt in ................................... am ................................

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter

Stempel


RÜCKSEITE

NOTIFIZIERUNGSURKUNDE


Im Jahre		,	am		
hat der/die Unterzeichnete 		[footnoteRef:83] [83:  Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde, die die Notifizierung des Beschlusses vornimmt.] 

wohnhaft in		
Herrn/Frau		
geboren in			am		


den Beschluss zur Nichtberücksichtigung des Antrags auf Aufenthaltszulassung notifiziert, den der/die Betreffende in Anwendung der Artikel 10 und 12bis § 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern eingereicht hat.


Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten wird vorerwähnte Klage im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 erwähnten Bedingungen erfüllt. Die Klage wird beim Rat per Einschreiben oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches beschrieben, an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, Rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme wird durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage nicht ausgesetzt.



VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.



Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist.

Unterschrift des Ausländers / der Ausländerin	Unterschrift der Behörde







	KÖNIGREICH BELGIEN
FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES
AUSLÄNDERAMT
AKZ.:

	
	ANLAGE 15quater
[eingefügt durch Art. 26 des K.E. vom 21.09.2011 (B.S. vom 10.10.2011) und abgeändert durch Art. 21 des K.E. vom 15.08.2012 (B.S. vom 31.08.2012) und Art. 9 Nr. 4 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]




VORDERSEITE
BESCHLUSS ZUR ERKLÄRUNG DER UNZULÄSSIGKEIT EINES ANTRAGS AUF AUFENTHALTSZULASSUNG


Aufgrund von Artikel 12bis § 3 Absatz 2 oder § 4 Absatz 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und Artikel 26 § 2 Absatz 2 oder Artikel 26/1 § 2 Absatz 2 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern[footnoteRef:84] [84:  Unzutreffendes bitte streichen.] 



ist der Antrag auf Aufenthaltszulassung, der am …………………….[footnoteRef:85] in Anwendung der Artikel 10 und 12bis § 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern von: [85:  [Datum angeben, an dem die Bescheinigung über den Empfang eines Antrags auf Aufenthaltszulassung ausgestellt worden ist ("Anlage 15bis") oder, wenn außergewöhnliche Umstände geltend gemacht werden, Datum angeben, an dem der Bürgermeister oder sein Beauftragter dem Minister oder seinem Beauftragten den Antrag übermittelt hat].] 



	Name:   	
	Vorname(n):   	
	Staatsangehörigkeit:   	
	Geburtsdatum:   	
	Geburtsort:   	
	Erkennungsnummer des Nationalregisters[footnoteRef:86]:   	 [86:  Nur ausfüllen, wenn der Ausländer über eine solche Erkennungsnummer verfügt.] 

	Wohnhaft in/Laut eigenen Angaben wohnhaft in:   	


eingereicht worden ist, aus folgenden Gründen unzulässig:

	
	
	
	
	


VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.


	Ausgestellt in 	, am 	



Der Minister ………………..[footnoteRef:87] oder sein Beauftragter [87:  Eigenschaft des Ministers, der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständig ist, angeben.] 





RÜCKSEITE
NOTIFIZIERUNGSURKUNDE


Im Jahre 	, am 	,
hat der/die Unterzeichnete 	,[footnoteRef:88] [88:  Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben, die die Notifizierung des Beschlusses vornimmt.] 

wohnhaft in 	,
Herrn/Frau 	,
geboren in 	, am 	,
auf Antrag 	des Ministers 	[footnoteRef:89]	des Beauftragten des Ministers 	 [89:  Unzutreffendes bitte streichen und Eigenschaft des Ministers, der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständig ist, angeben.] 


den Beschluss der Unzulässigkeit des Antrags auf Aufenthaltszulassung notifiziert, den der/die Betreffende in Anwendung der Artikel 10 und 12bis § 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern eingereicht hat.


Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten wird vorerwähnte Klage im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 erwähnten Bedingungen erfüllt. Die Klage wird beim Rat per Einschreiben [oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen,] an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme wird durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage nicht ausgesetzt.


VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.


Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist. 



	Unterschrift des Ausländers/der
Ausländerin
	
	Unterschrift der Behörde














 
	KÖNIGREICH BELGIEN
FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN, AUSSENHANDEL UND ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT
AKZ.:
	
	ANLAGE 15quinquies
[eingefügt durch Art. 27 des K.E. vom 21.09.2011 (B.S. vom 10.10.2011) und ersetzt durch Art.4 des K.E. vom 17.06.2024 (B.S. vom 22.08.2024)]




BESCHEINIGUNG ÜBER DIE EINREICHUNG EINES ANTRAGS AUF AUFENTHALTSZULASSUNG ODER AUF AUFENTHALTSERLAUBNIS VON MEHR ALS DREI MONATEN

ausgestellt in Anwendung der Artikel 10ter § 1 und 12bis § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und von Artikel 25/3 § 1 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

Name:		
Vorname(n):		
Staatsangehörigkeit:		
Geburtsdatum:		
Geburtsort:		

ist am ..................................... (TT/MM/JJJJ) bei der belgischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung von ...................................... vorstellig geworden, um in Anwendung der Artikel 10, 10bis, 10ter und 12bis des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern einen Aufenthaltsantrag einzureichen als:[footnoteRef:90]1 [90: 1 Zutreffendes ankreuzen.] 


· Ausländer(in), dessen/deren Aufenthaltsrecht durch einen internationalen Vertrag, durch Gesetz oder durch einen Königlichen Erlass anerkannt ist (Artikel 10 § 1 Nr. 1),
· Ausländer(in), der/die die gesetzlichen Bedingungen erfüllt, um die belgische Staatsangehörigkeit durch Option zu erwerben oder um diese Staatsangehörigkeit wiederzuerlangen (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 2),
· Frau, die durch ihre Heirat oder dadurch, dass ihr Ehemann eine fremde Staatsangehörigkeit erworben hat, die belgische Staatsangehörigkeit verloren hat (Artikel 10 § 1 Nr. 3),
· Ehepartner(in) oder Lebenspartner(in) im Rahmen einer Partnerschaft, die einer Ehe gleichgesetzt ist (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 4),
· Lebenspartner(in) im Rahmen einer einem Gesetz entsprechend registrierten Partnerschaft (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 5),
· minderjähriges unverheiratetes Kind (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 4 oder 5),
· volljähriges unverheiratetes Kind mit einer Behinderung (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 6),
· Mutter oder Vater eines/einer minderjährigen Ausländers/Ausländerin, dem/der der Aufenthalt im Königreich als Begünstigte(r) eines internationalen Schutzstatus erlaubt wurde (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 7 oder 8),
· Mutter oder Vater eines/einer minderjährigen Ausländers/Ausländerin, dem/der der Aufenthalt im Königreich gemäß Artikel 57/45 erlaubt wurde (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 7),
· Familienmitglied eines/einer Drittstaatsangehörigen, der/die sich als Student(in) im Königreich aufhält (Artikel 10bis § 1),
· 
· Familienmitglied eines/einer Drittstaatsangehörigen, dem/der der Aufenthalt für begrenzte Dauer erlaubt ist (Artikel 10bis § 2),
· Familienmitglied eines/einer Drittstaatsangehörigen, der/die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union die Rechtsstellung eines/einer langfristig Aufenthaltsberechtigten besitzt (Artikel 10bis § 3),
· Familienmitglied eines/einer Drittstaatsangehörigen, der/die Inhaber(in) einer Blauen Karte EU ist (Artikel 10bis § 4),
· Familienmitglied eines/einer Drittstaatsangehörigen in der Eigenschaft eines/einer unternehmensintern transferierten Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin (Artikel 10bis § 5),
· Familienmitglied eines/einer Drittstaatsangehörigen in der Eigenschaft eines/einer unternehmensintern transferierten Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin im Rahmen einer langfristigen Mobilität (Artikel 10bis § 5),
· Familienmitglied eines/einer Drittstaatsangehörigen in der Eigenschaft eines Forschers / einer Forscherin (Artikel 10bis § 6),
· Familienmitglied eines/einer Drittstaatsangehörigen in der Eigenschaft eines Forschers / einer Forscherin im Rahmen einer langfristigen Mobilität (Artikel 10bis § 6).


Ausgestellt in ................................... am ................................


	Stempel
	Der Vertreter der belgischen diplomatischen bzw. konsularischen Mission oder sein Beauftragter




Unterschrift des/der Betreffende





	

	ANLAGE 16
[ersetzt durch Art. 39 des K.E. vom 13.02.2015 (B.S. vom 26.02.2015)]



KÖNIGREICH BELGIEN
GEMEINDE:
AKZ.:


[bookmark: _Ref189749579]ANTRAG AUF NIEDERLASSUNGSERLAUBNIS ODER AUF ERLANGUNG DER RECHTSSTELLUNG EINES LANGFRISTIG AUFENTHALTSBERECHTIGTEN[footnoteRef:91] [91:  Unzutreffendes bitte streichen.] 



Eingereicht in Anwendung von Artikel 16 § 1 oder § 21 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und von Artikel 29 § 1 Absatz 1 oder § 2 Absatz 11 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.

Name:   	
Vorname:   	
Geburtsdatum:   	
Geburtsort:   	
Staatsangehörigkeit:   	
Erkennungsnummer des Nationalregisters:   	
Wohnhaft in:   	


Der/Die Betreffende ist bei der Gemeindeverwaltung erschienen, um[footnoteRef:92]2: [92: 2 Zutreffendes bitte ankreuzen.
] 


· in Anwendung der Artikel 14 und 15 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 einen Antrag auf Niederlassungserlaubnis einzureichen.
Der/Die Betreffende hat folgende Dokumente/Nachweise vorgelegt:
· Pass:   	
· Strafregister:   	

· in Anwendung von Artikel 15bis des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 einen Antrag auf Erlangung der Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten einzureichen.
Der/Die Betreffende hat folgende Dokumente/Nachweise vorgelegt:
· Pass:   	
· Strafregister:   	
· Nachweis über stabile, regelmäßige und genügende Existenzmittel:   	
· Nachweis über eine Krankenversicherung:   	

Datum und Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin






	
	ANLAGE 16bis
[eingefügt durch Art. 100 des K.E. vom 27.04.2007
(B.S. vom 21.05.2007) und ersetzt durch Art. 40 des K.E. vom 13.02.2015 (B.S. vom 26.02.2015)]




EMPFANGSBESTÄTIGUNG


Ausgestellt in Anwendung von Artikel 16 § 1 oder § 2[footnoteRef:93]1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und von Artikel 29 § 1 Absatz 2 oder § 2 Absatz 21 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern. [93: 1 Unzutreffendes bitte streichen.] 


Name:   	
Vorname:   	
Geburtsdatum:   	
Geburtsort:   	
Staatsangehörigkeit:   	
Erkennungsnummer des Nationalregisters:   	
Wohnhaft in:   	

[bookmark: _Ref189215547]Der/Die Betreffende ist am ……………….[footnoteRef:94]2 bei der Gemeindeverwaltung erschienen, um[footnoteRef:95]3: [94: 2 Datum angeben.]  [95: 3 Zutreffendes bitte ankreuzen.] 

· in Anwendung der Artikel 14 und 15 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 einen Antrag auf Niederlassungserlaubnis einzureichen. Dieser Antrag wird berücksichtigt: Der/Die Betreffende erfüllt die in Artikel 14 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 vorgesehene Bedingung und hat, wenn seine/ihre Identität noch nicht erwiesen ist, einen gültigen nationalen Pass vorgelegt.
· in Anwendung von Artikel 15bis des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 einen Antrag auf Erlangung der Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten einzureichen. Dieser Antrag wird berücksichtigt: Der/Die Betreffende besitzt einen gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsschein und hat, wenn seine/ihre Identität noch nicht erwiesen ist, einen gültigen nationalen Pass vorgelegt.

Der Antrag wird dem Beauftragten des Ministers übermittelt; dieser verfügt über eine Frist von höchstens fünf Monaten ab Ausstellung der vorliegenden Empfangsbestätigung, um einen Beschluss zu fassen.

Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

Ausgestellt in 	, am 	

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter
Bezeichnung, Unterschrift und Stempel der Behörde

Unterschrift des Ausländers/der Ausländerin



	
	ANLAGE 16ter
[eingefügt durch Art. 100 des K.E. vom 27.04.2007
(B.S. vom 21.05.2007), ersetzt durch Art 41 des K.E. vom 13.02.2015 (B.S. vom 26.02.2015) und abgeändert durch Art. 9 Nr. 5 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]



KÖNIGREICH BELGIEN
GEMEINDE:
AKZ.:


BESCHLUSS ZUR NICHTBERÜCKSICHTIGUNG


[bookmark: _Ref189749636]Ausgestellt in Anwendung von Artikel 16 § 1 oder § 2[footnoteRef:96]1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und von Artikel 29 § 1 Absatz 3 oder § 2 Absatz 31 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern. [96: 1 Unzutreffendes bitte streichen.] 


Name:   	
Vorname:   	
Geburtsdatum:   	
Geburtsort:   	
Staatsangehörigkeit:   	
Erkennungsnummer des Nationalregisters:   	
Wohnhaft in:   	


Der/Die Betreffende ist am ……………….[footnoteRef:97]2 bei der Gemeindeverwaltung erschienen, um[footnoteRef:98]3: [97: 2 Datum angeben.]  [98: 3 Zutreffendes bitte ankreuzen.] 

· in Anwendung der Artikel 14 und 15 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 einen Antrag auf Niederlassungserlaubnis einzureichen. Dieser Antrag wird aus folgenden Gründen nicht berücksichtigt: Der/Die Betreffende erfüllt die in Artikel 14 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 vorgesehene Bedingung nicht und/oder legt keinen gültigen nationalen Pass vor, obwohl seine/ihre Identität noch nicht erwiesen ist1.
	
	
· in Anwendung von Artikel 15bis des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 einen Antrag auf Erlangung der Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten einzureichen. Dieser Antrag wird aus folgenden Gründen nicht berücksichtigt: Der/Die Betreffende besitzt keinen gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsschein und/oder legt keinen gültigen nationalen Pass vor, obwohl seine/ihre Identität noch nicht erwiesen ist1.
	
	


Ausgestellt in 	, am 	


Der Bürgermeister oder sein Beauftragter
Bezeichnung, Unterschrift und Stempel der Behörde


NOTIFIZIERUNGSURKUNDE

Der/Die Unterzeichnete 	[footnoteRef:99]4 [99: 4 Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben.] 

hat Herrn/Frau1: 	
Name: 	
Vorname: 	
Geburtsdatum: 	
Geburtsort: 	
Staatsangehörigkeit: 	
den Beschluss vom ……………2 zur Nichtberücksichtigung eines Antrags auf Niederlassungserlaubnis/Antrags auf Erlangung der Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten1 notifiziert.


Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.


Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.


Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten wird vorerwähnte Klage im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 erwähnten Bedingungen erfüllt. Die Klage wird beim Rat per Einschreiben [oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen,] an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.


Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.


Bezeichnung, Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde


Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist. 
Unterschrift des Ausländers/der Ausländerin







	KÖNIGREICH BELGIEN
FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES
AUSLÄNDERAMT
AKZ.:
	




	ANLAGE 17
[ersetzt durch Art. 42 des K.E. vom 13.02.2015 (B.S. vom 26.02.2015) und abgeändert durch Art. 9 Nr. 6 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]



[bookmark: _Ref189749736]ABLEHNUNG EINES ANTRAGS AUF NIEDERLASSUNGSERLAUBNIS/AUF ERLANGUNG DER RECHTSSTELLUNG EINES LANGFRISTIG AUFENTHALTSBERECHTGTEN[footnoteRef:100]1 [100: 1 Unzutreffendes bitte streichen.] 



Ausgestellt in Anwendung der Artikel 14 und 15/von Artikel 15bis1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und von Artikel 30 § 1 Absatz 3 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.

Name:   	
Vorname:   	
Geburtsdatum:   	
Geburtsort:   	
Staatsangehörigkeit:   	
Erkennungsnummer des Nationalregisters:   	
Wohnhaft in:   	


[bookmark: _Ref189749828]Der/Die Betreffende hat am ……………….[footnoteRef:101]2 einen Antrag auf Niederlassungserlaubnis/einen Antrag auf Erlangung der Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten1 eingereicht. Dieser Antrag wird abgelehnt. [101: 2 Datum angeben.] 


BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES[footnoteRef:102]3: [102: 3 Zutreffendes bitte ankreuzen.] 


· Der Antrag ist verfrüht eingereicht worden:
	
· Der/Die Betreffende hat keinen gültigen nationalen Pass vorgelegt, obwohl seine/ihre Identität nicht erwiesen ist:
	
· Der Antrag wird aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit abgelehnt:
	
· Der/Die Betreffende lebt nicht mit einem Ausländer zusammen, dem die Niederlassung im Königreich erlaubt ist:
	
· Der/Die Betreffende verfügt nicht über stabile, regelmäßige und genügende Existenzmittel und/oder über eine Krankenversicherung zur Deckung der Risiken in Belgien:
	


Der Minister 	/Der Beauftragte des Ministers 	.1 [footnoteRef:103]4 [103: 4 Der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständige Minister] 

Bezeichnung und Eigenschaft, Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde


NOTIFIZIERUNGSURKUNDE

Der/Die Unterzeichnete 	[footnoteRef:104]5 [104: 5 Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben.] 

hat Herrn/Frau1: 	
Name: 	
Vorname: 	
Geburtsdatum: 	
Geburtsort: 	
Staatsangehörigkeit: 	
den Beschluss vom ……………2 zur Ablehnung seines/ihres Antrags auf Niederlassungserlaubnis/Antrags auf Erlangung der Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten1 notifiziert.


Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.


Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.


Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten wird vorerwähnte Klage im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 erwähnten Bedingungen erfüllt. Die Klage wird beim Rat per Einschreiben [oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen,] an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.


Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.


Bezeichnung, Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde


Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist. 
Unterschrift des Ausländers/der Ausländerin





ANLAGE 18
(ersetzt durch Art. 10 des K.E. vom 3. Oktober 2021 (B.S. vom 11. Oktober 2021)


KÖNIGREICH BELGIEN
GEMEINDE:
AKZ.:

ABREISEBESCHEINIGUNG
(VORDERSEITE)

ausgestellt in Anwendung von Artikel 39 § 6 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.

[bookmark: _Hlk201915362]Der/Die Staatsangehörige:	[Name und Vorname(n)]

Staatsangehörigkeit:

geboren in: 	am

wohnhaft in dieser Gemeinde:	[Adresse]

Inhaber des folgenden Aufenthaltstitels/-dokuments: 	
[Art des Aufenthaltstitels/-dokuments und Nummer]

ist heute bei der Gemeindeverwaltung erschienen, um seine/ihre zeitweilige Abwesenheit vom Königreich ab dem:	 zu melden.

Der/Die Betreffende wurde darüber informiert:
·  dass er/sie während eines Jahres oder gegebenenfalls während mehr als eines Jahres über ein Rückkehrrecht unter den in Artikel 39 § 3 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981[footnoteRef:105]2 festgelegten Bedingungen verfügt, [105: 2 Siehe Rückseite] 


· [bookmark: _Ref189750095] dass er/sie bei seiner/ihrer Rückkehr im Besitz eines gültigen Aufenthalts- beziehungsweise Niederlassungsscheins[footnoteRef:106]1 sein muss, [106: 1 Unzutreffendes streichen.] 


·  dass er/sie vorzeitig die Verlängerung oder die Erneuerung seines/ihres Aufenthalts- beziehungsweise Niederlassungsscheins1 beantragen kann,

·  dass er/sie sich binnen fünfzehn Tagen nach seiner/ihrer Rückkehr mit der vorliegenden Bescheinigung wieder bei der Gemeindeverwaltung melden muss, wenn er/sie mehr als drei Monate abwesend war.


	Ausgestellt in 	, am	
	Der Bürgermeister oder sein Beauftragter
Stempel




ABREISEBESCHEINIGUNG
(RÜCKSEITE)

Artikel 39 § 3 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern:

"Der Ausländer, der Inhaber eines gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsscheins ist, kann das Rückkehrrecht nach einer Abwesenheit von mehr als einem Jahr geltend machen, sofern er:

1. vor seiner Abreise bewiesen hat, dass er seinen Hauptinteressenbereich in Belgien behält, und die Gemeindeverwaltung seines Wohnortes von seinem Vorhaben in Kenntnis gesetzt hat, das Land zu verlassen und wieder zurückzukehren,

2. bei seiner Rückkehr im Besitz eines noch gültigen Aufenthalts- beziehungsweise Niederlassungsscheins ist,

3. sich binnen fünfzehn Tagen nach seiner Rückkehr bei der Gemeindeverwaltung seines Wohnortes meldet."



	KÖNIGREICH BELGIEN
GEMEINDE:
AKZ.:
	
	ANLAGE 19
[ersetzt durch Art. 3 des K.E. vom 04.07.2025 (B.S. vom 24.07.2025)]





ANTRAG AUF ANMELDEBESCHEINIGUNG


[bookmark: _Ref210309725]eingereicht in Anwendung der Artikel 40, 40bis, 40ter, 42 und 47/2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und von Artikel 50, 51, 58, 69bis und 69ter[footnoteRef:107] des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern. [107:  Unzutreffendes bitte streichen.] 


Name:	
Vorname:	 
Staatsangehörigkeit:	
Geburtsdatum:	 
Geburtsort:	 
Laut eigenen Angaben wohnhaft in:	

Der/Die Betreffende ist bei der Gemeindeverwaltung erschienen, um eine Anmeldebescheinigung zu beantragen als: [footnoteRef:108] [108:  Zutreffendes bitte ankreuzen.] 

	 Arbeitssuchende(r),
	 Lohnempfänger(in),
	 Selbständige(r),
	 Saisonarbeitnehmer(in) gemäß Artikel 51 § 4 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981,
	 Inhaber(in) genügender Existenzmittel,
	 Student(in),
	 Student(in) gemäß Artikel 51 § 4 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981,
[bookmark: _Ref210309414] Ehepartner(in) von	,[footnoteRef:109] [109:  Name, Vornamen, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit der Person angeben, die das Recht auf Familienzusammenführung eröffnet, sowie ihre Erkennungsnummer des Nationalregisters der natürlichen Personen (sofern sie über eine solche Nummer verfügt).] 

 Lebenspartner(in) im Rahmen einer Partnerschaft, die einer Ehe gleichgesetzt ist, von	,3
 Lebenspartner(in) im Rahmen einer einem Gesetz entsprechend registrierten Partnerschaft von	,3
 Verwandte(r) in absteigender Linie von	,3
 Verwandte(r) in aufsteigender Linie von	,3
 Vater oder Mutter (eines/einer minderjährigen Belgiers/Belgierin) von 	,3
	
 Vater oder Mutter (eines/einer minderjährigen Bürgers/Bürgerin der Europäischen Union) von	3,
 anderes Familienmitglied - Partner(in) im Rahmen einer dauerhaften Beziehung von:	3,
 anderes Familienmitglied - zu Lasten des Haushalts oder dem Haushalt angehörend:
	3,
 anderes Familienmitglied (krank) von :	3

Seine/Ihre Bürgerschaft der Europäischen Union/Staatsangehörigkeit im Sinne von Artikel 69bis oder 69ter1 ist anhand folgender Dokumente nachgewiesen worden:	
	
Der/Die Betreffende hat alle erforderlichen Dokumente vorgelegt: 	
	
	
	
	
	

Vorliegender Antrag wurde in drei Ausfertigungen erstellt, wovon eine dem/der Betreffenden ausgehändigt worden ist.

Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung noch ein Dokument zur Anerkennung des Aufenthaltsrechts für mehr als drei Monate.

Ausgestellt in 	, am	

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter

Stempel	Unterschrift des/der Betreffenden

	FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES
~

AUSLÄNDERAMT
~
	
ANLAGE 19bis
[eingefügt durch K.E. vom 07.11.1988 (B.S. vom 29.11.1988) und 
abgeändert durch K.E. vom 31.12.1993 (B.S. vom 01.01.1994) und 
Art. 1 Nr. 4 des K.E. vom 11.05.2005 (B.S. vom 10.06.2005)]





Arbeitgeberbescheinigung
~


Abgeber der Erklärung:	- Name und Vornamen:
- Eigenschaft:

Arbeitgeber:			- Name und Vornamen:

Gesellschaft:			- Firma:
- Art:
- Gesellschaftssitz:
- Betriebssitz:

Nummer der Eintragung beim LASS:

Lohnempfänger:		- Name und Vornamen:
- Geburtsort und -datum:
- Wohnort:

Vertrag:			- Dauer des Vertrags:
- Art der Arbeit oder des Berufes:
- Dauer der Leistungen (Anzahl Stunden und Tage):
- Datum des Arbeitsantritts:


	
Ausgestellt in	, am 	

Unterschrift




	KÖNIGREICH BELGIEN
GEMEINDE:
AKZ.:

	
	ANLAGE 19ter
 [eingefügt durch Art. 6 des K.E. vom 22.02.1995 (B.S. vom 15.03.1995) und ersetzt durch Art. 44 des K.E. vom 13.02.2015 (B.S. vom 26.02.2015)] 




[bookmark: _Ref189810525]ANTRAG AUF AUFENTHALTSKARTE FÜR FAMILIENANGEHÖRIGE EINES UNIONSBÜRGERS ODER AUF PERSONALAUSWEIS FÜR AUSLÄNDER ALS FAMILIENMITGLIED EINES SCHWEIZERISCHEN STAATSANGEHÖRIGEN[footnoteRef:110]1 [110: 1 Unzutreffendes bitte streichen.] 


Eingereicht in Anwendung von Artikel 40bis, 40ter oder 47/21 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und von Artikel 52 oder 58 in Verbindung mit Artikel 69ter1 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.

Name:   	
Vorname(n):   	
Staatsangehörigkeit:   	
Geburtsdatum:   	
Geburtsort:   	
Erkennungsnummer des Nationalregisters[footnoteRef:111]2:   	 [111: 2 Nur ausfüllen, wenn der Ausländer über eine solche Erkennungsnummer verfügt.] 

Wohnhaft in/Laut eigenen Angaben wohnhaft in:   	

Der/Die Betreffende ist bei der Gemeindeverwaltung erschienen, um eine Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder einen Personalausweis für Ausländer als Familienmitglied eines schweizerischen Staatsangehörigen1 zu beantragen als:[footnoteRef:112]3 [112: 3 Zutreffendes bitte ankreuzen.] 


· Ehepartner
· Lebenspartner im Rahmen einer Partnerschaft, die einer Ehe gleichgesetzt ist,
· Lebenspartner im Rahmen einer einem Gesetz entsprechend registrierten Partnerschaft
· Verwandter in absteigender Linie
· Verwandter in aufsteigender Linie
· Vater oder Mutter eines minderjährigen Belgiers
· Vater oder Mutter eines minderjährigen Bürgers der Europäischen Union
· anderes Familienmitglied - Partner im Rahmen einer dauerhaften Beziehung
· anderes Familienmitglied - zu Lasten des Haushalts oder dem Haushalt angehörend
· anderes Familienmitglied - krank

von …………………………………………………..[footnoteRef:113]4 [113: 4 Name, Vornamen, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit der Person angeben, die das Recht auf Familienzusammenführung eröffnet, sowie ihre Erkennungsnummer des Nationalregisters der natürlichen Personen (sofern sie über eine solche Nummer verfügt).] 


Das Verwandtschafts- oder Verschwägerungsverhältnis beziehungsweise die Partnerschaft mit dem Unionsbürger oder dem schweizerischen Staatsangehörigen ist nachgewiesen worden durch: 	
	

Der/Die Betreffende hat außerdem folgende Dokumente vorgelegt: 
	
	
	

Der/Die Betreffende wird ersucht, binnen drei Monaten, bis spätestens ………………… (Tag.Monat.Jahr), folgende Dokumente vorzulegen: 	

Gemäß Artikel 52 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird der Antrag vom Minister oder von seinem Beauftragten untersucht. Der/Die Betreffende wird binnen sechs Monaten, d. h. am ……………………………... (Tag.Monat.Jahr), aufgefordert, bei der Gemeindeverwaltung zu erscheinen, damit ihm/ihr der Beschluss in Bezug auf den vorliegenden Antrag notifiziert werden kann.

Vorliegender Aufenthaltsantrag wurde in drei Ausfertigungen erstellt, wovon eine dem/der Betreffenden ausgehändigt worden ist.

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

	Ausgestellt in 	, am 	


Der Bürgermeister oder sein Beauftragter


		Stempel



Unterschrift des/der Betreffenden




ANLAGE 19quater

[Anlage 19quater eingefügt durch Art. 15 des K.E. vom 12. Juni 1998 (B.S. vom 21. August 1998) und aufgehoben durch Art. 29 des K.E. vom 7. Mai 2008 (B.S. vom 13. Mai 2008)]




	[bookmark: _Hlk195004386]KÖNIGREICH BELGIEN
Gemeinde:
Akz.:
	
	ANLAGE 19quinquies
[eingefügt durch Art. 15 des K.E. vom 12.06.1998 (B.S. vom 21.08.1998) und ersetzt durch Art. 4 des K.E. vom 04.07.2025 (B.S. vom 24.07.2025)]





(Vorderseite)

BESCHLUSS ZUR NICHTBERÜCKSICHTIGUNG

[bookmark: _Ref210310234]In Ausführung von Artikel 50 § 1 Absatz 3 / von Artikel 52 § 1 Absatz 3 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird der Antrag, der von Herrn/Frau/der Person, die erklärt, wie folgt zu heißen[footnoteRef:114]	 [114:  Unzutreffendes bitte streichen.] 

geboren am	, in 	
Staatsangehörigkeit (die erklärt, ...................... Staatsangehörigkeit zu sein)1 am 
	 eingereicht worden ist, nicht berücksichtigt.

BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES:

 Die Bürgerschaft der Europäischen Union wird nicht gemäß Artikel 41 Absatz 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und Artikel 46 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 nachgewiesen.
 Das Verwandtschafts- oder Verschwägerungsverhältnis oder die Partnerschaft mit dem/der Bürger(in) der Europäischen Union wird nicht gemäß Artikel 44 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 nachgewiesen.
 Bei der Einreichung des Antrags auf Anmeldebescheinigung hat der/die Betreffende nicht alle gemäß Artikel 50 § 1 Absatz 3 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 erforderlichen Dokumente vorgelegt und ist vom Bürgermeister oder seinem Beauftragten/von der Gemeinde davon in Kenntnis gesetzt worden. Folgende erforderlichen Dokumente fehlen:
		
		
		
		
		
		


	Ausgestellt in 	, am		

	Unterschrift des Bürgermeisters oder seines Beauftragten
STEMPEL


(Rückseite)

NOTIFIZIERUNGSURKUNDE

Im Jahre 	, am	 
hat der/die Unterzeichnete	[footnoteRef:115] [115:  Name und Eigenschaft der Behörde angeben.] 

wohnhaft in	
[bookmark: _Ref210310476]Herrn/Frau/der Person, die erklärt, wie folgt zu heißen[footnoteRef:116]: 	 [116:  Unzutreffendes bitte streichen.] 

geboren in 	, am 	
und	 Staatsangehörigkeit (die erklärt,	 Staatsangehörigkeit zu sein)2, den Beschluss zur Nichtberücksichtigung vom	. (Datum) notifiziert.

Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.

Gemäß Artikel 39/82 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 kann ein Aussetzungsantrag eingereicht werden. Außer in Fällen äußerster Dringlichkeit müssen Aussetzungsantrag und Nichtigkeitsklage in ein und demselben Akt eingereicht werden.

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten werden vorerwähnte Klage und vorerwähnter Antrag im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und in Artikel 32 der Verfahrensordnung des Rates für Ausländerstreitsachen erwähnten Bedingungen erfüllt. Vorbehaltlich der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4 der VO RAS vorgesehenen Abweichungen werden sie beim Rat per Einschreiben oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen, an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, Rue Gaucheret / Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme wird durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage beziehungsweise eines Aussetzungsantrags nicht ausgesetzt.

Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist.

Unterschrift des Ausländers / der Ausländerin	Unterschrift des Bürgermeisters oder
	seines Beauftragten



	[bookmark: _Hlk195004804]KÖNIGREICH BELGIEN
GEMEINDE:
AKZ.:

	
	ANLAGE 20
[ersetzt durch Art. 5 des K.E. vom 04.07.2025 (B.S. vom 24.07.2025)]




VORDERSEITE
[bookmark: _Ref210310764]BESCHLUSS ZUR VERWEIGERUNG EINES AUFENTHALTS VON MEHR ALS DREI MONATEN MIT ANWEISUNG DAS STAATSGEBIET ZU VERLASSEN[footnoteRef:117] [117:  Unzutreffendes bitte streichen.] 


In Ausführung von Artikel 51 § 2 Absatz 2 / 52 § 3 / 52 § 4 Absatz 5 in Verbindung mit Artikel 58, 69bis oder 69ter1 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise in Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird die Anmeldebescheinigung oder die Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers1, beantragt am 	 (Tag/ Monat/ Jahr) von:

Name: 	
Vorname(n): 	
Staatsangehörigkeit: 	
Geburtsdatum: 	
Geburtsort: 	
Erkennungsnummer des Nationalregisters:[footnoteRef:118]	 [118:  Nur ausfüllen, wenn der Ausländer/die Ausländerin über eine solche Erkennungsnummer verfügt] 

Wohnhaft in / Laut eigenen Angaben wohnhaft in: 	

mit der folgenden Begründung verweigert:[footnoteRef:119] [119:  Zutreffendes bitte ankreuzen.] 


	Der/Die Betreffende erfüllt nicht die erforderlichen Bedingungen, um als Unionsbürger(in) das Recht auf einen Aufenthalt von mehr als drei Monaten in Anspruch zu nehmen:
		
		
		
 	Der/Die Betreffende hat binnen der festgelegten Frist nicht nachgewiesen, dass er/sie die Bedingungen erfüllt, um als Familienangehörige(r) eines Unionsbürgers/einer Unionsbürgerin oder als anderes Familienmitglied eines Unionsbürgers/einer Unionsbürgerin das Recht auf einen Aufenthalt von mehr als drei Monaten in Anspruch zu nehmen.
· Aus der Überprüfung des Wohnortes geht hervor, dass der/die Betreffende nicht auf
dem Gebiet der Gemeinde wohnt, in der er/sie seinen/ihren Antrag eingereicht hat.
· Der/Die Betreffende erfüllt nicht die erforderlichen Bedingungen, um als Familienangehörige(r) eines Unionsbürgers/einer Unionsbürgerin oder als anderes Familienmitglied eines Unionsbürgers/einer Unionsbürgerin das Recht auf einen Aufenthalt von mehr als drei Monaten in Anspruch zu nehmen:
		
		


· Das Aufenthaltsrecht wird aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit verweigert: Persönliche Verhaltensweise des/der Betreffenden, aufgrund dessen sein/ihr Aufenthalt aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit unerwünscht ist:
		
		
· Das Aufenthaltsrecht wird aus Gründen der Volksgesundheit verweigert:
		
		

Der/Die Betreffende wird angewiesen, das Staatsgebiet des Königreichs binnen	Tagen zu verlassen.1
VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

	Ausgestellt in 	, am		



Stempel	Der Bürgermeister oder sein
	Beauftragter1

	Der Minister	[footnoteRef:120] oder sein [120:  Eigenschaft des Ministers, der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen zuständig ist, angeben.] 

	 Beauftragter

NOTIFIZIERUNGSURKUNDE

Im Jahre	, am 	,
hat der/die Unterzeichnete	 [footnoteRef:121] [121:  Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben, die die Notifizierung des Beschlusses vornimmt.] 

Herrn/Frau	,
geboren in 	, am	, 
[bookmark: _Ref210314060]auf Antrag	des Ministers	 [footnoteRef:122] [122:  Unzutreffendes bitte streichen und Eigenschaft des Ministers, der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständig ist, angeben.] 

	des Beauftragten des Ministers	,


den Beschluss vom 	notifiziert, mit dem die Anmeldebescheinigung oder die Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder der Personalausweis für Ausländer2 verweigert wird und er/sie angewiesen wird, das Staatsgebiet zu verlassen.2

Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

Er/Sie ist von seiner/ihrer Mitwirkungspflicht in Anwendung von Artikel 74/22 des Gesetzes und den Folgen der Nichteinhaltung dieser Pflicht unterrichtet worden. Er/Sie ist aufgefordert worden, die Informationen auf der Website https://dofi.ibz.be/en/themes/irregular-stay/obligation-cooperate oder auf dem ihm/ihr ausgehändigten Faltblatt einzusehen.

Er/Sie ist davon unterrichtet worden, dass er/sie, sofern er/sie das Land noch nicht verlassen hat, gemäß dieser Plicht dem Ausländeramt binnen vierzehn Tagen nach Notifizierung vorliegender Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen, per Einschreiben an die Adresse Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44, 1000 Brüssel, seinen/ihren tatsächlichen Wohnort und seine/ihre Kontaktdaten mitteilen muss.

Wenn er/sie vorliegendem Beschluss nicht Folge leistet oder bei dessen Ausführung nicht mitwirkt, setzt er/sie sich der Gefahr aus, zur Grenze zurückgebracht und zu diesem Zweck gemäß Artikel 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern für die Zeit, die für die Ausführung der Maßnahme unbedingt notwendig ist, festgehalten zu werden. Die Nichteinhaltung der Mitwirkungspflicht wird auch bei der Festlegung der Dauer des Einreiseverbots berücksichtigt, das gegebenenfalls gegen ihn/sie verhängt wird.

Wenn der/die Betreffende weitere Fragen hat oder bei der Organisation seiner/ihrer Rückkehr begleitet werden möchte, kann er/sie sich per E-Mail an icamsupport@ibz.fgov.be oder per Telefon unter der Nummer 02 488 97 77 (zwischen 9.00 und 15.00 Uhr) an einen ICAM-Coach wenden. Außerdem kann er/sie jeden Mittwoch ohne Termin zwischen 9.00 und 12.00 Uhr an folgenden Orten an einem ICAM-Schalter vorstellig werden:
- Brüssel: Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44, 1000 Brüssel
- Antwerpen: Italiëlei 4/bus 1, 2000 Antwerpen
- Lüttich: Rue de Fragnée 2, 4000 Lüttich



Scannen Sie den nachstehenden Code, um weitere Details über das ICAM-Coaching zu erhalten:
[image: ] [Streichen, wenn keine Anweisung, das Staatsgebiet zu verlassen, ausgestellt wurde]

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.
Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten werden vorerwähnte Klage und vorerwähnter Antrag im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und in Artikel 32 der Verfahrensordnung des Rates für Ausländerstreitsachen erwähnten Bedingungen erfüllt. Vorbehaltlich der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4 der VO RAS vorgesehenen Abweichungen wird die Klage beim Rat per Einschreiben oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen, an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, Rue Gaucheret / Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Gemäß Artikel 39/79 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 wird die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage ausgesetzt. Die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme wird durch die Nichtigkeitsklage jedoch nicht ausgesetzt, wenn sie von einem in Artikel 47/1 des Gesetzes erwähnten anderen Familienmitglied eines Unionsbürgers eingereicht wird.

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist,

Unterschrift des Ausländers / der Ausländerin, 		Unterschrift der Behörde










	[bookmark: _Hlk189231697]KÖNIGREICH BELGIEN
GEMEINDE:
AKZ.:
	
	ANLAGE 21
[ersetzt durch Art. 46 des K.E. vom 13.02.2015 (B.S. vom 26.02.2015) und abgeändert durch Art. 15 Nr. 2 des K.E. vom 12.12.2023 (B.S. vom 28.12.2023) und Art. 12 § 4 Nr. 4 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]





BESCHLUSS ZUR BEENDIGUNG DES RECHTS AUF AUFENTHALT VON MEHR ALS DREI MONATEN MIT ANWEISUNG DAS STAATSGEBIET ZU VERLASSEN[footnoteRef:123]1 [123: 1 Unzutreffendes bitte streichen.] 



In Ausführung von Artikel 40ter, 41ter, 42bis, 42ter, 42quater, 42septies oder 47/11 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und von Artikel 49, 54, 57 in Verbindung mit Artikel 58 oder 69ter1 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird dem Aufenthalt von:

Name:   	
Vorname(n):   	
Staatsangehörigkeit:   	
Geburtsdatum:   	
Geburtsort:   	
Erkennungsnummer des Nationalregisters[footnoteRef:124]2:   	 [124: 2 Nur ausfüllen, wenn der Ausländer über eine solche Erkennungsnummer verfügt.] 

Wohnhaft in/Laut eigenen Angaben wohnhaft in:   	

ein Ende gesetzt. 

Der/Die Betreffende wird ebenfalls angewiesen, das Staatsgebiet binnen ………………………..……… Tagen zu verlassen.1 

Begründung des Beschlusses:

	
	
	
	

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.


	Ausgestellt in 	, am 	

Der Minister ………………..[footnoteRef:125]3 oder sein Beauftragter1 [125: 3 Eigenschaft des Ministers, der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständig ist, angeben.] 



NOTIFIZIERUNGSURKUNDE

Im Jahre 	, am 	,
hat der/die Unterzeichnete 	[footnoteRef:126]1 [126: 1 Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben, die die Notifizierung des Beschlusses vornimmt] 

Herrn/Frau 	,
geboren in 	, am 	,
auf Antrag 	des Ministers	[footnoteRef:127]2	des Beauftragten des Ministers 	 [127: 2 Unzutreffendes bitte streichen und Eigenschaft des Ministers, der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständig ist, angeben.] 


[bookmark: _Ref189811708]den Beschluss vom ………….……… notifiziert, mit dem dem Recht auf Aufenthalt von mehr als drei Monaten ein Ende gesetzt wird und er/sie angewiesen wird, das Staatsgebiet zu verlassen.[footnoteRef:128]3 [128: 3 Unzutreffendes bitte streichen.] 


Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

[Er/Sie ist von seiner/ihrer Mitwirkungspflicht in Anwendung von Artikel 74/22 des Gesetzes und den Folgen der Nichteinhaltung dieser Pflicht unterrichtet worden. Er/Sie ist aufgefordert worden, die Informationen auf der Website https://dofi.ibz.be/en/themes/irregular-stay/obligation-cooperate oder auf dem ihm/ihr ausgehändigten Faltblatt einzusehen.

Er/Sie ist davon unterrichtet worden, dass er/sie, sofern er/sie das Land noch nicht verlassen hat, gemäß dieser Plicht dem Ausländeramt binnen vierzehn Tagen nach Notifizierung vorliegender Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen, per Einschreiben an die Adresse Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44, 1000 Brüssel, seinen/ihren tatsächlichen Wohnort und seine/ihre Kontaktdaten mitteilen muss.

Wenn er/sie vorliegendem Beschluss nicht Folge leistet oder bei dessen Ausführung nicht mitwirkt, setzt er/sie sich der Gefahr aus, zur Grenze zurückgebracht und zu diesem Zweck gemäß Artikel 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern für die Zeit, die für die Ausführung der Maßnahme unbedingt notwendig ist, festgehalten zu werden. Die Nichteinhaltung der Mitwirkungspflicht wird auch bei der Festlegung der Dauer des Einreiseverbots berücksichtigt, das gegebenenfalls gegen ihn/sie verhängt wird.

Wenn der/die Betreffende weitere Fragen hat oder bei der Organisation seiner/ihrer Rückkehr begleitet werden möchte, kann er/sie sich per E-Mail an icamsupport@ibz.fgov.be oder per Telefon unter der Nummer 02 488 97 77 (zwischen 9.00 und 15.00 Uhr) an einen ICAM-Coach wenden.
Außerdem kann er/sie jeden Mittwoch ohne Termin zwischen 9.00 und 12.00 Uhr an folgenden Orten an einem ICAM-Schalter vorstellig werden:
- Brüssel: Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44, 1000 Brüssel
- Antwerpen: Italiëlei 4/bus 1, 2000 Antwerpen
- Lüttich: Rue de Fragnée 2, 4000 Lüttich

Scannen Sie den nachstehenden Code, um weitere Details über das ICAM-Coaching zu erhalten:

	[image: Une image contenant motif, capture d’écran, Graphique, Police

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]
	





]



Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten wird vorerwähnte Klage im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und in Artikel 32 der Verfahrensordnung des Rates für Ausländerstreitsachen erwähnten Bedingungen erfüllt. [Vorbehaltlich der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4 der VO RAS vorgesehenen Abweichungen wird die Klage beim Rat für Ausländerstreitsachen per Einschreiben oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen, an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, Rue Gaucheret / Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.]

Gemäß Artikel 39/79 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 wird die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage ausgesetzt. Die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme wird durch die Nichtigkeitsklage jedoch nicht ausgesetzt, wenn sie von einem in Artikel 47/1 des Gesetzes erwähnten anderen Familienmitglied eines Unionsbürgers eingereicht wird.

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist. 

	Unterschrift des Ausländers/der Ausländerin
	
	Unterschrift der Behörde




Ab einem gemäß Art. 18 des G. vom 12. Dezember 2023 (B.S. vom 28. Dezember 2023) von dem für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständigen Minister festzulegenden Datum lautet Anlage 21 wie folgt:

	"KÖNIGREICH BELGIEN
GEMEINDE:
AKZ.:
	
	ANLAGE 21
[ersetzt durch Art. 46 des K.E. vom 13.02.2015 (B.S. vom 26.02.2015) und abgeändert durch Art. 15 Nr. 1 und 2 des K.E. vom 12.12. 2023 (B.S. vom 28.12. 2023) und Art. 12 § 4 Nr. 4 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]





BESCHLUSS ZUR BEENDIGUNG DES RECHTS AUF AUFENTHALT VON MEHR ALS DREI MONATEN MIT ANWEISUNG DAS STAATSGEBIET ZU VERLASSEN[footnoteRef:129]1 [129: 1 Unzutreffendes bitte streichen.] 



In Ausführung von Artikel 40ter, 41ter, 42bis, 42ter, 42quater, 42septies oder 47/11 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern [und von Artikel 49, 51/1, 54, 57 in Verbindung mit Artikel 58, 69bis oder 69ter]1 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird dem Aufenthalt von:

Name:   	
Vorname(n):   	
Staatsangehörigkeit:   	
Geburtsdatum:   	
Geburtsort:   	
Erkennungsnummer des Nationalregisters[footnoteRef:130]2:   	 [130: 2 Nur ausfüllen, wenn der Ausländer über eine solche Erkennungsnummer verfügt.] 

Wohnhaft in/Laut eigenen Angaben wohnhaft in:   	

ein Ende gesetzt. 

Der/Die Betreffende wird ebenfalls angewiesen, das Staatsgebiet binnen ………………………..……… Tagen zu verlassen.1 

Begründung des Beschlusses:

	
	
	
	

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.


	Ausgestellt in 	, am 	

Der Minister ………………..[footnoteRef:131]3 oder sein Beauftragter1 [131: 3 Eigenschaft des Ministers, der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständig ist, angeben.] 



NOTIFIZIERUNGSURKUNDE

Im Jahre 	, am 	,
hat der/die Unterzeichnete 	[footnoteRef:132]1 [132: 1 Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben, die die Notifizierung des Beschlusses vornimmt] 

Herrn/Frau 	,
geboren in 	, am 	,
auf Antrag 	des Ministers	[footnoteRef:133]2	des Beauftragten des Ministers 	 [133: 2 Unzutreffendes bitte streichen und Eigenschaft des Ministers, der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständig ist, angeben.] 


den Beschluss vom ………….……… notifiziert, mit dem dem Recht auf Aufenthalt von mehr als drei Monaten ein Ende gesetzt wird und er/sie angewiesen wird, das Staatsgebiet zu verlassen.[footnoteRef:134]3 [134: 3 Unzutreffendes bitte streichen.] 


Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

[Er/Sie ist von seiner/ihrer Mitwirkungspflicht in Anwendung von Artikel 74/22 des Gesetzes und den Folgen der Nichteinhaltung dieser Pflicht unterrichtet worden. Er/Sie ist aufgefordert worden, die Informationen auf der Website https://dofi.ibz.be/en/themes/irregular-stay/obligation-cooperate oder auf dem ihm/ihr ausgehändigten Faltblatt einzusehen.

Er/Sie ist davon unterrichtet worden, dass er/sie, sofern er/sie das Land noch nicht verlassen hat, gemäß dieser Plicht dem Ausländeramt binnen vierzehn Tagen nach Notifizierung vorliegender Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen, per Einschreiben an die Adresse Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44, 1000 Brüssel, seinen/ihren tatsächlichen Wohnort und seine/ihre Kontaktdaten mitteilen muss.

Wenn er/sie vorliegendem Beschluss nicht Folge leistet oder bei dessen Ausführung nicht mitwirkt, setzt er/sie sich der Gefahr aus, zur Grenze zurückgebracht und zu diesem Zweck gemäß Artikel 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern für die Zeit, die für die Ausführung der Maßnahme unbedingt notwendig ist, festgehalten zu werden. Die Nichteinhaltung der Mitwirkungspflicht wird auch bei der Festlegung der Dauer des Einreiseverbots berücksichtigt, das gegebenenfalls gegen ihn/sie verhängt wird.

Wenn der/die Betreffende weitere Fragen hat oder bei der Organisation seiner/ihrer Rückkehr begleitet werden möchte, kann er/sie sich per E-Mail an icamsupport@ibz.fgov.be oder per Telefon unter der Nummer 02 488 97 77 (zwischen 9.00 und 15.00 Uhr) an einen ICAM-Coach wenden.
Außerdem kann er/sie jeden Mittwoch ohne Termin zwischen 9.00 und 12.00 Uhr an folgenden Orten an einem ICAM-Schalter vorstellig werden:
- Brüssel: Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44, 1000 Brüssel
- Antwerpen: Italiëlei 4/bus 1, 2000 Antwerpen
- Lüttich: Rue de Fragnée 2, 4000 Lüttich

Scannen Sie den nachstehenden Code, um weitere Details über das ICAM-Coaching zu erhalten:

	[image: Une image contenant motif, capture d’écran, Graphique, Police

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]
	





]



Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten wird vorerwähnte Klage im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und in Artikel 32 der Verfahrensordnung des Rates für Ausländerstreitsachen erwähnten Bedingungen erfüllt. [Vorbehaltlich der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4 der VO RAS vorgesehenen Abweichungen wird die Klage beim Rat für Ausländerstreitsachen per Einschreiben oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen, an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, Rue Gaucheret / Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.]

Gemäß Artikel 39/79 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 wird die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage ausgesetzt. Die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme wird durch die Nichtigkeitsklage jedoch nicht ausgesetzt, wenn sie von einem in Artikel 47/1 des Gesetzes erwähnten anderen Familienmitglied eines Unionsbürgers eingereicht wird.

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist. 

	Unterschrift des Ausländers/der Ausländerin
	
	Unterschrift der Behörde"





	
	
	ANLAGE 22
[ersetzt durch Art. 10 des K.E. vom 24. Dezember 2020 (B.S. vom 31. Dezember 2020)]




Königreich Belgien
Provinz:
Bezirk:
Gemeinde:
Akz.:

ANTRAG AUF DAUERAUFENTHALT

[bookmark: _Ref189811812]Unionsbürgern oder ihren Familienangehörigen und Begünstigten des Austrittsabkommens gemäß den Bestimmungen von Artikel 55 / 56 / 69duodecies § 1 Absatz 1[footnoteRef:135]1 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern vorbehalten. [135: 1 Unzutreffendes bitte streichen.] 


Der/Die Unterzeichnete ........................................................................ (Name und Vornamen),
geboren in .................................................................. am ..........................................................,
.................................................................................................................... Staatsangehörigkeit,
wohnhaft in .................................................................................................................................,
beantragt das Recht auf Daueraufenthalt.

Gemäß den Bestimmungen von Titel II Kapitel 1 oder 1quinquies des vorerwähnten Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 hält sich der/die Betreffende seit dem .......................... rechtmäßig im Königreich auf.

Zur Untermauerung des Antrags hat der/die Betreffende folgende Dokumente vorgelegt:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Der Beschluss in Bezug auf vorliegenden Antrag wird binnen fünf Monaten gefasst.

Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.



Ausgestellt in ................................ am ................................





	Unterschrift des Antragstellers
	Unterschrift des Bürgermeisters oder seines Beauftragten








STEMPEL



	
KÖNIGREICH BELGIEN
__
Provinz:
Bezirk:
Gemeinde:
Akz.:
	
ANLAGE 22bis
[eingefügt durch Art. 9 des K.E. vom 25.04.2004 (B.S. vom 17.05.2004) 
und abgeändert durch Art. 34 des K.E. vom 07.05.2008 (B.S. vom 13.05.2008)]




BESCHEINIGUNG
__________

ausgestellt in Anwendung von Artikel 69septies § 1 Absatz 1 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern
__________

Der/Die Staatsangehörige 	(Name und Vornamen),
	Staatsangehörigkeit,
geboren in	, am 	
	,
mit Verbleib in der Gemeinde 	,

ist heute bei der Gemeindeverwaltung erschienen, um in Anwendung von [Artikel 40bis] des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern einen Aufenthaltsantrag zu stellen und seine Eintragung zu beantragen.

Vorliegende Bescheinigung ist kein Aufenthaltsdokument.

	
Ausgestellt in 	, am 	

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter

	




	


STEMPEL






Unterschrift des Inhabers


	KÖNIGREICH BELGIEN
Provinz:
Bezirk:
Gemeinde:
Akz.:
	
	ANLAGE 23
[ersetzt durch Art. 35 des K.E. vom 07.05.2008 (B.S. vom 13.05.2008) und abgeändert durch Art. 3 des K.E. vom 17. 07 2013 (B.S. vom 29.07.2013) und Art. 8 Nr. 4 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]




(Vorderseite)

BESCHLUSS ZUR ERKLÄRUNG DER UNZULÄSSIGKEIT
EINES ANTRAGS AUF DAUERAUFENTHALT

In Ausführung von Artikel 55 Absatz 2 / 56 Absatz 2[footnoteRef:136]1 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird der Antrag auf Daueraufenthalt, eingereicht am 	, [136: 1 Unzutreffendes bitte streichen.] 

von 	 (Name und Vornamen), 
geboren in	, am 	, 	Staatsangehörigkeit, 
nicht berücksichtigt.

BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES:

Der/Die Betreffende hält sich noch nicht fünf Jahre im Königreich auf gemäß den Bestimmungen von Titel II Kapitel 1 des vorerwähnten Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981: 	
	

Der/Die Betreffende hat auch nicht die Nachweise, so wie sie in Artikel 55 Absatz 2 Nr. 1, 2 oder 3 / Artikel 56 Absatz 2 Nr. 1 oder 2 erwähnt sind, erbracht: 	
	


	Ausgestellt in	 , am 	


	
	Unterschrift des Bürgermeisters oder seines Beauftragten





	
STEMPEL






(Rückseite)

NOTIFIZIERUNGSURKUNDE

Im Jahre	, am 	,
hat der/die Unterzeichnete	[footnoteRef:137]1, [137: 1 Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben.] 

wohnhaft in	,
Herrn/Frau 	,
geboren in	, am 	,
und Staatsangehörigkeit, den Beschluss zur Erklärung der Unzulässigkeit des Antrags auf Daueraufenthalt vom 	(Datum) notifiziert.

Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten wird vorerwähnte Klage im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und in Artikel 32 der Verfahrensordnung des Rates für Ausländerstreitsachen erwähnten Bedingungen erfüllt. Vorbehaltlich der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4 der Verfahrensordnung des Rates vorgesehenen Abweichungen wird die Klage beim Rat per Einschreiben [oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen,] an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Gemäß Artikel 39/79 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 wird die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage ausgesetzt.

Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist.


	Unterschrift des Unionsbürgers oder 
des Familienangehörigen 

	Unterschrift des Bürgermeisters oder seines Beauftragten





	Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres
Ausländeramt
Akz.:
	
	ANLAGE 24
[ersetzt durch Art. 36 des K.E. vom 07.05.2008 (B.S. vom 13.05.2008) und abgeändert durch Art. 16 des K.E. vom 12.12.2023 (B.S. vom 28.12.2023) und Art. 8 Nr. 5 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]




(Vorderseite)

BESCHLUSS ZUR DAUERAUFENTHALTSVERWEIGERUNG

[bookmark: _Ref195103283]In Ausführung von [Artikel 55 Absatz 5] / 56 Absatz 5[footnoteRef:138] des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird der Antrag auf Daueraufenthalt, eingereicht am 	von 	 [138:  Unzutreffendes bitte streichen.] 

	(Name und Vornamen)
geboren in	, am 	,	 Staatsangehörigkeit,
verweigert.

BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES:

	
	
	
	
	


	Ausgestellt in 	, am 	

	
	[bookmark: _Ref195010476][Der Minister 	[footnoteRef:139] oder sein Beauftragter / Der Bürgermeister oder sein Beauftragter1] [139:  Eigenschaft des Ministers, der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständig ist, angeben.] 






	
STEMPEL








(Rückseite)

NOTIFIZIERUNGSURKUNDE

Im Jahre	, am 	,
auf Antrag des Ministers[footnoteRef:140] 	oder seines Beauftragten[footnoteRef:141] [140:  Eigenschaft des Ministers, der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständig ist, angeben.]  [141:  Unzutreffendes bitte streichen.] 

hat der/die Unterzeichnete 	[footnoteRef:142], [142:  Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben.] 

wohnhaft in	,
Herrn/Frau 	,
geboren in	, am 	,
und 	Staatsangehörigkeit, den Beschluss zur Daueraufenthaltsverweigerung vom 	 (Datum) notifiziert.


Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten wird vorerwähnte Klage im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und in Artikel 32 der Verfahrensordnung des Rates für Ausländerstreitsachen erwähnten Bedingungen erfüllt. Vorbehaltlich der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4 der Verfahrensordnung des Rates vorgesehenen Abweichungen wird die Klage beim Rat per Einschreiben [oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen,] an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Gemäß Artikel 39/79 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 wird die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage ausgesetzt.

Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist.



	Unterschrift des Unionsbürgers oder 
des Familienangehörigen 

	Unterschrift der Behörde




	
KÖNIGREICH BELGIEN

Briefkopf der Behörde

Akz.:
	ANLAGE 25
[ersetzt durch Art. 25 des K.E. vom 17.08.2013
(B.S. vom 22.08.2013)]




Bescheinigung ausgestellt in Anwendung von Artikel 72 Absatz 1 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

[bookmark: _Ref189812532]Vor der/dem Unterzeichneten, 	[footnoteRef:143], hat [143:  Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben, die die Notifizierung des Beschlusses vornimmt.] 


[bookmark: _Ref189812484]Herr/Frau[footnoteRef:144], der/die erklärt, wie folgt zu heißen2: [144:  Unzutreffendes bitte streichen.] 

Name: 	,
Vorname: 	,
Geburtsdatum: 	,
Geburtsort: 	,
Staatsangehörigkeit: 	,

[bookmark: _Ref189220064]Inhaber(in) des Passes[footnoteRef:145]3		, [145: 3 Merkmale des Passes und eventuell des Visums/Art und Merkmale des Dokuments, anhand dessen die Identität festgestellt worden ist, angeben.] 

Inhaber(in) des Dokuments3	2		,
ohne jegliches Identitätsdokument		,

einen Asylantrag eingereicht gemäß Artikel 50ter des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.
Der/Die Betreffende
	- erklärt, bei der Prüfung seines/ihres Asylantrags um den Beistand eines Dolmetschers, der die ................................................................................................... Sprache beherrscht, zu bitten, und wird davon unterrichtet, dass die Sprache, in der sein/ihr Asylantrag von den zuständigen Instanzen geprüft wird, Französisch/Niederländisch ist2.
- erklärt, nicht um den Beistand eines Dolmetschers zu bitten und Französisch/Niederländisch2 als Sprache für die Prüfung seines/ihres Asylantrags zu wählen.
	2


	Ausgestellt in 	, am 	

Unterschrift des Ausländers/der Ausländerin	Unterschrift der Behörde, die den Asylantrag1 zu 		Protokoll genommen hat	
[image: ]









Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

ANLAGE 25bis

[Anlage 25bis eingefügt durch K.E. vom 28. Januar 1988 (B.S. vom 30. Januar 1988) und aufgehoben durch Art. 89 des K.E. vom 27. April 2007 (B.S. vom 21. Mai 2007)]



ANLAGE 25ter

[Anlage 25ter eingefügt durch K.E. vom 28. Januar 1988 (B.S. vom 30. Januar 1988) und aufgehoben durch Art. 89 des K.E. vom 27. April 2007 (B.S. vom 21. Mai 2007)]




	Königreich Belgien
Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres
Ausländeramt

Akz.:
	




	ANLAGE 25quater
[ersetzt durch Art. 26 des K.E. vom 17.08.2013 (B.S. vom 22.08.2013) und  abgeändert durch Art. 50 Nr. 9 des K.E. vom 13.02.2015 (B.S. vom 26.02.2015) und Art. 7 Nr. 9 und Art. 11 § 1 Nr. 4 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]



BESCHLUSS ZUR EINREISEVERWEIGERUNG
MIT ABWEISUNG ODER RÜCKFÜHRUNG ZUR GRENZE

[bookmark: _Ref189735503]In Ausführung von Artikel 71/3 § 2 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird Herrn/Frau[footnoteRef:146], der/die erklärt, wie folgt zu heißen1: [146:  Unzutreffendes bitte streichen.] 

Name: 	,
Vorname: 	,
Geburtsdatum: 	,
Geburtsort: 	,
Staatsangehörigkeit: 	,

der/die einen Asylantrag eingereicht hat, die Einreise ins Königreich verweigert.


BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES:

[bookmark: _Ref189223125]Belgien ist nicht für die Prüfung des Asylantrags zuständig, sondern 	[footnoteRef:147]2, [147: 2 Zuständigen Staat angeben.] 

in Anwendung von 	
	
	

Infolgedessen wird der/die Betreffende abgewiesen/zur Grenze zurückgeführt 	1,2 ,
[bookmark: _Ref189223779]und muss sich bei 	[footnoteRef:148]3 melden. [148: 3 Zuständige Behörden des zuständigen Staates angeben, bei denen sich der Ausländer zu melden hat.] 


Brüssel, den
Der Minister 	/Der Beauftragte des Ministers 	1,[footnoteRef:149]4 [149: 4 Der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständige Minister] 

Bezeichnung und Eigenschaft, Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde  

Notifizierungsurkunde

Der/Die Unterzeichnete, 	[footnoteRef:150]5, [150: 5 Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben.] 

hat der/dem Betreffenden diesen Beschluss vom ............................... notifiziert. 	

Name: 	
Vorname: 	
Geburtsdatum: 	
Geburtsort: 	
Staatsangehörigkeit: 	

Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

[Er/Sie ist von seiner/ihrer Mitwirkungspflicht in Anwendung von Artikel 74/22 des Gesetzes und den Folgen der Nichteinhaltung dieser Pflicht unterrichtet worden. Er/Sie ist aufgefordert worden, die Informationen auf der Website https://dofi.ibz.be/en/themes/irregular-stay/obligation-cooperate oder auf dem ihm/ihr ausgehändigten Faltblatt einzusehen.]

Der/Die Unterzeichnete hat den/die Betreffende(n) davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden. Wenn der/die Betreffende sich zum Zeitpunkt der Notifizierung des Beschlusses an einem in Artikel 74/8 und 74/9 des Gesetzes erwähnten bestimmten Ort befindet oder der Regierung überantwortet wird, muss der Antrag aufgrund von Artikel 39/57 § 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 innerhalb [zehn] Tagen ab Notifizierung des vorliegenden Beschlusses eingereicht werden.  

Gemäß Artikel 39/82 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 kann ein Aussetzungsantrag eingereicht werden. Außer in Fällen äußerster Dringlichkeit müssen Aussetzungsantrag und Nichtigkeitsklage in ein und demselben Akt eingereicht werden. [Vorbehaltlich der Zustimmung des/der Betreffenden wird die Zwangsvollstreckung der Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme, die gegen den/die Betreffende(n) gefasst worden ist, erst nach Ablauf der in Artikel 39/57 § 1 Absatz 3 erwähnten Beschwerdefrist vorgenommen (zehn Tage, wenn es sich um eine erste Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme handelt/fünf Tage ab der zweiten Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme) oder, wenn die Aussetzung der Ausführung dieser Maßnahme in äußerster Dringlichkeit innerhalb der erwähnten Frist beantragt worden ist, erst vorgenommen, nachdem der Rat den Antrag abgelehnt hat.]

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten werden vorerwähnte Klage und vorerwähnter Antrag im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und in Artikel 32 der Verfahrensordnung des Rates für Ausländerstreitsachen (VO RAS) erwähnten Bedingungen erfüllt. Vorbehaltlich der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4 der VO RAS vorgesehenen Abweichungen werden sie beim Rat für Ausländerstreitsachen per Einschreiben [oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen,] an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.
	
Vorbehaltlich der Anwendung von Artikel 39/79 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 wird die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage beziehungsweise eines Aussetzungsantrags nicht ausgesetzt. Eine Rubrik "FAQ" kann über die in französischer und niederländischer Sprache verfügbare Website www.rvv-cce.be eingesehen werden.

Gemäß Artikel 508/1 und folgenden des Gerichtsgesetzbuches kann der/die Betreffende das Büro für juristischen Beistand und bei Bedarf sprachlichen Beistand, der aufgrund von Artikel 508/10 des Gerichtsgesetzbuches gewährt werden kann, in Anspruch nehmen. Die Kontaktdaten der Büros für juristischen Beistand sind über die Websites www.advocaat.be und www.avocats.be einsehbar.

Der/Die Betreffende kann bei dem Minister oder seinem Beauftragten eine schriftliche beziehungsweise mündliche Übersetzung der wichtigsten Elemente des Beschlusses, einschließlich Informationen über die verfügbaren Rechtsmittel, in eine Sprache, die der/die Betreffende versteht oder deren Kenntnis vernünftigerweise vorausgesetzt werden kann, beantragen.

Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

Bezeichnung, Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde


Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist.
 
Name und Unterschrift des Ausländers

	KÖNIGREICH BELGIEN
BRIEFKOPF DER BEHÖRDE
AKZ.:

	ANLAGE 25quinquies
[eingefügt durch Art. 27 des K.E. vom 17.08.2013 
(B.S. vom 22.08.2013) und ersetzt durch Art. 17 des K.E. vom 23.03.2020 (B.S. vom 7.05.2020)]




BESCHEINIGUNG

ausgestellt in Anwendung von Artikel 72 § 1 Absatz 1 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.

[bookmark: _Ref189812791]Vor der/dem Unterzeichneten, .......................................[footnoteRef:151], hat [151:  Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben.] 


[bookmark: _Ref189736154]Herr/Frau, der/die erklärt, wie folgt zu heißen[footnoteRef:152]: [152:  Unzutreffendes bitte streichen.] 


Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Staatsangehörigkeit:

[bookmark: _Ref189736223]Inhaber(in) des Passes[footnoteRef:153] 2 [153:  Merkmale des Passes und eventuell des Visums/Art und Merkmale des Dokuments, anhand dessen die Identität festgestellt worden ist, angeben.] 


Inhaber(in) des Dokuments3 2

ohne jegliches Identitätsdokument2

einen Folgeasylantrag eingereicht gemäß Artikel 51/8 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.

Der/Die Betreffende2
- erklärt, bei der Prüfung seines/ihres Asylantrags um den Beistand eines Dolmetschers, der die ................... Sprache beherrscht, zu bitten, und wird davon unterrichtet, dass die Sprache, in der sein/ihr Asylantrag von den zuständigen Instanzen geprüft wird, Französisch/Niederländisch2 ist,
- erklärt, nicht um den Beistand eines Dolmetschers zu bitten und Französisch/Niederländisch2 als Sprache für die Prüfung seines/ihres Asylantrags zu wählen.


Arbeitsmarkt: NEIN

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

Ausgestellt in 	, am

Unterschrift des Ausländers/der Ausländerin	Unterschrift der Behörde, die den Asylantrag zu Protokoll genommen hat1

[image: Une image contenant diagramme, croquis, Rectangle, ligne

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]Foto + Stempel



In Erwartung eines Beschlusses des Generalkommissars für Flüchtlinge und Staatenlose darf der/die Betreffende auf der Grundlage von Artikel 57/6/2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern auf dem Staatsgebiet des Königreichs verbleiben.

Vorliegende Bescheinigung deckt seinen/ihren Aufenthalt bis zum ..................................................................................

Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

Der/Die Betreffende ist davon in Kenntnis gesetzt worden, dass:
-	Ladungen, Auskunftsanfragen und Beschlüsse ihm/ihr rechtsgültig an den Wohnsitz zugeschickt werden, den er/sie weiter oben bestimmt hat,
-	Ladungen, Auskunftsanfragen und Beschlüsse ihm/ihr rechtsgültig über das Generalkommissariat für Flüchtlinge und Staatenlose zugeschickt werden, wenn er/sie keinen Wohnsitz bestimmt hat: .................................................................


Die Gültigkeitsdauer des vorliegenden Aufenthaltsdokuments wird verlängert:

Bis zum: ......................................................	Bis zum: ..........................................................

Ausgestellt in ...................., am ....................	Ausgestellt in ......................, am ......................

Stempel	Stempel

Bis zum: ......................................................	Bis zum: ..........................................................

Ausgestellt in ...................., am ....................	Ausgestellt in ......................, am ......................

Stempel	Stempel









	KÖNIGREICH BELGIEN
Briefkopf der Behörde

Akz.:
	ANLAGE 26
[ersetzt durch Art. 28 des K.E. vom 17.08.2013 
(B.S. vom 22.08.2013)]



Bescheinigung ausgestellt in Anwendung von Artikel 71/4, 73 oder 79 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

[bookmark: _Ref189736556]Vor der/dem Unterzeichneten, 	[footnoteRef:154], hat [154:  Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben.] 


[bookmark: _Ref189736446]Herr/Frau[footnoteRef:155], der/die erklärt, wie folgt zu heißen2: [155:  Unzutreffendes bitte streichen.] 

Name: 	,
Vorname: 	,
Geburtsdatum: 	,
Geburtsort: 	,
Staatsangehörigkeit: 	,

[bookmark: _Ref189736484]Inhaber(in) des Passes[footnoteRef:156]		, [156:  Merkmale des Passes und eventuell des Visums/Art und Merkmale des Dokuments, anhand dessen die Identität festgestellt worden ist, angeben.] 

Inhaber(in) des Dokuments3	2		,
ohne jegliches Identitätsdokument		,

im Königreich angekommen am 	,

wohnhaft in 	,
der/die für dieses Verfahren folgenden Wohnsitz bestimmt 	
	,
	- einen Asylantrag eingereicht gemäß Artikel 50/50bis/512 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.
- sich am .............................................................. gemäß Artikel 51/6 / 51/72 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 im Königreich gemeldet.

	           2


Der/Die Betreffende
	- erklärt, bei der Prüfung seines/ihres Asylantrags um den Beistand eines Dolmetschers, der die ................................................................................................... Sprache beherrscht, zu bitten, und wird davon unterrichtet, dass die Sprache, in der sein/ihr Asylantrag von den zuständigen Instanzen geprüft wird, Französisch/Niederländisch ist2.
- erklärt, nicht um den Beistand eines Dolmetschers zu bitten und Französisch/Niederländisch2 als Sprache für die Prüfung seines/ihres Asylantrags zu wählen.
	2



	Ausgestellt in	, am 	

	Unterschrift des Ausländers/der Ausländerin
	Unterschrift der Behörde, die den Asylantrag1 zu Protokoll genommen hat



		
[image: ]






Die vorerwähnte Person muss sich binnen acht Werktagen nach ihrem Antrag/ihrer Anmeldung2 mit vorliegendem Dokument und denjenigen, die zum Zeitpunkt ihrer Einreise in ihrem Besitz waren, bei der Gemeindeverwaltung ihres Wohnortes melden.

Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

Vorerwähnte Person ist davon in Kenntnis gesetzt worden, dass:

-	Ladungen, Auskunftsanfragen und Beschlüsse ihr rechtsgültig an den Wohnsitz zugeschickt werden, den sie weiter oben bestimmt hat,

-	Ladungen, Auskunftsanfragen und Beschlüsse ihr rechtsgültig über das Generalkommissariat für Flüchtlinge und Staatenlose zugeschickt werden, wenn sie keinen Wohnsitz bestimmt hat: 	
	[footnoteRef:157]4 [157: 4 Adresse des Generalkommissariats für Flüchtlinge und Staatenlose angeben.] 




.
ANLAGE 26bis

[Anlage 26bis eingefügt durch K.E. vom 28. Januar 1988 (B.S. vom 30. Januar 1988) und aufgehoben durch Art. 93 des K.E. vom 27. April 2007 (B.S. vom 21. Mai 2007)]



ANLAGE 26ter

[Anlage 26ter eingefügt durch K.E. vom 28. Januar 1988 (B.S. vom 30. Januar 1988) und aufgehoben durch Art. 94 des K.E. vom 27. April 2007 (B.S. vom 21. Mai 2007)]



	
FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

AUSLÄNDERAMT

Akz.:
	




	ANLAGE 26quater
[eingefügt durch Art. 46 des K.E. vom 11.12.1996 (B.S. vom 07.01.1997), ersetzt durch Art. 29 des K.E. vom 17.08.2013 
(B.S. vom 22.08.2013) und  abgeändert durch Art. 50 Nr. 10 des K.E. vom 13.02.2015 (B.S. vom 26.02.2015) und Art. 7 Nr. 10 und Art. 12 § 5 Nr. 3 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]



BESCHLUSS ZUR AUFENTHALTSVERWEIGERUNG
MIT ANWEISUNG DAS STAATSGEBIET ZU VERLASSEN


[bookmark: _Ref189736847]In Ausführung von Artikel 71/3 § 3 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird Herrn/Frau[footnoteRef:158], der/die erklärt, wie folgt zu heißen1: [158:  Unzutreffendes bitte streichen.] 

Name: 	,
Vorname: 	,
Geburtsdatum: 	,
Geburtsort: 	,
Staatsangehörigkeit: 	,

der/die einen Asylantrag eingereicht hat, der Aufenthalt im Königreich verweigert.


BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES:

Belgien ist nicht für die Prüfung des Asylantrags zuständig, sondern 	[footnoteRef:159]2, [159: 2 Zuständigen Staat angeben.] 

in Anwendung von 	
	
	
	

Infolgedessen muss der/die Betreffende binnen 	 Tagen das Staatsgebiet Belgiens und das Staatsgebiet der Staaten verlassen, die den Schengen-Besitzstand[footnoteRef:160]3 vollständig anwenden, außer wenn er/sie die erforderlichen Dokumente besitzt, um in diese Staaten einzureisen, und sich bei 		[footnoteRef:161]4 melden. [160: 3 Es handelt sich um die anderen Mitgliedstaaten des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen, unterzeichnet am 19. Juni 1990 in Schengen. Die Liste dieser Staaten kann über die in französischer und niederländischer Sprache verfügbare Website dofi.ibz.be, Rubrik "Contrôle aux frontières/Grenscontrole", Rubrik "Informations/informatie", "LISTE DES ETATS MEMBRES EEE/EU/SCHENGEN / LIJST LIDSTATEN EER/EU/SCHENGEN", eingesehen werden.]  [161: 4 Zuständige Behörden des zuständigen Staates angeben, bei denen sich der Ausländer zu melden hat.] 


Brüssel, den
[bookmark: _Ref189225879]Der Minister 	/Der Beauftragte des Ministers 	.1 [footnoteRef:162]5 [162: 5 Der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständige Minister] 

Bezeichnung und Eigenschaft, Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde  



Notifizierungsurkunde

Der/Die Unterzeichnete, 	[footnoteRef:163]6, [163: 6 Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben.] 

hat der/dem Betreffenden diesen Beschluss vom 	 notifiziert:
· persönlich.
· an dem von der/dem Betreffenden bestimmten Wohnsitz 		[footnoteRef:164]7 [164: 7 Letzte Adresse angeben, die der/die Betreffende als Wohnsitz bestimmt hat.] 

· dem Generalkommissariat für Flüchtlinge und Staatenlose.
Name: 	
Vorname: 	 
Geburtsdatum: 	
Geburtsort: 	
Staatsangehörigkeit: 	

Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

[Er/Sie ist von seiner/ihrer Mitwirkungspflicht in Anwendung von Artikel 74/22 des Gesetzes und den Folgen der Nichteinhaltung dieser Pflicht unterrichtet worden. Er/Sie ist aufgefordert worden, die Informationen auf der Website https://dofi.ibz.be/en/themes/irregular-stay/obligation-cooperate oder auf dem ihm/ihr ausgehändigten Faltblatt einzusehen.

Er/Sie ist davon unterrichtet worden, dass er/sie, sofern er/sie das Land noch nicht verlassen hat, gemäß dieser Plicht dem Ausländeramt binnen vierzehn Tagen nach Notifizierung vorliegender Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen, per Einschreiben an die Adresse Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44, 1000 Brüssel, seinen/ihren tatsächlichen Wohnort und seine/ihre Kontaktdaten mitteilen muss.

Wenn er/sie vorliegendem Beschluss nicht Folge leistet oder bei dessen Ausführung nicht mitwirkt, setzt er/sie sich der Gefahr aus, zur Grenze zurückgebracht und zu diesem Zweck gemäß Artikel 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern für die Zeit, die für die Ausführung der Maßnahme unbedingt notwendig ist, festgehalten zu werden. Die Nichteinhaltung der Mitwirkungspflicht wird auch bei der Festlegung der Dauer des Einreiseverbots berücksichtigt, das gegebenenfalls gegen ihn/sie verhängt wird.

Wenn der/die Betreffende weitere Fragen hat oder bei der Organisation seiner/ihrer Rückkehr begleitet werden möchte, kann er/sie sich per E-Mail an icamsupport@ibz.fgov.be oder per Telefon unter der Nummer 02 488 97 77 (zwischen 9.00 und 15.00 Uhr) an einen ICAM-Coach wenden.
Außerdem kann er/sie jeden Mittwoch ohne Termin zwischen 9.00 und 12.00 Uhr an folgenden Orten an einem ICAM-Schalter vorstellig werden:
- Brüssel: Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44, 1000 Brüssel
- Antwerpen: Italiëlei 4/bus 1, 2000 Antwerpen
- Lüttich: Rue de Fragnée 2, 4000 Lüttich

Scannen Sie den nachstehenden Code, um weitere Details über das ICAM-Coaching zu erhalten:

	[image: Une image contenant motif, capture d’écran, Graphique, Police

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]
	





]



Der/Die Unterzeichnete hat den/die Betreffende(n) davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen diesen Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden. Wenn der/die Betreffende sich zum Zeitpunkt der Notifizierung des Beschlusses an einem in Artikel 74/8 und 74/9 des Gesetzes erwähnten bestimmten Ort befindet oder der Regierung überantwortet wird, muss der Antrag aufgrund von Artikel 39/57 § 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 innerhalb [zehn] Tagen ab Notifizierung des vorliegenden Beschlusses eingereicht werden.

Gemäß Artikel 39/82 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 kann ein Aussetzungsantrag eingereicht werden. Außer in Fällen äußerster Dringlichkeit müssen Aussetzungsantrag und Nichtigkeitsklage in ein und demselben Akt eingereicht werden. [Vorbehaltlich der Zustimmung des/der Betreffenden wird die Zwangsvollstreckung der Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme, die gegen den/die Betreffende(n) gefasst worden ist, erst nach Ablauf der in Artikel 39/57 § 1 Absatz 3 erwähnten Beschwerdefrist vorgenommen (zehn Tage, wenn es sich um eine erste Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme handelt/fünf Tage ab der zweiten Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme) oder, wenn die Aussetzung der Ausführung dieser Maßnahme in äußerster Dringlichkeit innerhalb der erwähnten Frist beantragt worden ist, erst vorgenommen, nachdem der Rat den Antrag abgelehnt hat.] 

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten werden vorerwähnte Klage und vorerwähnter Antrag im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und in Artikel 32 der Verfahrensordnung des Rates für Ausländerstreitsachen (VO RAS) erwähnten Bedingungen erfüllt. Vorbehaltlich der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4 der VO RAS vorgesehenen Abweichungen werden sie beim Rat für Ausländerstreitsachen per Einschreiben [oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen,] an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.
	
Vorbehaltlich der Anwendung von Artikel 39/79 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 wird die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage beziehungsweise eines Aussetzungsantrags nicht ausgesetzt. Eine Rubrik "FAQ" kann über die in französischer und niederländischer Sprache verfügbare Website www.rvv-cce.be eingesehen werden.

Gemäß Artikel 508/1 und folgenden des Gerichtsgesetzbuches kann der/die Betreffende das Büro für juristischen Beistand und bei Bedarf sprachlichen Beistand, der aufgrund von Artikel 508/10 des Gerichtsgesetzbuches gewährt werden kann, in Anspruch nehmen. Die Kontaktdaten der Büros für juristischen Beistand sind über die Websites www.advocaat.be und www.avocats.be einsehbar.

Der/Die Betreffende kann bei dem Minister oder seinem Beauftragten eine schriftliche beziehungsweise mündliche Übersetzung der wichtigsten Elemente des Beschlusses, einschließlich Informationen über die verfügbaren Rechtsmittel, in eine Sprache, die der/die Betreffende versteht oder deren Kenntnis vernünftigerweise vorausgesetzt werden kann, beantragen.

Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

Bezeichnung, Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist.
 
Name und Unterschrift des Ausländers



	KÖNIGREICH BELGIEN
BRIEFKOPF DER BEHÖRDE
AKZ.

	ANLAGE 26quinquies
[eingefügt durch Art. 30 des K.E. vom 17.08.2013 
(B.S. vom 22.08.2013) und ersetzt durch Art. 18 des K.E. vom 23.03.2020 (B.S. vom 7.05.2020)]




BESCHEINIGUNG

ausgestellt in Anwendung von Artikel 71/4, Artikel 73 oder Artikel 79 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.

[bookmark: _Ref189227230]Vor der/dem Unterzeichneten, ........................................ [footnoteRef:165]1 hat [165: 1 Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben.] 


[bookmark: _Ref189227059]Herr/Frau, der/die erklärt, wie folgt zu heiße[footnoteRef:166]2: [166: 2 Unzutreffendes bitte streichen.] 


Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Staatsangehörigkeit:

[bookmark: _Ref189227048]Inhaber(in) des Passes [footnoteRef:167]3 2 [167: 3 Merkmale des Passes und eventuell des Visums/Art und Merkmale des Dokuments, anhand dessen die Identität festgestellt worden ist, angeben.] 

Inhaber(in) des Dokuments 3 2

ohne jegliches Identitätsdokument 2

im Königreich angekommen am:

wohnhaft:

der/die für dieses Verfahren folgenden Wohnsitz bestimmt:

einen Folgeasylantrag eingereicht gemäß Artikel 51/8 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.




Der/Die Betreffende2:

- erklärt, bei der Prüfung seines/ihres Asylantrags um den Beistand eines Dolmetschers, der die ................... Sprache beherrscht, zu bitten, und wird davon unterrichtet, dass die Sprache, in der sein/ihr Asylantrag von den zuständigen Instanzen geprüft wird, Französisch/Niederländisch2 ist,

- erklärt, nicht um den Beistand eines Dolmetschers zu bitten und Französisch/Niederländisch2 als Sprache für die Prüfung seines/ihres Asylantrags zu wählen.

Arbeitsmarkt: nein

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

	Ausgestellt in ........................, am......................

Unterschrift des Ausländers/der Ausländerin	Unterschrift der Behörde, die den Asylantrag zu Protokoll genommen hat1

Foto + Stempel
[image: Une image contenant Rectangle, blanc, texte, cadre

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]









In Erwartung eines Beschlusses des Generalkommissars für Flüchtlinge und Staatenlose darf der/die Betreffende auf der Grundlage von Artikel 57/6/2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern auf dem Staatsgebiet des Königreichs verbleiben.

Vorliegende Bescheinigung deckt seinen/ihren Aufenthalt bis zum ..................................................................................

Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

Der/Die Betreffende ist davon in Kenntnis gesetzt worden, dass:
· Ladungen, Auskunftsanfragen und Beschlüsse ihm/ihr rechtsgültig an den Wohnsitz zugeschickt werden, den er/sie weiter oben bestimmt hat,
· Ladungen, Auskunftsanfragen und Beschlüsse ihm/ihr rechtsgültig über das Generalkommissariat für Flüchtlinge und Staatenlose zugeschickt werden, wenn er/sie keinen Wohnsitz bestimmt hat: ...................................................... [footnoteRef:168]4 [168: 4 Adresse des Generalkommissariats für Flüchtlinge und Staatenlose angeben.] 


Die Gültigkeitsdauer des vorliegenden Aufenthaltsdokuments wird verlängert:


Bis zum: ......................................................    Bis zum: ..........................................................

Ausgestellt in ...................., am ....................  Ausgestellt in ......................, am ......................

Stempel	       				  Stempel

Bis zum: ......................................................    Bis zum: ..........................................................

Ausgestellt in ...................., am ....................  Ausgestellt in ......................, am ......................

Stempel	       				  Stempel






	


FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES
~
AUSLÄNDERAMT
~
GRENZINSPEKTION

ÜBERGANGSSTELLE:
	
ANLAGE 27
[abgeändert durch K.E. vom 31.12.1993 (B.S. vom 01.01.1994), Art. 1 Nr. 7 des K.E. vom 11.05.2005 (B.S. vom 14.06.2005) und Art. 1 Nr. 34 des K.E. vom 17.09.2005 (B.S. vom 25.10.2005)]



	RÜCKKEHRERLAUBNIS

ausgestellt in Anwendung von Artikel 85 § 2 oder 3, 98 oder 117 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern
	~

Hrn./Fr. 	(Name und Vornamen),
geboren in 	, am	

[bookmark: _Ref189737321]A. Inhaber(in) des Aufenthaltsscheins/Niederlassungsscheins Nr. 	[footnoteRef:169]1, [169: 1 Unzutreffendes bitte streichen.] 

	ausgestellt in 	, am  	,
gültig bis zum 		, und
des Reisescheins Nr. 	, ausgestellt in	,
am 	, abgelaufen seit dem	
[bookmark: _Ref189227452]ist es erlaubt, ins Königreich zurückzukehren.[footnoteRef:170]2 [170: 2 Je nach Fall ausfüllen.] 


B.	Inhaber(in) des Aufenthaltsscheins/Niederlassungsscheins Nr. 	1,
ausgestellt in 	, am  	,
gültig bis zum 		, und
des Reisescheins Nr. 	, ausgestellt in	,
am 	, abgelaufen seit dem	
ist es erlaubt, ins Königreich zurückzukehren.2 

Vorliegende Bescheinigung ist drei Werktage ab dem Datum ihrer Ausstellung gültig.

Vor Ablauf dieser Frist muss der (die) Obenerwähnte bei der Gemeindeverwaltung seines (ihres) Wohnortes erscheinen, um seine (ihre) Lage zu regeln.[footnoteRef:171]3 [171: 3 Dieser Vermerk gilt nur für B.  Andernfalls bitte streichen.] 


Vorliegendes Dokument ist keinesfalls ein Identitätsnachweis oder eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.


Datum und Unterschrift der Behörde






	KÖNIGREICH BELGIEN
               ~
BOTSCHAFT:
GENERALKONSULAT: 	
KONSULAT:
	ANLAGE 28
[abgeändert durch Art. 1 Nr. 35 des K.E. vom 17.09.2005 (B.S. vom 25.10.2005)]





PASSIERSCHEIN


ausgestellt in Anwendung von Artikel 85 § 4 oder 98 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern
~

Aufgrund des Beschlusses vom 	
ist es Hrn./Fr. 	 (Name und Vornamen),
geboren in 	, am 	
[bookmark: _Ref189230697]Inhaber(in) des Aufenthaltsscheins/Niederlassungsscheins Nr. 	[footnoteRef:172]1, [172: 1 Unzutreffendes bitte streichen.] 

ausgestellt in 	, am	,
abgelaufen seit dem 	, und
des Reisescheins Nr. 	,
ausgestellt in 	, am 	,
abgelaufen seit dem 	,
erlaubt, ins Königreich zurückzukehren.

Vorliegender Passierschein ist fünfzehn Tage ab dem Datum seiner Ausstellung gültig.

Vor Ablauf dieser Frist muss oben erwähnte Person zwecks Eintragung und Regelung ihrer Lage bei der Gemeindeverwaltung ihres Wohnortes erscheinen.

Vorliegendes Dokument ist keinesfalls ein Identitätsnachweis oder eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

	
Ausgestellt in 	, am 	

Name, Eigenschaft und Unterschrift
des Beamten

	



	


STEMPEL








	KÖNIGREICH BELGIEN
FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES
AUSLÄNDERAMT

Provinz:
Gemeinde:
Akz.:
	ANLAGE 29
[ersetzt durch Art. 31 des K.E. vom 27.11.2022 (B.S. vom 23.12.2022, Err. vom 06.02.2023) und abgeändert durch Art. 8 Nr. 6 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]



(Vorderseite)


BESCHLUSS ZUR ERKLÄRUNG DER UNZULÄSSIGKEIT


eines Antrags eingereicht aufgrund von Artikel 60, 61/1/2, 61/1/9 oder 61/13/12 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und von Artikel 101, 103, 104/5 oder 105/89 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.

Herr/Frau ................................................................................................ (Name und Vornamen),
..................................................................................................................... Staatsangehörigkeit,
geboren in ............................................................., am ................................................................,
laut eigenen Angaben wohnhaft in ................................................................................................
.......................................................................................................................................................

[bookmark: _Ref189737472]ist am ............................... bei der Gemeindeverwaltung / der diplomatischen oder konsularischen Vertretung erschienen, um in Anwendung von Artikel 60, 61/1/2, 61/1/9 oder 61/13/12[footnoteRef:173]1 des vorerwähnten Gesetzes und von Artikel 101, 103, 104/5 oder 105/89 des vorerwähnten Königlichen Erlasses einen Antrag auf Aufenthalt oder einen Antrag auf Erneuerung dieses Aufenthalts einzureichen. [173: 1 Unzutreffendes bitte streichen.] 


Dieser Antrag wird aus folgendem Grund für unzulässig erklärt[footnoteRef:174]2: [174: 2 Grund der Unzulässigkeit ankreuzen.] 


· Der/Die Betreffende hat den Antrag nicht spätestens fünfzehn Tage vor Ablauf seines/ihres Aufenthaltstitels oder spätestens binnen drei Monaten nach Erlangung des Diploms eingereicht (Artikel 61/1/2 oder 61/1/11 Absatz 1 Nr. 11 des vorerwähnten Gesetzes und Artikel 103 § 4 Absatz 1 Nr. 1 oder 104/5 § 31 des vorerwähnten Königlichen Erlasses).
· Der/Die Betreffende hat den Antrag nicht spätestens fünfzehn Tage vor Ablauf seines/ihres Aufenthaltstitels eingereicht (Artikel 61/13/13 § 3 Nr. 1 des vorerwähnten Gesetzes und Artikel 105/90 § 3 Absatz 1 des vorerwähnten Königlichen Erlasses).
· Der/Die Betreffende ist aufgefordert worden, die fehlenden Unterlagen vorzulegen. Der/Die Betreffende hat die fehlenden Unterlagen nicht binnen der Frist von fünfzehn Tagen (Artikel 61/1/2 oder 61/1/11 Absatz 1 Nr. 21 des vorerwähnten Gesetzes und Artikel 103 § 4 Absatz 1 Nr. 2 oder 104/5 § 31 des vorerwähnten Königlichen Erlasses) oder nicht binnen der Frist von dreißig Tagen und gegebenenfalls vor Ablauf der Gültigkeitsdauer seiner/ihrer Aufenthaltsgenehmigung beziehungsweise -erlaubnis (Artikel 61/1 § 4 des vorerwähnten Gesetzes und Artikel 101 § 3 des vorerwähnten Königlichen Erlasses) vorgelegt.


· Der/Die Betreffende ist aufgefordert worden, die fehlenden Unterlagen vorzulegen. Der/Die Betreffende hat die fehlenden Unterlagen nicht binnen fünfzehn Tagen vorgelegt (Artikel 61/13/13 § 3 Nr. 2 des vorerwähnten Gesetzes und Artikel 105/90 § 3 Absatz 1 des vorerwähnten Königlichen Erlasses).

Ausgestellt in ............................, am ............................

Unterschrift des Ausländers / der Ausländerin	Unterschrift der Behörde


Stempel


(Rückseite)

NOTIFIZIERUNGSURKUNDE

Im Jahre ..........................................................,	am ....................................................................,
hat der/die Unterzeichnete, ......................................................................................................[footnoteRef:175]3, [175: 3 Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben, die die Notifizierung des Beschlusses vornimmt.] 

wohnhaft in .................................................................................................................................,
Herrn/Frau ...................................................................................................................................,
geboren in .......................................................,	am ....................................................................,
..................................................................................................................... Staatsangehörigkeit,

den Beschluss zur Erklärung der Unzulässigkeit eines Antrags notifiziert, der aufgrund von Artikel 60, 61/1/2 oder 61/1/9 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und von Artikel 101, 103 oder 104/5 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern eingereicht worden ist.

Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.

Gemäß Artikel 39/82 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 kann ein Aussetzungsantrag eingereicht werden. Außer in Fällen äußerster Dringlichkeit müssen Aussetzungsantrag und Nichtigkeitsklage in ein und demselben Akt eingereicht werden.

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten werden vorerwähnte Klage und vorerwähnter Antrag im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und in Artikel 32 der Verfahrensordnung des Rates für Ausländerstreitsachen erwähnten Bedingungen erfüllt. Vorbehaltlich der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4 der Verfahrensordnung des Rates vorgesehenen Abweichungen werden sie beim Rat per Einschreiben [oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen,] an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme wird durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage beziehungsweise eines Aussetzungsantrags nicht ausgesetzt.

Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

Ich bestätige hiermit, dass mir die vorliegenden Beschlüsse notifiziert worden sind.

Unterschrift des Ausländers / der Ausländerin	Unterschrift der Behörde


ANLAGE 30

[Anlage 30 aufgehoben durch K.E. vom 22. November 1996 (B.S. vom 6. Dezember 1996)]




	ANLAGE 31

[Anlage 31 aufgehoben durch K.E. vom 22. November 1996 (B.S. vom 6. Dezember 1996)]




	
KÖNIGREICH BELGIEN
Provinz:
Gemeinde:
Akz.:
	
ANLAGE 32
[ersetzt durch Art. 32 des K.E. vom 27.11.2022 (B.S. vom 23.12.2022, Err. vom 06.02.2023)]





VERPFLICHTUNG ZUR KOSTENÜBERNAHME

eingegangen gemäß den Bestimmungen von Artikel 9 oder Artikel 61 § 1 Absatz 1 Nr. 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.

Der/Die Unterzeichnete, ..............................................................................................................,
geboren in ............................................................., am ................................................................,
..................................................................................................................... Staatsangehörigkeit,
......................................................................................................................................... (Beruf),
wohnhaft in ..................................................................................................................................,
verpflichtet sich gegenüber dem Belgischen Staat, jedem zuständigen öffentlichen Sozialhilfezentrum und Hrn./Fr. ...................................................................................................
......................................................................................................................................................,
geboren in .............................................................., am ...............................................................,
..................................................................................................................... Staatsangehörigkeit,
[bookmark: _Ref189229866]wohnhaft in .............................................................................................................................., [footnoteRef:176]1 [176: 1 Zutreffendes ankreuzen.] 


· der/die sich in Belgien befindet oder nach Belgien kommt, um an .........................................[footnoteRef:177]2 zu studieren, [177: 2 Name und genaue Adresse der Hochschuleinrichtung angeben.] 

· der/die sich in Belgien befindet oder nach Belgien kommt, um nach Abschluss seines/ihres Studiums eine Arbeit zu suchen oder ein Unternehmen zu gründen,

die Kosten für Gesundheitspflege, Aufenthalt, Studium und Rückführung des/der Obenerwähnten zu übernehmen.

Vorliegende Kostenübernahme gilt ab dem Datum der Unterschrift und ist gültig für1
· das akademische Jahr .........................................[footnoteRef:178]3, [178: 3 Das betreffende akademische Jahr angeben.] 

· die gesamte Dauer des gewählten Ausbildungszyklus (Bachelor, Master, Doktorat, Spezialisierung, Mobilitätsprogramm),
· zwölf Monate (im Rahmen der Arbeitssuche oder der Gründung eines Unternehmens nach Abschluss des Studiums).
Die Unterzeichnete garantiert die Übernahme der Kosten für Gesundheitspflege, Aufenthalt, Studium und Rückführung bis zu zwölf Monate nach Ablauf der oben festgelegten Frist.
Der/Die Unterzeichnete kann diese von ihm/ihr unterzeichnete Verpflichtung nur dann widerrufen, wenn die betreffende Person andere gültige Nachweise über genügende Existenzmittel vorlegt, die in Artikel 61 § 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 vorgesehen sind (zum Beispiel Stipendium, Lohn, andere Anlage 32, die ein neuer zahlungsfähiger Bürge eingegangen ist).

Legalisierung der Unterschrift	Datum und Unterschrift [footnoteRef:179]4 von .......................................................................... [179: 4 Die Unterschrift muss von der Gemeindeverwaltung / dem belgischen diplomatischen oder konsularischen Vertreter im Ausland legalisiert werden.
] 

Ausgestellt in ........................., am .........................	Gelesen und genehmigt

STEMPEL

Unterschrift der Behörde 




































	KÖNIGREICH BELGIEN
Provinz:
Gemeinde:
Akz.:
	
ANLAGE 32bis
[eingefügt durch Art. 33 des K.E. vom 27.11.2022 (B.S. vom 23.12.2022, Err. vom 06.02.2023)]

	
	




VERPFLICHTUNG ZUR KOSTENÜBERNAHME

eingegangen gemäß den Bestimmungen von Artikel 61/13/23 § 1 Nr. 3 oder 61/13/31 § 1 Nr. 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.
Die Vereinigung oder das Unternehmen .......................................................................................
mit der Unternehmensnummer ....................................................................................................,
gesetzlich vertreten durch ............................................................................................................,
in der Eigenschaft eines/einer ......................................................................................................,
verpflichtet sich gegenüber dem Belgischen Staat, jedem zuständigen öffentlichen Sozialhilfezentrum und gegenüber ..............................................................................................,
geboren in ..............................................................., am ..............................................................,
..................................................................................................................... Staatsangehörigkeit,
wohnhaft in ..................................................................................................................................,

· [bookmark: _Ref189230191]der/die ein Praktikum im Königreich bei[footnoteRef:180]1 ........................................................... absolvieren wird, die während der gesamten Dauer des Aufenthalts im Staatsgebiet des Königreichs entstehenden Kosten zu tragen, einschließlich der Kosten für den Lebensunterhalt und die Unterkunft des/der Obenerwähnten, [180: 1 Bezeichnung und genaue Adresse des Praktikumsorts oder der Freiwilligenorganisation.] 


· der/die freiwillige Tätigkeiten im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes bei1 ...................................................................................................... ausüben wird, die während der gesamten Dauer des Aufenthalts im Staatsgebiet des Königreichs entstehenden Kosten zu tragen, einschließlich der Kosten für den Lebensunterhalt und die Unterkunft des/der Obenerwähnten,

Vorliegende Kostenübernahme gilt ab dem Datum der Unterschrift und ist gültig für[footnoteRef:181]2 [181: 2 Zutreffendes ankreuzen.] 

· die Dauer des Praktikumsvertrags und für die Dauer dessen eventueller Verlängerung mit Ablaufdatum am .................................................. . Die Vereinigung oder das Unternehmen bleibt bis zu sechs Monate nach der vorerwähnten Frist zur Zahlung der vorerwähnten Kosten verpflichtet,

· die Dauer des Freiwilligenvertrags mit Ablaufdatum am .................................................. . Die Vereinigung oder das Unternehmen bleibt bis zu sechs Monate nach der vorerwähnten Frist zur Zahlung der vorerwähnten Kosten verpflichtet.


Die Vereinigung oder das Unternehmen kann sich dieser Verpflichtung gegenüber dem/der Betreffenden nicht entziehen, es sei denn, der/die Betreffende weist nach, dass er/sie die in Artikel 61/13/23 § 1 Nr. 2 oder 61/13/31 § 1 Nr. 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 erwähnten Bedingungen erfüllt (zum Beispiel Lohn, Entschädigungen).

Gelesen und genehmigt
Datum und Unterschrift
............................................................................
In ................................., am ...............................


	KÖNIGREICH BELGIEN
Provinz:
Gemeinde:
Akz.:
	ANLAGE 33
[ersetzt durch Art. 6 des K.E. vom 13.10.2021 (B.S. vom 19.10.2021)]


BESCHEINIGUNG

ausgestellt in Anwendung von Artikel 104/2 oder 104/3 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.

Name:	Vorname(n):
Staatsangehörigkeit:
geboren in:	am:
Student(in) an[footnoteRef:182]1: [182: 1 Name und Adresse der Lehranstalt angeben.] 

Hauptwohnort[footnoteRef:183]2: [183: 2 Adresse im Nachbarland, wenn Artikel 104/2 des vorerwähnten Königlichen Erlasses Anwendung findet, oder Adresse im ersten Mitgliedstaat angeben, wenn Artikel 104/3 des vorerwähnten Königlichen Erlasses Anwendung findet und sofern der Student / die Studentin seinen/ihren Hauptwohnort in diesem ersten Mitgliedstaat beibehält.] 

Adresse in Belgien:
· ist es erlaubt, bis zum .................................................................. mehrmals als Grenzgängerstudent für insgesamt mehr als neunzig Tage nach Belgien einzureisen (Artikel 104/2),
· ist es erlaubt, sich bis zum .................................................................. als Student(in) im Rahmen eines Mobilitätsprogramms im Königreich aufzuhalten (Artikel 104/3).[footnoteRef:184]3 [184: 3 Zutreffendes ankreuzen.] 


Arbeitsmarkt: BESCHRÄNKT.

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

Vorliegendes Dokument ist nur gültig, wenn der/die Betreffende gleichzeitig das Identitätsdokument[footnoteRef:185]4 vorzeigen kann, dessen Inhaber er/sie ist: [185: 4 Art und Merkmale des Dokuments und eventuell Merkmale und Gültigkeit des Visums angeben.] 


Ausgestellt in ........................., am .........................

Unterschrift des Ausländers/der Ausländerin	Unterschrift der Behörde


Foto + Stempel
[image: Une image contenant graphique

Description générée automatiquement]

	KÖNIGREICH BELGIEN
FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES
AUSLÄNDERAMT
Akz.:
	ANLAGE 33bis
[eingefügt durch Art. 8 des K.E. 16.08.1984 (B.S. vom 01.09.1984),  ersetzt durch Art. 7 des K.E. vom 13.10.2021 (B.S. vom 19.10.2021) und abgeändert durch Art. 8 Nr. 7, Art. 12 § 4 Nr. 5 und Art. 13 Nr. 10 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]


(Vorderseite)

ANWEISUNG DAS STAATSGEBIET ZU VERLASSEN

Aufgrund von Artikel 104/1 oder 104/3 § 4 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern;

In der Erwägung, dass es Herrn/Frau ............................................................................................
.......................................................................................................................................................
geboren in ............................................................., am ................................................................,
..................................................................................................................... Staatsangehörigkeit,
wohnhaft in ..................................................................................................................................,
erlaubt worden ist, sich in Belgien aufzuhalten, um dort zu studieren;

BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES

Die Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen wird in Anwendung des folgenden Artikels (der folgenden Artikel) des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und auf der Grundlage folgender Sachverhalte ausgestellt:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

[bookmark: _Ref189738016]In Ausführung von Artikel 104/1 oder 104/3 § 4[footnoteRef:186]1 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird der/die Betreffende angewiesen, binnen ................. Tagen ab Notifizierung des Beschlusses / spätestens am ................................  1 das Staatsgebiet Belgiens und das Staatsgebiet der Staaten zu verlassen, die den Schengen-Besitzstand[footnoteRef:187]2 vollständig anwenden, außer wenn er/sie die erforderlichen Dokumente besitzt, um in diese Staaten einzureisen. [186: 1 Unzutreffendes bitte streichen.]  [187: 2 Es handelt sich um die anderen Mitgliedstaaten des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen, unterzeichnet am 19. Juni 1990 in Schengen. Die Liste dieser Staaten kann über die in französischer, niederländischer und englischer Sprache verfügbare Website dofi.ibz.be, Rubrik "Contrôle aux frontières / Grenscontrole / Border Control", Rubrik "Informations/informatie/information", "LISTE DES ETATS MEMBRES EEE/EU/SCHENGEN / LIJST LIDSTATEN EER/EU/SCHENGEN / LIST OF MEMBER STATES EEA-EU-SCHENGEN", eingesehen werden.] 

	
[image: Une image contenant miroir, lampe

Description générée automatiquement]
	Ausgestellt in Brüssel, am ...............................................

Der Minister .................................................. 

Der Beauftragte des Ministers ......................

	1 [footnoteRef:188]3 [188: 3 Der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständige Minister.] 






 (Rückseite)

NOTIFIZIERUNGSURKUNDE

Der/Die Unterzeichnete, ...........................................................................................................  [footnoteRef:189]1, [189: 1 Name und Adresse der Behörde angeben.] 

hat der/dem Betreffenden diesen Beschluss/diese Beschlüsse vom ............................. notifiziert.

Name: ...........................................................................................................................................
Vorname: ......................................................................................................................................
Geburtsdatum: ..............................................................................................................................
Geburtsort: ....................................................................................................................................
Staatsangehörigkeit: .....................................................................................................................

Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses/dieser Beschlüsse ausgehändigt worden.

[Er/Sie ist von seiner/ihrer Mitwirkungspflicht in Anwendung von Artikel 74/22 des Gesetzes und den Folgen der Nichteinhaltung dieser Pflicht unterrichtet worden. Er/Sie ist aufgefordert worden, die Informationen auf der Website https://dofi.ibz.be/en/themes/irregular-stay/obligation-cooperate oder auf dem ihm/ihr ausgehändigten Faltblatt einzusehen.

Er/Sie ist davon unterrichtet worden, dass er/sie, sofern er/sie das Land noch nicht verlassen hat, gemäß dieser Plicht dem Ausländeramt binnen vierzehn Tagen nach Notifizierung vorliegender Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen, per Einschreiben an die Adresse Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44, 1000 Brüssel, seinen/ihren tatsächlichen Wohnort und seine/ihre Kontaktdaten mitteilen muss.

Wenn er/sie vorliegendem Beschluss nicht Folge leistet oder bei dessen Ausführung nicht mitwirkt, setzt er/sie sich der Gefahr aus, zur Grenze zurückgebracht und zu diesem Zweck gemäß Artikel 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern für die Zeit, die für die Ausführung der Maßnahme unbedingt notwendig ist, festgehalten zu werden. Die Nichteinhaltung der Mitwirkungspflicht wird auch bei der Festlegung der Dauer des Einreiseverbots berücksichtigt, das gegebenenfalls gegen ihn/sie verhängt wird.

Wenn der/die Betreffende weitere Fragen hat oder bei der Organisation seiner/ihrer Rückkehr begleitet werden möchte, kann er/sie sich per E-Mail an icamsupport@ibz.fgov.be oder per Telefon unter der Nummer 02 488 97 77 (zwischen 9.00 und 15.00 Uhr) an einen ICAM-Coach wenden.
Außerdem kann er/sie jeden Mittwoch ohne Termin zwischen 9.00 und 12.00 Uhr an folgenden Orten an einem ICAM-Schalter vorstellig werden:
- Brüssel: Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44, 1000 Brüssel
- Antwerpen: Italiëlei 4/bus 1, 2000 Antwerpen
- Lüttich: Rue de Fragnée 2, 4000 Lüttich



Scannen Sie den nachstehenden Code, um weitere Details über das ICAM-Coaching zu erhalten:

	[image: Une image contenant motif, capture d’écran, Graphique, Police

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]
	





]



Der/Die Unterzeichnete hat den/die Betreffende(n) davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.

Gemäß Artikel 39/82 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 kann ein Aussetzungsantrag eingereicht werden. Außer in Fällen äußerster Dringlichkeit müssen Aussetzungsantrag und Nichtigkeitsklage in ein und demselben Akt eingereicht werden.

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten werden vorerwähnte Klage und vorerwähnter Antrag im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und in Artikel 32 der Verfahrensordnung des Rates für Ausländerstreitsachen erwähnten Bedingungen erfüllt. Vorbehaltlich der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4 der Verfahrensordnung des Rates vorgesehenen Abweichungen werden sie beim Rat per Einschreiben [oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen,] an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Vorbehaltlich der Anwendung von Artikel 39/79 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 wird die Ausführung der vorliegenden Maßnahme durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage beziehungsweise eines Aussetzungsantrags nicht ausgesetzt.

[(Bitte angeben, ob die Daten im SIS gespeichert sind). Im Rahmen seiner gesetzlichen Aufträge kann das Ausländeramt auf bestimmte personenbezogene Daten zugreifen, die im Schengener Informationssystem (SIS) verarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie über den folgenden Link: https://dofi.ibz.be/en/Transparency/External-databases.]

Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist.

Unterschrift des Ausländers/der Ausländerin	Unterschrift der Behörde







	KÖNIGREICH BELGIEN
Provinz:
Gemeinde:
Akz.:
	ANLAGE 33ter
[eingefügt durch Art. 8 des K.E. vom 13.10.2021 (B.S. vom 19.10.2021) und ersetzt durch Art. 34 des K.E. vom 27.11.2022 (B.S. vom 23.12.2022, Err. vom 06.02.2023)]




BESCHEINIGUNG ÜBER DEN EMPFANG EINES ANTRAGS AUF AUFENTHALTSERLAUBNIS

ausgestellt in Anwendung von Artikel 101 § 1 oder 2, 103 § 2, 104/5 § 1 oder 2 oder 105/90 § 1 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.

Name: 	
Vorname(n): 	
Staatsangehörigkeit: 	
Geburtsdatum: 	
Geburtsort: 	
Erkennungsnummer des Nationalregisters[footnoteRef:190]1: 	 [190: 1 Nur ausfüllen, wenn der Ausländer / die Ausländerin über eine solche Erkennungsnummer verfügt] 

Wohnhaft in / Laut eigenen Angaben wohnhaft in: 	
	

ist am ................................... (TT/MM/JJJJ) bei der Gemeindeverwaltung / der diplomatischen oder konsularischen Vertretung[footnoteRef:191]2 erschienen, um einen Antrag auf Aufenthaltserlaubnis oder auf Erneuerung einer solchen Erlaubnis einzureichen, und zwar als: [191: 2 Unzutreffendes bitte streichen.] 


· Student(in) (Artikel 60 des Gesetzes),
· Drittstaatsangehörige(r), der/die nach Abschluss seines/ihres Studiums eine Arbeit suchen oder ein Unternehmen gründen möchte (Artikel 61/1/2 oder 61/1/9 des Gesetzes),
· Drittstaatsangehörige(r), der/die nach Abschluss seiner/ihrer Forschungstätigkeit eine Arbeit suchen oder ein Unternehmen gründen möchte (Artikel 61/13/12 oder 61/13/15 des Gesetzes).

Der Antrag:
· ist vollständig,
· muss binnen fünfzehn Tagen durch folgende Unterlagen ergänzt werden: 	
	
	
· ist binnen der Frist von fünfzehn Tagen am .................... ergänzt worden, und ist nun vollständig.

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

Ausgestellt in ............................., am ............................

Stempel


Unterschrift des Ausländers / der Ausländerin	Unterschrift der Behörde
	KÖNIGREICH BELGIEN
FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES
AUSLÄNDERAMT
Akz.:
	ANLAGE 33quater
[eingefügt durch Art. 9 des K.E. vom 13.10.2021 (B.S. vom 19.10.2021) und ersetzt durch Art. 35 des K.E. vom 27.11.2022 (B.S. vom 23.12.2022, Err. vom 06.02.2023)]






BESCHEINIGUNG RÜCKKEHR NACH MOBILITÄT


ausgestellt in Anwendung von Artikel 19 § 5, 42 Absatz 3 oder 104/4 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.

Name:	Vorname(n):

Staatsangehörigkeit:

geboren in:	am:

Inhaber(in) des Aufenthaltstitels Nr.:

ausgestellt in:	am:

abgelaufen am / beendet oder entzogen am[footnoteRef:192]1: [192: 1 Unzutreffendes bitte streichen.] 


ist es erlaubt, wieder ins Königreich einzureisen.

Vorliegende Bescheinigung ist während acht Werktagen ab dem Ausstellungsdatum gültig.

Vor Ablauf dieser Frist muss der/die Betreffende bei der Gemeindeverwaltung seines/ihres Wohnortes vorstellig werden, um seine/ihre Lage zu regularisieren.

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

Vorliegendes Dokument ist nur gültig, wenn der/die Betreffende gleichzeitig das Identitätsdokument[footnoteRef:193]2 vorzeigen kann, dessen Inhaber er/sie ist: [193: 2 Art und Merkmale des Dokuments und eventuell Merkmale und Gültigkeit des Visums angeben.] 



Ausgestellt in .................................., am ............................

Unterschrift des Ausländers / der Ausländerin	Unterschrift der Behörde
[image: Une image contenant diagramme, Rectangle, croquis, ligne

Description générée automatiquement]
Foto + Stempel













ANLAGE 34

[Anlage 34 aufgehoben durch Art. 96 des K.E. vom 27. April 2007 (B.S. vom 21. Mai 2007)]



	
	ANLAGE 35
[ersetzt durch Art. 13 des K.E. vom 24. Dezember 2020 (B.S. vom 31. Dezember 2020)]




KÖNIGREICH BELGIEN
PROVINZ:
GEMEINDE:
AKZ.:

BESONDERES AUFENTHALTSDOKUMENT
(VORDERSEITE)

Ausgestellt in Anwendung von Artikel 111 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.

	Name:
	Vorname(n):

	Geburtsdatum:
	Geburtsort:

	Staatsangehörigkeit:
	

	wohnhaft in:
	

	Erkennungsnummer des Nationalregisters:
	



hat beim Rat für Ausländerstreitsachen eine Beschwerde im Verfahren mit unbeschränkter Rechtsprechung gemäß dem gewöhnlichen Verfahren oder eine Nichtigkeitsklage gegen einen in Artikel 39/79 § 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern erwähnten Beschluss oder gegen einen Beschluss, auf den Artikel 18 Absatz 3 und Artikel 20 Absatz 1 des Austrittsabkommens anwendbar sind, eingereicht.

Dem/Der Betreffenden ist der Aufenthalt weder gestattet noch erlaubt, er/sie darf aber im Königreich verbleiben, bis der Rat für Ausländerstreitsachen einen Beschluss gefasst hat.

Vorliegendes Dokument ist gültig bis zum: ......................................

[bookmark: _Ref189551673]Arbeitsmarkt:[footnoteRef:194]1	unbeschränkt [194: 1 Unzutreffendes bitte streichen.] 

	beschränkt	
	nein

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

	
	Ausgestellt in
	, am


	
	Der Bürgermeister oder sein Beauftragter




BESONDERES AUFENTHALTSDOKUMENT
(RÜCKSEITE)


Die Gültigkeitsdauer des vorliegenden besonderen Aufenthaltsdokuments wird verlängert: 

Bis zum: 		Bis zum: 	

Ausgestellt in 	, am 		Ausgestellt in 	, am 	

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter	Der Bürgermeister oder sein Beauftragter


Stempel	Stempel



Bis zum: 		Bis zum: 	

Ausgestellt in 	, am 		Ausgestellt in 	, am 	

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter	Der Bürgermeister oder sein Beauftragter



Stempel	Stempel



Bis zum: 		Bis zum: 	

Ausgestellt in 	, am 		Ausgestellt in 	, am 	

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter	Der Bürgermeister oder sein Beauftragter



Stempel	Stempel



ANLAGE 36

[Anlage 36 aufgehoben durch Art. 98 des K.E. vom 27. April 2007 (B.S. vom 21. Mai 2007)]





ANLAGE 37
[ersetzt durch Art. 11 des K.E. vom 3. Oktober 2021 (B.S. vom 11. Oktober 2021)]



KÖNIGREICH BELGIEN
GEMEINDE:
AKZ.:

BESCHLUSS ÜBER DEN ENTZUG EINES AUFENTHALTS-/NIEDERLASSUNGSTITELS ODER EINES AUFENTHALTSDOKUMENTS

ausgestellt in Anwendung von Artikel 116 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

Der Aufenthaltstitel/Das Aufenthaltsdokument: 	    [Art des Aufenthaltstitels/-dokuments]

Nummer:	ausgestellt in: 	am: 	[Datum und Ort der Ausstellung]

auf den Namen von:	 [Name und Vorname(n)]

geboren in: 	 am:

wohnhaft in:		  [Adresse]

wird entzogen.


BEGRÜNDUNG DES ENTZUGS:

	
	
	

Vorliegende Bescheinigung deckt den Aufenthalt des/der Betreffenden während acht Werktagen ab dem Ausstellungsdatum. Er/Sie muss sich innerhalb dieser Frist bei der Gemeindeverwaltung seines/ihres Wohnortes melden, um die Rechtsvorschriften über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zu erfüllen.

[bookmark: _Ref189552472]Arbeitsmarkt: BESCHRÄNKT, UNBESCHRÄNKT, NEIN.[footnoteRef:195]1 [195: 1 Unzutreffendes bitte streichen.] 


VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.


	Ausgestellt in 	, am 	
Name, Eigenschaft und Unterschrift der Behörde, die den Entzug vorgenommen hat

Foto + Stempel




	

	ANLAGE 38
[ersetzt durch Art. 47 des K.E. vom 13.02.2015 (B.S. vom 26.02.2015) und abgeändert durch Art. 7 Nr. 11 und Art. 13 Nr. 11 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]



KÖNIGREICH BELGIEN
FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES
AUSLÄNDERAMT
AKZ.:


ANWEISUNG ZUR RÜCKFÜHRUNG


Ausgestellt in Anwendung von Artikel 118 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.


[bookmark: _Ref189738291][bookmark: _Ref189550259]In Ausführung des Beschlusses des Ministers ……………….………………… / des Beauftragten des Ministers …………..……………………[footnoteRef:196] [footnoteRef:197]wird Herr/Frau1: [196:  Unzutreffendes bitte streichen.]  [197:  Der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständige Minister.] 

Name:   	
Vorname:   	
Geburtsdatum:   	
Geburtsort:   	
Staatsangehörigkeit:   	
Wohnhaft in: 	
angewiesen, Herrn/Frau / die Person, die erklärt, wie folgt zu heißen1:
Name:   	
Vorname:   	
Geburtsdatum:   	
Geburtsort:   	
Staatsangehörigkeit:   	
Wohnhaft in: 	
binnen …………….. Tagen zu dem Ort zurückzuführen, von wo er/sie gekommen ist.

BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES

	
	
	


Der Minister 	/ Der Beauftragte des Ministers 	1 2 
Bezeichnung und Eigenschaft, Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde





NOTIFIZIERUNGSURKUNDE

[bookmark: _Ref189551328]Der/Die Unterzeichnete 	[footnoteRef:198] [198:  Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben.] 

hat Herrn/Frau1: 	
Name:   	
Vorname:   	
Geburtsdatum:   	
Geburtsort:   	
Staatsangehörigkeit:   	
[bookmark: _Ref189551305]diesen Beschluss vom ………..…………………….[footnoteRef:199] notifiziert, mit dem er/sie angewiesen wird, Herrn/Frau / die Person, die erklärt, wie folgt zu heißen1: [199:  Datum angeben.] 

Name:   	
Vorname:   	
Geburtsdatum:   	
Geburtsort:   	
Staatsangehörigkeit:   	
zu dem Ort zurückzuführen, von wo er/sie gekommen ist.


Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.


Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden. Wenn der/die Betreffende sich an einem in Artikel 74/8 und 74/9 des Gesetzes erwähnten bestimmten Ort befindet oder der Regierung überantwortet wird, muss der Antrag aufgrund von Artikel 39/57 § 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 innerhalb [zehn] Tagen ab Notifizierung des vorliegenden Beschlusses eingereicht werden.

Gemäß Artikel 39/82 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 kann ein Aussetzungsantrag eingereicht werden. Außer in Fällen äußerster Dringlichkeit müssen Aussetzungsantrag und Nichtigkeitsklage in ein und demselben Akt eingereicht werden.

Vorbehaltlich der Zustimmung des/der Betreffenden wird die Zwangsvollstreckung der Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme, die gegen den/die Betreffende(n) gefasst worden ist, erst nach Ablauf der in Artikel 39/57 § 1 Absatz 3 erwähnten Beschwerdefrist vorgenommen (zehn Tage, wenn es sich um eine erste Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme handelt/fünf Tage ab der zweiten Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme) oder, wenn die Aussetzung der Ausführung dieser Maßnahme in äußerster Dringlichkeit innerhalb der erwähnten Frist beantragt worden ist, erst vorgenommen, nachdem der Rat den Antrag abgelehnt hat.

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten werden vorerwähnte Klage und vorerwähnter Antrag im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und in Artikel 32 der Verfahrensordnung des Rates für Ausländerstreitsachen (VO RAS) erwähnten Bedingungen erfüllt. Vorbehaltlich der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4 der VO RAS vorgesehenen Abweichungen werden sie beim Rat für Ausländerstreitsachen per Einschreiben [oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen,] an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Vorbehaltlich der Anwendung von Artikel 39/79 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 wird die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage beziehungsweise eines Aussetzungsantrags nicht ausgesetzt. Eine Rubrik "FAQ" kann über die in französischer und niederländischer Sprache verfügbare Website www.rvv-cce.be eingesehen werden.


Gemäß Artikel 508/1 und folgenden des Gerichtsgesetzbuches kann der/die Betreffende das Büro für juristischen Beistand und bei Bedarf sprachlichen Beistand, der aufgrund von Artikel 508/10 des Gerichtsgesetzbuches gewährt werden kann, in Anspruch nehmen. Die Kontaktdaten der Büros für juristischen Beistand sind über die Websites www.advocaat.be und www.avocats.be einsehbar.

Der/Die Betreffende kann bei dem Minister oder seinem Beauftragten eine schriftliche beziehungsweise mündliche Übersetzung der wichtigsten Elemente des Beschlusses, einschließlich Informationen über die verfügbaren Rechtsmittel, in eine Sprache, die der/die Betreffende versteht oder deren Kenntnis vernünftigerweise vorausgesetzt werden kann, beantragen.

[(Bitte angeben, ob die Daten im SIS gespeichert sind). Im Rahmen seiner gesetzlichen Aufträge kann das Ausländeramt auf bestimmte personenbezogene Daten zugreifen, die im Schengener Informationssystem (SIS) verarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie über den folgenden Link: https://dofi.ibz.be/en/Transparency/External-databases.]

Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

Bezeichnung, Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegende Anweisung zur Rückführung notifiziert worden ist.
 
Unterschrift der Person, die die Anweisung zur Rückführung erhält.



	Königreich Belgien
Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres
Ausländeramt

Akz.:

	




	ANLAGE 39
[eingefügt durch Art. 22 des K.E. vom 19.05.1993 (B.S. vom 21.05.1993), ersetzt durch Art. 32 des K.E. vom 17.08.2013 (B.S. vom 22.08.2013) und abgeändert durch Art. 11 § 1 Nr. 5 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]


BESCHLUSS ZUR FESTHALTUNG AN EINEM BESTIMMTEN ORT

In Ausführung von Artikel 74/6 § 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und Artikel 75 § 3 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird beschlossen, dass: 

[bookmark: _Ref189738550]Herr/Frau[footnoteRef:200], der/die erklärt, wie folgt zu heißen1: [200:  Unzutreffendes bitte streichen.] 

Name: 	,
Vorname: 	,
Geburtsdatum: 	,
Geburtsort: 	,
Staatsangehörigkeit: 	,

und der/die Gegenstand eines Beschlusses 	[footnoteRef:201] [201:  Den aufgrund von Artikel 52 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 gefassten Beschluss angeben.] 

	
vom …………………………………………………………………………. ist, festgehalten wird.

BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES:
	
	
	

Brüssel, den
Der Minister 	/Der Beauftragte des Ministers 	1 [footnoteRef:202] [202:  Der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständige Minister] 

Bezeichnung und Eigenschaft, Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde  

Notifizierungsurkunde

[bookmark: _Ref189551345]Der/Die Unterzeichnete, 	[footnoteRef:203], [203:  Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben.] 

hat der/dem Betreffenden diesen Beschluss vom 	 notifiziert:

· persönlich.
· an dem von der/dem Betreffenden bestimmten Wohnsitz 		.[footnoteRef:204] [204:  Letzte Adresse angeben, die der/die Betreffende als Wohnsitz bestimmt hat.] 

· dem Generalkommissariat für Flüchtlinge und Staatenlose.

Name: 	
Vorname: 	
Geburtsdatum: 	
Geburtsort: 	
Staatsangehörigkeit: 	
Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

[Er/Sie ist von seiner/ihrer Mitwirkungspflicht in Anwendung von Artikel 74/22 des Gesetzes und den Folgen der Nichteinhaltung dieser Pflicht unterrichtet worden. Er/Sie ist aufgefordert worden, die Informationen auf der Website https://dofi.ibz.be/en/themes/irregular-stay/obligation-cooperate oder auf dem ihm/ihr ausgehändigten Faltblatt einzusehen.]

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass der Beschluss lediglich durch eine Anrufung der rechtsprechenden Gewalt angefochten werden kann. Dies muss im Wege eines Antrags vor der Ratskammer des Korrektionalgerichts des Ortes erfolgen, an dem der/die Betreffende seinen/ihren Wohnort im Königreich hat beziehungsweise an dem er/sie vorgefunden wurde. Dieser Einspruch kann jeden Monat erneut eingelegt werden.

Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

Bezeichnung, Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist.
 
Name und Unterschrift des Ausländers










	
Königreich Belgien
Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres
Ausländeramt

Akz.:
	




	ANLAGE 39bis
[eingefügt durch Art. 100 des K.E. vom 27.04.2007 (B.S. vom 21.05.2007), ersetzt durch Art. 33 des K.E. vom 17.08.2013 (B.S. vom 22.08.2013) und abgeändert durch Art. 11 § 1 Nr. 6 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]



BESCHLUSS ZUR FESTHALTUNG AN EINEM BESTIMMTEN ORT

In Ausführung von Artikel 74/6 § 1bis des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und Artikel 74 § 2 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird beschlossen, dass: 

[bookmark: _Ref189553667]Herr/Frau[footnoteRef:205], der/die erklärt, wie folgt zu heißen1: [205:  Unzutreffendes bitte streichen.] 

Name: 	,
Vorname: 	,
Geburtsdatum: 	,
Geburtsort: 	,
Staatsangehörigkeit: 	,

festgehalten wird.

BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES:

	
	
	


Brüssel, den
Der Minister 	/Der Beauftragte des Ministers 	.1 [footnoteRef:206] [206:  Der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständige Minister.] 

Bezeichnung und Eigenschaft, Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde  

Notifizierungsurkunde

Der/Die Unterzeichnete, 	[footnoteRef:207], [207:  Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben.] 

hat der/dem Betreffenden diesen Beschluss vom 	 notifiziert:

· persönlich.
· an dem von der/dem Betreffenden bestimmten Wohnsitz 		[footnoteRef:208] [208:  Letzte Adresse angeben, die der/die Betreffende als Wohnsitz bestimmt hat.] 

· dem Generalkommissariat für Flüchtlinge und Staatenlose.

Name: 	
Vorname: 	
Geburtsdatum: 	
Geburtsort: 	
Staatsangehörigkeit: 	


Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

[Er/Sie ist von seiner/ihrer Mitwirkungspflicht in Anwendung von Artikel 74/22 des Gesetzes und den Folgen der Nichteinhaltung dieser Pflicht unterrichtet worden. Er/Sie ist aufgefordert worden, die Informationen auf der Website https://dofi.ibz.be/en/themes/irregular-stay/obligation-cooperate oder auf dem ihm/ihr ausgehändigten Faltblatt einzusehen.]

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass der Beschluss lediglich durch eine Anrufung der rechtsprechenden Gewalt angefochten werden kann. Dies muss im Wege eines Antrags vor der Ratskammer des Korrektionalgerichts des Ortes erfolgen, an dem der/die Betreffende seinen/ihren Wohnort im Königreich hat beziehungsweise an dem er/sie vorgefunden wurde. Dieser Einspruch kann jeden Monat erneut eingelegt werden.  

Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

Bezeichnung, Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist.
 
Name und Unterschrift des Ausländers




























	Königreich Belgien
Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres
Ausländeramt

Akz.:

	




	ANLAGE 39ter
[eingefügt durch Art. 100 des K.E. vom 27.04.2007 (B.S. vom 21.05.2007), ersetzt durch Art. 34 des K.E. vom 17.08.2013 (B.S. vom 22.08.2013) und abgeändert durch Art. 11 § 1 Nr. 7 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]



BESCHLUSS ZUR FESTHALTUNG AN EINEM BESTIMMTEN ORT

In Ausführung von Artikel 51/5 § 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und Artikel 71/2bis des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird beschlossen, dass: 

[bookmark: _Ref189738659]Herr/Frau[footnoteRef:209], der/die erklärt, wie folgt zu heißen1: [209:  Unzutreffendes bitte streichen.] 

Name: 	,
Vorname: 	,
Geburtsdatum: 	,
Geburtsort: 	,
Staatsangehörigkeit: 	,

festgehalten wird.
BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES:

	
	
	


Brüssel, den
Der Minister 	/Der Beauftragte des Ministers 	.1 [footnoteRef:210] [210:  Der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständige Minister] 

Bezeichnung und Eigenschaft, Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde  

Notifizierungsurkunde

Der/Die Unterzeichnete, 	[footnoteRef:211], [211:  Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben.] 

hat der/dem Betreffenden diesen Beschluss vom 	 notifiziert:

· persönlich.
· an dem von der/dem Betreffenden bestimmten Wohnsitz 		[footnoteRef:212] [212:  Letzte Adresse angeben, die der/die Betreffende als Wohnsitz bestimmt hat.] 

· dem Generalkommissariat für Flüchtlinge und Staatenlose.

Name: 	
Vorname: 	
Geburtsdatum: 	
Geburtsort: 	
Staatsangehörigkeit: 	


Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

[Er/Sie ist von seiner/ihrer Mitwirkungspflicht in Anwendung von Artikel 74/22 des Gesetzes und den Folgen der Nichteinhaltung dieser Pflicht unterrichtet worden. Er/Sie ist aufgefordert worden, die Informationen auf der Website https://dofi.ibz.be/en/themes/irregular-stay/obligation-cooperate oder auf dem ihm/ihr ausgehändigten Faltblatt einzusehen.]

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass der Beschluss lediglich durch eine Anrufung der rechtsprechenden Gewalt angefochten werden kann. Dies muss im Wege eines Antrags vor der Ratskammer des Korrektionalgerichts des Ortes erfolgen, an dem der/die Betreffende seinen/ihren Wohnort im Königreich hat beziehungsweise an dem er/sie vorgefunden wurde. Dieser Einspruch kann jeden Monat erneut eingelegt werden.  

Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

Bezeichnung, Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist.
 
Name und Unterschrift des Ausländers



























	
KÖNIGREICH BELGIEN

Provinz:
Bezirk:
Gemeinde:
Akz.:
	ANLAGE 40
[eingefügt durch Art. 100 des K.E. vom 27.04.2007 (B.S. vom 21.05.2007) und abgeändert durch Art. 8 Nr. 8 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]



VORDERSEITE


BESCHLUSS ZUR NICHTBERÜCKSICHTIGUNG

eines Antrags im Rahmen von Artikel 9 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und von Artikel 25/2 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

Herr/Frau	(Name und Vornamen),
	Staatsangehörigkeit,
geboren in	, am 	,
der/die erklärt, an folgender Adresse wohnhaft zu sein 	
	,

ist am 	 bei der Gemeindeverwaltung erschienen, um in Anwendung von Artikel 9 Absatz 2 des vorerwähnten Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und Artikel 25/2 des vorerwähnten Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 einen Antrag auf Aufenthaltserlaubnis von mehr als drei Monaten im Königreich einzureichen.

Dieser Antrag wird aus folgenden Gründen nicht berücksichtigt[footnoteRef:213]: [213:  Entsprechendes Feld ankreuzen.] 


· [bookmark: _Ref189552739]Aus der Überprüfung vom 	geht hervor, dass der/die Betreffende nicht tatsächlich an der angegebenen Adresse wohnt:	[footnoteRef:214] [214:  Tatsachenbegründung angeben.] 


· Der/Die Betreffende weist nicht nach, dass er/sie die in Artikel 25/2 des vorerwähnten Königlichen Erlasses erwähnten Bedingungen erfüllt2: 
	


[image: Une image contenant cercle, blanc, Police, conception

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]
		, den	
		Der Bürgermeister oder sein Beauftragter


Unterschrift des Inhabers/der Inhaberin


RÜCKSEITE

NOTIFIZIERUNGSURKUNDE


Im Jahre	, am 	,
hat der/die Unterzeichnete[footnoteRef:215]	, [215:  Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben.] 

wohnhaft in	,
Herrn/Frau 	,
geboren in	, am 	,
	Staatsangehörigkeit,

den Beschluss der Nichtberücksichtigung eines Antrags auf Aufenthaltserlaubnis von mehr als drei Monaten im Königreich im Rahmen von Artikel 9 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und von Artikel 25/2 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern notifiziert.

Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

Der/Die Unterzeichnete hat sie/ihn davon unterrichtet, dass sein/ihr Aufenthaltsantrag beim Bürgermeister der Gemeinde, in der er/sie sich aufhält, eingereicht werden muss.

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags beim Rat für Ausländerstreitsachen eine Nichtigkeitsklage gegen den Beschluss eingereicht werden kann.

Gemäß Artikel 39/82 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 kann ein Aussetzungsantrag eingereicht werden. Außer in Fällen äußerster Dringlichkeit müssen Aussetzungsantrag und Nichtigkeitsklage in ein und demselben Akt eingereicht werden.

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten werden vorerwähnte Klage und vorerwähnter Antrag im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und in Artikel 32 der Verfahrensordnung des Rates für Ausländerstreitsachen erwähnten Bedingungen erfüllt. Vorbehaltlich der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4 der Verfahrensordnung des Rates vorgesehenen Abweichungen werden sie beim Rat per Einschreiben [oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen,] an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme wird durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage beziehungsweise eines Aussetzungsantrags nicht ausgesetzt.

Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

Ich bestätige hiermit, dass mir der vorliegende Beschluss notifiziert worden ist.

	Unterschrift des Ausländers/der Ausländerin
	Unterschrift der Behörde



	KÖNIGREICH BELGIEN
PROVINZ:
GEMEINDE:
AKZ.:

	
	ANLAGE 41
[eingefügt durch Art. 100 des K.E. vom 27.04.2007 (B.S. vom 21.05.2007), ersetzt durch Art. 18 des K.E. vom 06.06.2019 (B.S. vom 22.08.2019) und abgeändert durch Art. 10 Nr. 1 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]




BESCHLUSS ZUR NICHTBERÜCKSICHTIGUNG
(VORDERSEITE)

eines Antrags im Rahmen von Artikel 61/25-6 § 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und Artikel 105/3 § 2 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

Name: 	 Vorname(n): 	

Geburtsdatum: 	 Geburtsort: 	

Staatsangehörigkeit: 	

Wohnhaft/Laut eigenen Angaben wohnhaft: 	

Erkennungsnummer des Nationalregisters[footnoteRef:216]: 	 [216:  Nur ausfüllen, wenn der Ausländer über eine solche Erkennungsnummer verfügt.] 


ist am 	 (Tag.Monat.Jahr) bei der Gemeindeverwaltung erschienen, um in Anwendung von Artikel 61/25-6 § 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und Artikel 105/3 § 2 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern einen Aufenthaltsantrag einzureichen.

Dieser Antrag wird nicht berücksichtigt und nicht dem Minister oder seinem Beauftragten übermittelt, weil der Ausländer/die Ausländerin nicht alle in Artikel 61/25-6 § 5 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern erwähnten Nachweise zur Unterstützung seines/ihres Antrags erbringt, nämlich:
	
	
	[footnoteRef:217] [217:  Fehlende Dokumente angeben.] 


VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

	Ausgestellt in 	, am 	
	Der Bürgermeister oder sein Beauftragter
Stempel

NOTIFIZIERUNGSURKUNDE
(RÜCKSEITE)

Im Jahre 	, am 	
hat der / die Unterzeichnete 	[footnoteRef:218], [218:  Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben, die die Notifizierung des Beschlusses vornimmt.
] 

Herrn/Frau 	,
wohnhaft in 	,
geboren in 	, am 	,

den Beschluss zur Nichtberücksichtigung des Antrags auf Aufenthaltszulassung notifiziert, den der/die Betreffende in Anwendung von Artikel 61/25-6 § 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern eingereicht hat.

Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.

[Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten wird vorerwähnte Klage im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 erwähnten Bedingungen erfüllt. Die Klage wird beim Rat per Einschreiben oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen, an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.]

Die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme wird durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage nicht ausgesetzt.

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist.

Unterschrift des Ausländers/der Ausländerin	Unterschrift der Behörde


	KÖNIGREICH BELGIEN
PROVINZ:
BEZIRK:
GEMEINDE:
AKZ.:

	
	ANLAGE 41bis
[eingefügt durch Art. 34 des K.E. vom 21.09.2011 (B.S. vom 10.10.2011), ersetzt durch Art. 19 des K.E. vom 06.06.2019 (B.S. vom 22.08.2019)]




BESCHEINIGUNG ÜBER DEN EMPFANG EINES ANTRAGS AUF AUFENTHALTSERLAUBNIS
[bookmark: _Ref189740697]ausgestellt in Anwendung von Artikel 26/2 § 3, 26/2/1 § 3[footnoteRef:219], des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern [219:  Unzutreffendes bitte streichen.] 


Name: 	
Vorname(n): 	
Staatsangehörigkeit: 	
Geburtsdatum: 	
Geburtsort: 	
Erkennungsnummer des Nationalregisters[footnoteRef:220]:	 [220:  Nur ausfüllen, wenn der Ausländer über eine solche Erkennungsnummer verfügt.] 

Wohnhaft in/Laut eigenen Angaben wohnhaft in:	

ist am ………………………… (Tag.Monat.Jahr) bei der Gemeindeverwaltung erschienen, um in Anwendung von Artikel 10bis oder 61/71 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern einen Antrag auf Aufenthaltserlaubnis einzureichen und seine/ihre Eintragung zu beantragen als:

· Begünstigter der Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten EU in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, der eine Aufenthaltserlaubnis beantragt, um:
· eine Erwerbstätigkeit als Selbständiger auszuüben
· ein Studium zu absolvieren
· eine Berufsausbildung zu absolvieren
· Unzutreffendes bitte streichen.
· zu sonstigen Zwecken nach Belgien zu kommen
· Ehepartner
· Lebenspartner im Rahmen einer Partnerschaft, die einer Ehe gleichgesetzt ist,
· Lebenspartner im Rahmen einer einem Gesetz entsprechend registrierten Partnerschaft
· Verwandter in absteigender Linie
· Verwandter in absteigender Linie mit Behinderung
· Vater oder Mutter eines "UMA", der als Flüchtling anerkannt oder dem der subsidiäre Schutzstatus zuerkannt ist,
von:
	
	
	[footnoteRef:221] [221:  Bei einer Familienzusammenführung: Zutreffendes ankreuzen und Identität und Erkennungsnummer des Nationalregisters der Person angeben, durch die das Recht auf Familienzusammenführung begründet wird.] 



Dieser Antrag, der erwogen wird, wird dem Minister oder seinem Beauftragten übermittelt; dieser verfügt über eine Frist von maximal sechs Monaten oder vier Monaten oder neunzig Tagen1 ab Ausstellung der vorliegenden Empfangsbescheinigung (Artikel 10ter § 2, Artikel 10ter § 2bis, Artikel 10ter § 2ter, Artikel 61/7 § 3 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern1).

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

	Ausgestellt in 	, am 	
Stempel	Der Bürgermeister oder sein Beauftragter


Unterschrift des/der Betreffenden
























	KÖNIGREICH BELGIEN
PROVINZ:
BEZIRK:
GEMEINDE:
AKZ.:
	

	ANLAGE 41ter
[eingefügt durch Art. 35 des K.E. vom 21.09.2011 (B.S. vom 10.10.2011) und abgeändert durch Art. 10 Nr. 2 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]



VORDERSEITE
BESCHLUSS ZUR NICHTBERÜCKSICHTIGUNG EINES ANTRAGS AUF AUFENTHALTSERLAUBNIS


Aufgrund von Artikel 26/2 § 3 Absatz 3 oder Artikel 26/2/1 § 2 Absatz 2[footnoteRef:222] des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern ist [222:  Unzutreffendes bitte streichen.] 


	Name:   	
	Vorname(n):   	
	Staatsangehörigkeit:   	
	Geburtsdatum:   	
	Geburtsort:   	
	Erkennungsnummer des Nationalregisters[footnoteRef:223]:   	 [223:  Nur ausfüllen, wenn der Ausländer über eine solche Erkennungsnummer verfügt.] 

	Wohnhaft in/Laut eigenen Angaben wohnhaft in:   	


am ………………………… (Tag.Monat.Jahr) bei der Gemeindeverwaltung erschienen, um in Anwendung der Artikel 10bis und 10ter des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern einen Aufenthaltsantrag einzureichen.


Dieser Antrag wird aus folgenden Gründen nicht berücksichtigt und nicht dem Minister oder seinem Beauftragten übermittelt:

· Der Ausländer/Die Ausländerin legt zur Unterstützung seines/ihres Antrags nicht alle Unterlagen zur Bescheinigung vor, dass er/sie die in Artikel 10bis des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern festgelegten Bedingungen erfüllt, nämlich:
	
	[footnoteRef:224] [224:  Fehlende Dokumente angeben.] 

· Aus der Überprüfung des Wohnortes, die der Bürgermeister oder sein Beauftragter gemäß Artikel 26/2/1 § 2 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern hat durchführen lassen, geht hervor, dass der Ausländer/die Ausländerin nicht auf dem Gemeindegebiet wohnt.

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

	Ausgestellt in 	, am 	


Der Bürgermeister oder sein Beauftragter


	Stempel



RÜCKSEITE
NOTIFIZIERUNGSURKUNDE


Im Jahre 	, am 	,
hat der/die Unterzeichnete 	,[footnoteRef:225] [225:  Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben, die die Notifizierung des Beschlusses vornimmt.
] 

wohnhaft in 	,
Herrn/Frau 	,
geboren in 	, am 	,

den Beschluss zur Nichtberücksichtigung des Antrags auf Aufenthaltszulassung notifiziert, den der/die Betreffende in Anwendung der Artikel 10 und 12bis § 1 Absatz 2 Nr. 1 oder 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern eingereicht hat.


Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.

[Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten wird vorerwähnte Klage im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 erwähnten Bedingungen erfüllt. Die Klage wird beim Rat per Einschreiben oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen, an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.]

Die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme wird durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage nicht ausgesetzt.


VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.


Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist. 



	Unterschrift des Ausländers/der
Ausländerin
	
	Unterschrift der Behörde
















	KÖNIGREICH BELGIEN
FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES
AUSLÄNDERAMT
AKZ.:

	
	ANLAGE 41quater
[eingefügt durch Art. 36 des K.E. vom 21.09.2011 (B.S. vom 10.10.2011) und abgeändert durch Art. 10 Nr. 3 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]





VORDERSEITE
BESCHLUSS ZUR ERKLÄRUNG DER UNZULÄSSIGKEIT EINES ANTRAGS AUF AUFENTHALTSERLAUBNIS


Aufgrund der Artikel 9bis und 10ter des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und von Artikel 26/2/1 § 3 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern


ist der Antrag auf Aufenthaltserlaubnis, der am ……………………. auf der Grundlage von Artikel 10bis des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern von:


	Name:   	
	Vorname(n):   	
	Staatsangehörigkeit:   	
	Geburtsdatum:   	
	Geburtsort:   	
	Erkennungsnummer des Nationalregisters[footnoteRef:226]:   	 [226:  Nur ausfüllen, wenn der Ausländer über eine solche Erkennungsnummer verfügt.] 

	Wohnhaft in/Laut eigenen Angaben wohnhaft in:   	


eingereicht worden ist, aus folgenden Gründen unzulässig:

	
	
	
	
	


VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.


	Ausgestellt in 	, am 	


Der Minister ………………..[footnoteRef:227] oder sein Beauftragter [227:  Eigenschaft des Ministers, der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständig ist, angeben.] 




RÜCKSEITE
NOTIFIZIERUNGSURKUNDE


Im Jahre 	, am 	,
hat der/die Unterzeichnete 	,[footnoteRef:228] [228:  Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben, die die Notifizierung des Beschlusses vornimmt.] 

wohnhaft in 	,
Herrn/Frau 	,
geboren in 	, am 	,
auf Antrag 	des Ministers 	[footnoteRef:229]	des Beauftragten des Ministers 	 [229:  Unzutreffendes bitte streichen und Eigenschaft des Ministers, der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständig ist, angeben.] 



den Beschluss der Unzulässigkeit des Antrags auf Aufenthaltserlaubnis notifiziert, den der/die Betreffende in Anwendung der Artikel 9bis, 10bis und 10ter des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern eingereicht hat.


Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.

[Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten wird vorerwähnte Klage im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 erwähnten Bedingungen erfüllt. Die Klage wird beim Rat per Einschreiben oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen, an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.]

Die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme wird durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage nicht ausgesetzt.


VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.


Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist. 



	Unterschrift des Ausländers/der
Ausländerin
	
	Unterschrift der Behörde











	ANLAGE 42
[eingefügt durch Art. 6 des K.E. vom 16.02.2015 (B.S. vom 20.02.2015), selbst für nichtig erklärt durch Entscheid Nr. 245.404 des Staatsrates vom 11.09.2019 (B.S. vom 06.11.2019), erneut eingefügt durch Art. 6 des K.E. vom 9. Februar 2022 (B.S. vom 16. Mai 2022) und abgeändert durch Art. 10 Nr. 4 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]








BESCHLUSS ZUR ERKLÄRUNG DER UNZULÄSSIGKEIT EINES AUFENTHALTSANTRAGS

In Ausführung von Artikel 1/1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und Artikel 1/2 §§ 2 und 3 Absatz 4 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

wird der Aufenthaltsantrag, der am                                 von dem/der Betreffenden eingereicht worden ist, der/die weiter unten genannt wird, aus folgendem Grund für unzulässig erklärt[footnoteRef:230]: [230:  Zutreffenden Grund ankreuzen.] 


 	Der in Artikel 1/1/1 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern festgelegte Betrag ist nicht auf dem Konto Nr. BE57 6792 0060 9235 eingegangen.

 	Er/Sie hat eine Teilzahlung vorgenommen und hat den Restbetrag nicht binnen dreißig Tagen nach dem Tag der Notifizierung des Beschlusses, mit dem er/sie über die Teilzahlung informiert worden ist, gezahlt.

Name:	Vorname(n):
Geburtsdatum:	Geburtsort:
Staatsangehörigkeit: 
Adresse:
	Ausgestellt in, 		am

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter
Der Vertreter der belgischen diplomatischen beziehungsweise 
konsularischen Mission oder sein Beauftragter
Der Minister oder sein Beauftragter[footnoteRef:231] [231:  Unzutreffendes bitte streichen.] 


Stempel



NOTIFIZIERUNGSURKUNDE

Im Jahre ……………………………………, am ……………………………..……………………………………,
hat der/die Unterzeichnete ………………………………………………………………………………………....,[footnoteRef:232] [232:  Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben, die die Notifizierung des Beschlusses vornimmt.
] 

Herrn / Frau ……………………………………………………………………………………...…………………,
geboren in ……………………………………………………	am ………………………………….……………..,
……………………………… Staatsangehörigkeit und wohnhaft in ………………………………………………,

den Beschluss zur Erklärung der Unzulässigkeit seines/ihres am                                    eingereichten Aufenthaltsantrags notifiziert und ihm/ihr eine Kopie davon ausgehändigt.

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.

[Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten wird vorerwähnte Klage im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 erwähnten Bedingungen erfüllt. Die Klage wird beim Rat per Einschreiben oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen, an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.]

Die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme wird durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage nicht ausgesetzt.

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist.

Unterschrift des/der Betreffenden							Unterschrift der Behörde





	
	ANLAGE 43
[eingefügt durch Art. 7 des K.E. vom 16.02.2015 (B.S. vom 20.02.2015), ersetzt durch Art. 36 des K.E. vom 27.11.2022 (B.S. vom 23.12.2022, Err. vom 06.02.2023) und abgeändert durch Art. 9 Nr. 7 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]



BESCHLUSS, MIT DEM DER AUSLÄNDER/DIE AUSLÄNDERIN ÜBER DIE TEILZAHLUNG DER GEBÜHR ZUR DECKUNG DER DURCH DIE BEARBEITUNG SEINES/IHRES AUFENTHALTSANTRAGS ENTSTEHENDEN VERWALTUNGSKOSTEN INFORMIERT WIRD


In Ausführung von Artikel 1/1, 61/12 § 5, 61/13/8 § 4, 61/13/13 § 2, 61/13/18 § 5, 61/13/27 § 5, 61/25-5 § 3 Absatz 1, 61/27-4 § 3 Absatz 1, 61/29-4 § 6, 61/34 § 5 Absatz 1 oder 61/45 § 4 Absatz 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und der Artikel 1/2 § 3 und 1/2/1 § 3 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

	hat der/die
Unterzeichnete
	[Name und
 Vorname(n)]
	[Eigenschaft]



den Betreffenden/die Betreffende, der/die weiter unten genannt wird, informiert, dass die am ………………… (TT/MM/JJJJ) erfolgte Zahlung der Gebühr eine Teilzahlung ist und dass er/sie binnen einer Frist von[footnoteRef:233]1: [233: 1 Zutreffenden Grund ankreuzen.] 

· 30 Tagen ab dem Tag nach dem Tag der Notifizierung des vorliegenden Beschlusses den Restbetrag zahlen muss, nämlich ......................... EUR. Andernfalls wird sein/ihr Antrag für unzulässig erklärt,
· 15 Tagen ab dem Tag nach dem Tag der Notifizierung des vorliegenden Beschlusses den Restbetrag zahlen muss, nämlich ......................... EUR. Andernfalls wird sein/ihr Antrag verweigert,
· 10 Tagen ab dem Tag nach dem Tag der Notifizierung des vorliegenden Beschlusses den Restbetrag zahlen muss, nämlich ......................... EUR. Andernfalls wird sein/ihr Antrag verweigert.

Name:	Vorname(n):
Geburtsdatum:	Geburtsort:
Staatsangehörigkeit:
Adresse:
Ausgestellt in 	, am
Der Bürgermeister oder sein Beauftragter

Der Vertreter der belgischen diplomatischen beziehungsweise konsularischen Mission oder sein Beauftragter

Der Minister oder sein Beauftragter[footnoteRef:234]2 [234: 2 Unzutreffendes bitte streichen.] 

Stempel

NOTIFIZIERUNGSURKUNDE

Im Jahre ................................................................,	am .............................................................,
hat der / die Unterzeichnete ........................................................................................................[footnoteRef:235]1 [235: 1 Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben, die die Notifizierung des Beschlusses vornimmt.
] 

Herrn/Frau ...................................................................................................................................,
geboren in .............................................................,	am .......................................................,
Staatsangehörigkeit: .............................................,	 wohnhaft in .......................................,

den Beschluss notifiziert, mit dem der Ausländer / die Ausländerin über die Teilzahlung der Gebühr zur Deckung der durch die Bearbeitung seines/ihres Aufenthaltsantrags entstehenden Verwaltungskosten informiert wird, und hat ihm/ihr eine Kopie davon übermittelt.

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten wird vorerwähnte Klage im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 erwähnten Bedingungen erfüllt. Die Klage wird beim Rat per Einschreiben [oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen,] an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme wird durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage nicht ausgesetzt.

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist.

Unterschrift des/der Betreffenden	Unterschrift der Behörde



	

	ANLAGE 43bis
[eingefügt durch Art. 37 des K.E. vom 12.11.2018 (B.S vom 24.12.2018), ersetzt durch Art. 37 des K.E. vom 27.11.2022 (B.S. vom 23.12.2022, Err. vom 06.02.2023) und abgeändert durch Art. 9 Nr. 8 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]




BESCHLUSS ZUR ABLEHNUNG EINES AUFENTHALTSANTRAGS

In Ausführung von Artikel 61/13/3 § 2 Nr. 4, 61/13/10 § 2 Nr. 4, 61/13/23 § 2 Nr. 4, 61/13/31 § 2 Nr. 4, 61/25-5 § 3 Absatz 2, 61/27-4 § 3 Absatz 2, 61/29-8 § 2 Absatz 1 Nr. 5, 61/39 § 2 Nr. 3 oder 61/48 § 2 Nr. 3 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und von Artikel 1/2/1 § 4 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

wird der Aufenthaltsantrag, den der/die Betreffende, der/die weiter unten genannt wird, am ................................... (TT/MM/JJJJ) eingereicht hat, aus folgendem Grund abgelehnt[footnoteRef:236]1: [236: 1 Zutreffenden Grund ankreuzen.] 


· Der in Artikel 1/1/1 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern festgelegte Betrag ist nicht tatsächlich auf dem Konto Nr. BE57 6792 0060 9235 eingegangen.

· Der/die Betreffende hat eine Teilzahlung ausgeführt und den geschuldeten Restbetrag nicht gezahlt. Er/sie hat dies nicht binnen fünfzehn Tagen nach Notifizierung des Beschlusses, anhand dessen er/sie von der Teilzahlung in Kenntnis gesetzt worden ist, nachgewiesen.

· Der/die Betreffende hat eine Teilzahlung ausgeführt und den geschuldeten Restbetrag nicht gezahlt. Er/sie hat dies nicht binnen zehn Tagen nach Notifizierung des Beschlusses, anhand dessen er/sie von der Teilzahlung in Kenntnis gesetzt worden ist, nachgewiesen.



Name:	Vorname(n):
Geburtsdatum:	Geburtsort:
Staatsangehörigkeit:
Adresse:

Ausgestellt in 	, am

Der Minister oder sein Beauftragter

Stempel


NOTIFIZIERUNGSURKUNDE

Im Jahre 		, am 	
hat der/die Unterzeichnete 	[footnoteRef:237]2 [237: 2 Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben, die die Notifizierung des Beschlusses vornimmt.] 

Herrn/Frau 	
geboren in 		, am 	
Staatsangehörigkeit: 		und wohnhaft in 	

den Beschluss zur Ablehnung seines/ihres am 	 eingereichten Aufenthaltsantrags notifiziert und ihm/ihr eine Kopie davon ausgehändigt.

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten wird vorerwähnte Klage im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 erwähnten Bedingungen erfüllt. Die Klage wird beim Rat per Einschreiben [oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen,] an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme wird durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage nicht ausgesetzt.

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist.

Unterschrift des/der Betreffenden	Unterschrift der Behörde

	
	[ANLAGE 44]
[Frühere Anlage 42 eingefügt durch Art. 48 des K.E. vom 13.02.2015 (B.S. vom 26.02.2015), umnummeriert zu Anlage 44 durch Art. 2 des K.E. vom 20.04.2015 (B.S. vom 24.04.2015) und abgeändert durch Art. 8 Nr. 9 und Art. 12 § 4 Nr. 6 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]



KÖNIGREICH BELGIEN
GEMEINDE:
AKZ.:

BESCHLUSS ZUR VERWEIGERUNG EINES AUFENTHALTS VON MEHR ALS DREI MONATEN
MIT ANWEISUNG DAS STAATSGEBIET ZU VERLASSEN

In Ausführung von Artikel 61/7 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und von Artikel 110quinquies des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

wird der Antrag auf Erlaubnis für einen Aufenthalt von mehr als drei Monaten, eingereicht von
Name:   	
Vorname(n):   	
Staatsangehörigkeit:   	
Geburtsdatum:   	
Geburtsort:   	
Erkennungsnummer des Nationalregisters:   	
Wohnhaft in:   	

mit der folgenden Begründung verweigert:

· Der/Die Betreffende hat binnen der festgelegten Frist nicht nachgewiesen, dass er/sie die Bedingungen erfüllt, um die Erlaubnis für einen Aufenthalt von mehr als drei Monaten als Begünstigter der Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zu erhalten.
· Der/Die Betreffende erfüllt nicht die erforderlichen Bedingungen, um die Erlaubnis für einen Aufenthalt von mehr als drei Monaten als Begünstigter der Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zu erhalten.
· Die Aufenthaltserlaubnis wird aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit verweigert. Persönliche Verhaltensweise des/der Betreffenden, aufgrund dessen sein/ihr Aufenthalt aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit unerwünscht ist:
	
	
· Die Aufenthaltserlaubnis wird aus Gründen der Volksgesundheit verweigert:
	
	

In Ausführung von Artikel 7 Absatz 1 Nr. 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird der/die Betreffende angewiesen, das Staatsgebiet des Königreichs binnen ……………………… Tagen zu verlassen.

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

	Ausgestellt in 	, am 	
[bookmark: _Ref189557089]Der Minister ……………………….. oder sein Beauftragter[footnoteRef:238]1 [238: 1 Unzutreffendes bitte streichen und Eigenschaft des Ministers, der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständig ist, angeben.] 

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter1

NOTIFIZIERUNGSURKUNDE

Im Jahre 	, am 	,
hat der/die Unterzeichnete 	[footnoteRef:239]1 [239: 1 Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben, die die Notifizierung des Beschlusses vornimmt.] 

Herrn/Frau 	,
geboren in 	, am 	,
auf Antrag 	des Ministers 	[footnoteRef:240]2	des Beauftragten des Ministers 	 [240: 2 Unzutreffendes bitte streichen und Eigenschaft des Ministers, der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständig ist, angeben.] 


den Beschluss vom …………… notifiziert, mit dem ihm/ihr der Aufenthalt im Königreich verweigert wird und er/sie angewiesen wird, das Staatsgebiet binnen ……………………….. Tagen ab vorliegender Notifizierung zu verlassen, wobei ihm/ihr verboten wird, sich nach Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn sowie in die Niederlande und die Schweiz zu begeben, außer wenn er/sie die erforderlichen Dokumente besitzt, um in diese Staaten einzureisen[footnoteRef:241]3[footnoteRef:242]4. [241: 3 Es handelt sich um die anderen Mitgliedstaaten des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen, unterzeichnet am 19. Juni 1990 in Schengen.]  [242: 4 In diesem Fall den (die) betroffenen Staat(en) bitte streichen.] 


Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

[Er/Sie ist von seiner/ihrer Mitwirkungspflicht in Anwendung von Artikel 74/22 des Gesetzes und den Folgen der Nichteinhaltung dieser Pflicht unterrichtet worden. Er/Sie ist aufgefordert worden, die Informationen auf der Website https://dofi.ibz.be/en/themes/irregular-stay/obligation-cooperate oder auf dem ihm/ihr ausgehändigten Faltblatt einzusehen.

Er/Sie ist davon unterrichtet worden, dass er/sie, sofern er/sie das Land noch nicht verlassen hat, gemäß dieser Plicht dem Ausländeramt binnen vierzehn Tagen nach Notifizierung vorliegender Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen, per Einschreiben an die Adresse Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44, 1000 Brüssel, seinen/ihren tatsächlichen Wohnort und seine/ihre Kontaktdaten mitteilen muss.

Wenn er/sie vorliegendem Beschluss nicht Folge leistet oder bei dessen Ausführung nicht mitwirkt, setzt er/sie sich der Gefahr aus, zur Grenze zurückgebracht und zu diesem Zweck gemäß Artikel 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern für die Zeit, die für die Ausführung der Maßnahme unbedingt notwendig ist, festgehalten zu werden. Die Nichteinhaltung der Mitwirkungspflicht wird auch bei der Festlegung der Dauer des Einreiseverbots berücksichtigt, das gegebenenfalls gegen ihn/sie verhängt wird.

Wenn der/die Betreffende weitere Fragen hat oder bei der Organisation seiner/ihrer Rückkehr begleitet werden möchte, kann er/sie sich per E-Mail an icamsupport@ibz.fgov.be oder per Telefon unter der Nummer 02 488 97 77 (zwischen 9.00 und 15.00 Uhr) an einen ICAM-Coach wenden.
Außerdem kann er/sie jeden Mittwoch ohne Termin zwischen 9.00 und 12.00 Uhr an folgenden Orten an einem ICAM-Schalter vorstellig werden:
- Brüssel: Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44, 1000 Brüssel
- Antwerpen: Italiëlei 4/bus 1, 2000 Antwerpen
- Lüttich: Rue de Fragnée 2, 4000 Lüttich


Scannen Sie den nachstehenden Code, um weitere Details über das ICAM-Coaching zu erhalten:

	[image: Une image contenant motif, capture d’écran, Graphique, Police

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]
	





]



Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten wird vorerwähnte Klage im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und in Artikel 32 der Verfahrensordnung des Rates für Ausländerstreitsachen erwähnten Bedingungen erfüllt. Vorbehaltlich der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4 dieser Verfahrensordnung vorgesehenen Abweichungen wird die Klage beim Rat per Einschreiben [oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen,] an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Vorbehaltlich der Anwendung von Artikel 39/79 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage beziehungsweise eines Aussetzungsantrags nicht ausgesetzt.

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist. 


	Unterschrift des Ausländers/der Ausländerin
	
	Unterschrift der Behörde




	
	[ANLAGE 45]
[Frühere Anlage 43 eingefügt durch Art. 49 des K.E. vom 13.02.2015 (B.S. vom 26.02.2015), umnummeriert zu Anlage 45 durch Art. 3 des K.E. vom 20.04.2015 (B.S. vom 24.04.2015) und abgeändert durch Art. 9 Nr. 9 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]



KÖNIGREICH BELGIEN
GEMEINDE:
AKZ.:


BESCHLUSS ZUR NICHTBERÜCKSICHTIGUNG EINES ANTRAGS AUF ERLAUBNIS FÜR EINEN AUFENTHALT VON MEHR ALS DREI MONATEN


Aufgrund von Artikel 61/7 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und von Artikel 110quinquies des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.

Name:   	
Vorname(n):   	
Staatsangehörigkeit:   	
Geburtsdatum:   	
Geburtsort:   	
Erkennungsnummer des Nationalregisters[footnoteRef:243]1:   	 [243: 1 Nur ausfüllen, wenn der Ausländer über eine solche Erkennungsnummer verfügt.] 

Wohnhaft in/Laut eigenen Angaben wohnhaft in:   	

ist am ………………………… (Tag.Monat.Jahr) bei der Gemeindeverwaltung erschienen, um in Anwendung von Artikel 61/7 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern einen Antrag auf Erlaubnis für einen Aufenthalt im Königreich von mehr als drei Monaten einzureichen.

Dieser Antrag wird aus folgenden Gründen nicht berücksichtigt:

· Aus der Überprüfung des Wohnortes, die am ………………………. durchgeführt wurde, geht hervor, dass der/die Betreffende nicht tatsächlich an der oben angegebenen Adresse wohnt.

· Der/Die Betreffende besitzt keinen gültigen nationalen Pass.

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

	Ausgestellt in 	, am 	


Der Bürgermeister oder sein Beauftragter

Stempel









NOTIFIZIERUNGSURKUNDE


Im Jahre 	, am 	
hat der/die Unterzeichnete 	[footnoteRef:244]1 [244: 1 Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben, die die Notifizierung des Beschlusses vornimmt.
] 

Herrn/Frau 	
geboren in	, am 	

den Beschluss zur Nichtberücksichtigung des Antrags auf Erlaubnis für einen Aufenthalt von mehr als drei Monaten notifiziert, den der/die Betreffende in Anwendung von Artikel 61/7 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern eingereicht hat.

Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass der Antrag auf Aufenthaltserlaubnis beim Bürgermeister der Gemeinde, in der er/sie wohnt, oder bei dessen Beauftragtem eingereicht werden muss.

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten wird vorerwähnte Klage im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 erwähnten Bedingungen erfüllt. Die Klage wird beim Rat per Einschreiben [oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen,] an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme wird durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage nicht ausgesetzt.

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist. 

	Unterschrift des Ausländers/der Ausländerin
	
	Unterschrift der Behörde













	
	ANLAGE 46
[eingefügt durch Art. 38 des K.E. vom 12.11.2018 (B.S. vom 24.12.2018) und ersetzt durch Art. 38 des K.E. vom 27.11.2022 (B.S. vom 23.12.2022, Err. vom 06.02.2023)]



KÖNIGREICH BELGIEN


[bookmark: _Ref189557513]BESCHLUSS ZUR ERTEILUNG EINER KOMBINIERTEN ERLAUBNIS / BESCHLUSS ZUR ERTEILUNG EINER BLAUEN KARTE EU / BESCHLUSS ZUR ERTEILUNG EINER ERLAUBNIS ODER EINES VISUMS FÜR DEN LÄNGERFRISTIGEN AUFENTHALT FÜR SAISONARBEITNEHMER / BESCHLUSS ZUR ERTEILUNG EINES AUFENTHALTSTITELS FÜR UNTERNEHMENSINTERN TRANSFERIERTE ARBEITNEHMER / BESCHLUSS ZUR ERTEILUNG EINER ERLAUBNIS FÜR LANGFRISTIGE MOBILITÄT "ICT" / BESCHLUSS ZUR ERTEILUNG EINER ERLAUBNIS FÜR FORSCHER / BESCHLUSS ZUR ERTEILUNG EINER ERLAUBNIS FÜR LANGFRISTIGE MOBILITÄT FÜR FORSCHER / BESCHLUSS ZUR ERTEILUNG EINER ERLAUBNIS FÜR PRAKTIKANTEN / BESCHLUSS ZUR ERTEILUNG EINER ERLAUBNIS FÜR FREIWILLIGE[footnoteRef:245]1 [245: 1 Unzutreffendes bitte streichen.] 


ausgestellt in Anwendung von Artikel 33 des Zusammenarbeitsabkommens vom 2. Februar 2018 zwischen dem Föderalstaat, der Wallonischen Region, der Flämischen Region, der Region Brüssel-Hauptstadt und der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Bezug auf die Koordinierung der Politik in Sachen Arbeitserlaubnis mit der Politik in Sachen Aufenthaltsgenehmigung und in Sachen Normen für die Beschäftigung und den Aufenthalt ausländischer Arbeitnehmer und der Artikel 105/2 § 1, 105/3 § 4, 105/8 § 1, 105/23 § 1 Absatz 1, 105/28 § 1 Absatz 1, 105/33 § 1, 105/46 § 1, 105/51 § 1, 105/57 § 1, 105/62 § 1, 105/72 § 1, 105/78 § 1, 105/84 § 1, 105/96 § 1 und 105/108 § 1 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.

Name: 	
Vorname(n): 	
Staatsangehörigkeit: 	
Geburtsdatum: 	
Geburtsort: 	
Erkennungsnummer des Nationalregisters[footnoteRef:246]2: 	 [246: 2 Nur ausfüllen, wenn der Ausländer über eine solche Erkennungsnummer verfügt.] 

Wohnhaft in / Laut eigenen Angaben wohnhaft in1: 	
	

wird es gestattet, sich für einen Zeitraum von mehr als neunzig Tagen zu Arbeitszwecken / im Hinblick auf eine hochqualifizierte Beschäftigung / zwecks Beschäftigung als Saisonarbeitnehmer(in) / zwecks Beschäftigung als unternehmensintern transferierte(r) Arbeitnehmer(in) / zwecks Beschäftigung als unternehmensintern transferierte(r) Arbeitnehmer(in) im Rahmen der langfristigen Mobilität / zwecks Beschäftigung als Forscher(in) oder Forscher(in) im Rahmen einer langfristigen Mobilität / zwecks Beschäftigung als Praktikant(in) / zwecks Beschäftigung als Freiwillige(r)1 auf dem belgischen Staatsgebiet aufzuhalten.


Der Beschluss zur Aufenthaltserlaubnis und der Beschluss zur Arbeitserlaubnis sind diesem Beschluss beigefügt.


Ausgestellt in 	, am

Der Minister oder sein Beauftragter

Stempel

Unterschrift des/der Betreffenden



	
	ANLAGE 47
[eingefügt durch Art. 38 des K.E. vom 12.11.2018 (B.S. vom 24.12.2018) und ersetzt durch Art. 22  des K.E. vom 23.03.2020 (B.S. vom 7.05.2020)]



KÖNIGREICH BELGIEN

BESCHEINIGUNG ÜBER DIE ERTEILUNG EINER KOMBINIERTEN ERLAUBNIS/BESCHEINIGUNG ÜBER DIE ERTEILUNG EINER BLAUEN KARTE EU

ausgestellt in Anwendung der Artikel 25 § 4 und 33 des Zusammenarbeitsabkommens vom 2. Februar 2018 zwischen dem Föderalstaat, der Wallonischen Region, der Flämischen Region, der Region Brüssel-Hauptstadt und der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Bezug auf die Koordinierung der Politik in Sachen Arbeitserlaubnis mit der Politik in Sachen Aufenthaltsgenehmigung und in Sachen Normen für die Beschäftigung und den Aufenthalt ausländischer Arbeitnehmer und der Artikel 105/2 § 3, 105/3 § 5, 105/8 § 2, 105/23 § 1 Absatz 2, 105/28 § 1 Absatz 2 und 105/33 § 1 Absatz 2 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

Nach dem einheitlichen Antragsverfahren, das am ...................... gemäß dem vorerwähnten Zusammenarbeitsabkommen eingeleitet worden ist und am ...................... für zulässig erklärt worden ist, wird es

Name: ...........................................................................................................................................
Vorname(n): .................................................................................................................................
Staatsangehörigkeit: .....................................................................................................................
Geburtsdatum: ..............................................................................................................................
Geburtsort: ....................................................................................................................................
Erkennungsnummer des Nationalregisters[footnoteRef:247]1 ............................................................................... [247: 1 Nur ausfüllen, wenn der Ausländer über eine solche Erkennungsnummer verfügt.] 

Wohnhaft/Laut eigenen Angaben wohnhaft[footnoteRef:248]2:.	  [248: 2 Unzutreffendes bitte streichen.] 

.......................................................................................................................................................

gestattet, sich für einen Zeitraum von mehr als neunzig Tagen zu Arbeitszwecken/im Hinblick auf eine hochqualifizierte Beschäftigung/zwecks Beschäftigung als Saisonarbeitnehmer auf dem belgischen Staatsgebiet aufzuhalten.

Die Bescheinigung über die Aufenthaltserlaubnis und die Bescheinigung über die Arbeitserlaubnis sind vorliegender Bescheinigung beigefügt.

	Ausgestellt in ........................, am......................

Der Minister oder sein Beauftragter

	Stempel

Unterschrift des/der Betreffenden
	
	ANLAGE 48
[eingefügt durch Art. 40 des K.E. vom 12.11.2018 (B.S. vom 24.12.2018) und abgeändert durch Art. 8 Nr. 10 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]


KÖNIGREICH BELGIEN
FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES
AUSLÄNDERAMT
AKZ.:

BESCHLUSS ZUR VERWEIGERUNG DES AUFENTHALTS
(VORDERSEITE)

In Ausführung von Artikel ………………………. des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und von Artikel………… des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

wird der Aufenthaltsantrag, eingereicht von:
Name:	
Vorname(n): 	
Staatsangehörigkeit: 	
Geburtsdatum:	
Geburtsort: 	
Erkennungsnummer des Nationalregisters:[footnoteRef:249]1	 [249: 1 Nur ausfüllen, wenn der Ausländer über eine solche Erkennungsnummer verfügt.] 

Wohnhaft: 	

aus folgenden Gründen abgelehnt:
	
	
	

Folglich wird der Antrag auf eine kombinierte Erlaubnis abgelehnt.

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG. 

Ausgestellt in 	, am 	

Der Minister oder sein Beauftragter[footnoteRef:250]2 [250: 2 Unzutreffendes bitte streichen und Eigenschaft des Ministers, der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständig ist, angeben.] 
















NOTIFIZIERUNGSURKUNDE
(RÜCKSEITE)

Im Jahre 	, am 	
hat der/die Unterzeichnete [footnoteRef:251]1	, [251: 1 Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben, die die Notifizierung des Beschlusses vornimmt.] 

wohnhaft 	,
Herrn/Frau 	,
geboren in	, am 	,
auf Antrag 	des Ministers[footnoteRef:252]2 	 [252: 2 Unzutreffendes bitte streichen und Eigenschaft des Ministers, der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständig ist, angeben.] 

	des Beauftragten des Ministers 	
den Beschluss notifiziert. 

Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten wird vorerwähnte Klage im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und in Artikel 32 der Verfahrensordnung des Rates für Ausländerstreitsachen erwähnten Bedingungen erfüllt. Unter Vorbehalt der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4 derselben Verfahrensordnung wird die Klage beim Rat per Einschreibebrief [oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen,] an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme wird durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage beziehungsweise eines Aussetzungsantrags nicht ausgesetzt.

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG. 

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist.

Unterschrift des Ausländers/der Ausländerin				Unterschrift der Behörde









	
KÖNIGREICH BELGIEN
PROVINZ:
GEMEINDE:
AKZ.:
	ANLAGE 49
[eingefügt durch Art. 41 des K.E. vom 12.11.2018
 (B.S. vom 24.12.2018) und ersetzt durch Art. 39 des K.E. vom 27.11.2022 (B.S. vom 23.12.2022, Err. vom 06.02.2023)]





BESCHEINIGUNG

ausgestellt in Anwendung von Artikel 33 §§ 2 bis 8, 105/2 § 4 Absatz 3, 105/2 § 5 Absatz 2, 105/8 § 3 Absatz 3, 105/8 § 4 Absatz 2, 105/24 § 2 Absatz 2, 105/47 § 2 Absatz 2, 105/58 § 1, 105/73 § 2 Absatz 2, 105/85 Absatz 2, 105/97 § 2 Absatz 3 oder 105/109 § 2 Absatz 3 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

Name:	Vorname(n):

Staatsangehörigkeit:

geboren in:	am:

[bookmark: _Ref189558980]wohnhaft in / laut eigenen Angaben wohnhaft in[footnoteRef:253]1 [253: 1 Unzutreffendes bitte streichen.] 


Erkennungsnummer des Nationalregisters der natürlichen Personen[footnoteRef:254]2: [254: 2 Nur ausfüllen, wenn der Ausländer / die Ausländerin über eine solche Erkennungsnummer verfügt.] 

ist heute bei der Gemeindeverwaltung erschienen, um das vorliegende Dokument zu erhalten, in Erwartung[footnoteRef:255]3: [255: 3 Zutreffenden Grund ankreuzen.] 


· seiner/ihrer Eintragung und/oder der Ausstellung der kombinierten Erlaubnis, auf die er/sie Anrecht hat (Artikel 105/2 §§ 4 und 5),
· seiner/ihrer Eintragung und/oder der Ausstellung einer Blauen Karte EU, auf die er/sie Anrecht hat (Artikel 105/8 §§ 3 und 4),
· seiner/ihrer Eintragung und/oder der Ausstellung einer Erlaubnis für Saisonarbeitnehmer, auf die er/sie Anrecht hat (Artikel 105/24 § 2),
· seiner/ihrer Eintragung und/oder der Ausstellung eines Aufenthaltstitels für unternehmensintern transferierte Arbeitnehmer, auf den er/sie Anrecht hat (Artikel 105/47 § 2),
· seiner/ihrer Eintragung und/oder der Ausstellung einer Erlaubnis für langfristige Mobilität "ICT" (Artikel 105/58 § 1),
· seiner/ihrer Eintragung und/oder der Ausstellung einer Erlaubnis für Forscher (Artikel 105/73 § 2 Absatz 2),
· seiner/ihrer Eintragung und/oder der Ausstellung einer Erlaubnis für langfristige Mobilität für Forscher (Artikel 105/85 Absatz 2),
· seiner/ihrer Eintragung und/oder der Ausstellung einer Erlaubnis für Praktikanten (Artikel 105/97 § 2 Absatz 3),


· seiner/ihrer Eintragung und/oder der Ausstellung einer Erlaubnis für Freiwillige (Artikel 105/109 § 2 Absatz 3),
· eines Beschlusses über die Erneuerung seiner/ihrer kombinierten Erlaubnis (Artikel 33 § 2),
· eines Beschlusses über die Ausstellung einer kombinierten Erlaubnis als ehemalige(r) Inhaber(in) einer Arbeitserlaubnis B (Artikel 33 § 5),
· eines Beschlusses über die Erneuerung seiner/ihrer Blauen Karte EU (Artikel 33 § 3),
· eines Beschlusses über die Erneuerung seiner/ihrer Erlaubnis für Saisonarbeitnehmer (Artikel 33 § 4),
· eines Beschlusses über die Erneuerung seines/ihres Aufenthaltstitels für unternehmensintern transferierte Arbeitnehmer (Artikel 33 § 6),
· eines Beschlusses über die Erneuerung seiner/ihrer Erlaubnis für langfristige Mobilität "ICT" (Artikel 33 § 6),
· eines Beschlusses über die Erneuerung seiner/ihrer Erlaubnis für Forscher (Artikel 33 § 7),
· eines Beschlusses über die Erneuerung seiner/ihrer Erlaubnis für Praktikanten (Artikel 33 § 8).

Vorliegende Bescheinigung deckt den Aufenthalt des/der Betreffenden vorläufig bis zum:

Arbeitsmarkt1: BESCHRÄNKT, UNBESCHRÄNKT, NEIN

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG UND IST NUR ALS BEGLEITDOKUMENT DES NATIONALEN IDENTITÄTSDOKUMENTS DES INHABERS/DER INHABERIN GÜLTIG.

Ausgestellt in 	, am

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter

Foto + Stempel
[image: Une image contenant croquis, diagramme, Rectangle, ligne

Description générée automatiquement]





Die Gültigkeitsdauer der vorliegenden Bescheinigung wird verlängert:

Bis zum ........................................................	Bis zum .............................................................

Ausgestellt in ...................., am ...................	Ausgestellt in ......................, am ......................

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter	Der Bürgermeister oder sein Beauftragter


Stempel	Stempel


Die Gültigkeitsdauer der vorliegenden Bescheinigung wird verlängert:

Bis zum ........................................................	Bis zum .............................................................

Ausgestellt in ...................., am ...................	Ausgestellt in ......................, am ......................

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter	Der Bürgermeister oder sein Beauftragter


Stempel	Stempel


Die Gültigkeitsdauer der vorliegenden Bescheinigung wird verlängert:

Bis zum ........................................................	Bis zum .............................................................

Ausgestellt in ...................., am ...................	Ausgestellt in ......................, am ......................

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter	Der Bürgermeister oder sein Beauftragter


Stempel	Stempel


	KÖNIGREICH BELGIEN
PROVINZ:
GEMEINDE:
AKZ.:
	ANLAGE 50
[eingefügt durch Art. 42 des K.E. vom 12.11.2018 
(B.S. vom 24.12.2018) und ersetzt durch Art. 25 des K.E. vom 06.06.2019 (B.S. vom 22.08.2019)]






BESCHEINIGUNG ÜBER DIE EINREICHUNG EINES ANTRAGS AUF VERLÄNGERUNG DES AUFENTHALTS

ausgestellt in Anwendung von Artikel 105/3 § 1 Absatz 1 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

Name:	Vorname(n): 	
Erkennungsnummer des Nationalregisters der natürlichen Personen: 	

ist am 	 (Tag.Monat.Jahr) bei der Gemeindeverwaltung erschienen, um in Anwendung von Artikel 61/25-6 § 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern einen Antrag auf Verlängerung des Aufenthalts einzureichen.

Dieser Antrag, der erwogen wird, wird dem Minister oder seinem Beauftragten übermittelt, der ab Ausstellung der vorliegenden Einreichungsbescheinigung über eine maximale Frist von vier Monaten verfügt (Artikel 61/25-5 § 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern).

Vorliegende Bescheinigung deckt den Aufenthalt des/der Betreffenden vorläufig bis zum:

Arbeitsmarkt: BESCHRÄNKT, UNBESCHRÄNKT, NEIN

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

Ausgestellt in 	, am 	
Der Bürgermeister oder sein Beauftragter
Stempel

Unterschrift des/der Betreffenden

Die Gültigkeitsdauer der vorliegenden Bescheinigung wird verlängert: 

Bis zum: 		Bis zum: 	
Ausgestellt in 	, am 		Ausgestellt in 	, am 	
Der Bürgermeister oder sein Beauftragter	Der Bürgermeister oder sein Beauftragter


Stempel	Stempel







	KÖNIGREICH BELGIEN
PROVINZ:
GEMEINDE:
AKZ.:
	ANLAGE 51
[eingefügt durch Art. 43 des K.E. vom 12.11.2018 
(B.S. vom 24.12.2018) und ersetzt durch Art. 40 des K.E. vom 27.11.2022 (B.S. vom 23.12.2022, Err. vom 06.02.2023)]






VORLÄUFIGES AUFENTHALTSDOKUMENT

ausgestellt in Anwendung von Artikel 61/13/4 Absatz 4, 61/13/11 § 4, 61/13/13 § 5 oder 61/25-2 § 5 des Gesetzes und Artikel 105/4, 105/79, 105/87 oder 105/103 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

Name:	Vorname(n):

Staatsangehörigkeit:

geboren in:	am:

Erkennungsnummer des Nationalregisters der natürlichen Personen:

Vorliegende Bescheinigung deckt den Aufenthalt des/der Betreffenden vorläufig bis zum:


Ausgestellt in 	, am

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter

Stempel


Arbeitsmarkt: nein


Die Gültigkeitsdauer der vorliegenden Bescheinigung wird verlängert:

Bis zum: 		Bis zum: 	
Ausgestellt in 	, am 		Ausgestellt in 	, am 	
Der Bürgermeister oder sein Beauftragter	Der Bürgermeister oder sein Beauftragter

Stempel	Stempel

	
	ANLAGE 52
[eingefügt durch Art. 44 des K.E. vom 12.11.2018 (B.S. vom 24.12.2018), ersetzt durch Art. 41 des K.E. vom 27.11.2022 (B.S. vom 23.12.2022, Err. vom 06.02.2023) und abgeändert durch Art. 9 Nr. 10 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]



KÖNIGREICH BELGIEN
FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES
AUSLÄNDERAMT
AKZ.:

BESCHLUSS ZUR BEENDIGUNG DES AUFENTHALTS
(VORDERSEITE)

ausgestellt in Ausführung von Artikel 61/13/3 § 4, 61/13/10 § 3, 61/13/23 § 3, 61/13/31 § 3, 61/25-7, 61/27-6, 61/29-8 § 3, 61/39 § 4 oder 61/48 § 4 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und von Artikel 105/6, 105/9, 105/37, 105/54, 105/65, 105/80, 105/88, 105/104 oder 105/111 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird dem Aufenthalt im Königreich von:

Name:	Vorname(n):

Staatsangehörigkeit:

geboren in:	am: 

Erkennungsnummer des Nationalregisters der natürlichen Personen:

zu folgenden Zwecken[footnoteRef:256]1: [256: 1 Unzutreffendes bitte streichen und Eigenschaft des Ministers, der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständig ist, angeben.] 

· zu Arbeitszwecken im Königreich (Artikel 61/25-7 des Gesetzes),
· im Hinblick auf eine hochqualifizierte Beschäftigung im Königreich (Artikel 61/27-6 des Gesetzes),
· zwecks Beschäftigung als Saisonarbeitnehmer(in) im Königreich (Artikel 61/29-8 § 3 des Gesetzes),
· zwecks Beschäftigung als unternehmensintern transferierte(r) Arbeitnehmer(in) im Königreich (Artikel 61/39 § 4 des Gesetzes),
· zwecks Beschäftigung als unternehmensintern transferierte(r) Arbeitnehmer(in) im Rahmen der langfristigen Mobilität im Königreich (Artikel 61/48 § 4 des Gesetzes),
· zwecks Beschäftigung als Forscher(in) im Königreich (Artikel 61/13/3 § 4 des Gesetzes),
· zwecks Beschäftigung als Forscher(in) im Rahmen der langfristigen Mobilität im Königreich (Artikel 61/13/10 § 3 des Gesetzes),
· zwecks Beschäftigung als Praktikant(in) im Königreich (Artikel 61/13/23 § 3 des Gesetzes),
· zwecks Beschäftigung als Freiwillige(r) im Königreich (Artikel 61/13/31 § 3 des Gesetzes)

aus folgendem Grund ein Ende gesetzt:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

Ausgestellt in 	, am

Der Minister oder sein Beauftragter[footnoteRef:257]2 [257: 2 Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben, die die Notifizierung des Beschlusses vornimmt.] 



































NOTIFIZIERUNGSURKUNDE
(RÜCKSEITE)

Im Jahre 		, am 	,
auf Antrag	des Ministers 	[footnoteRef:258]1 [258: 1 Unzutreffendes bitte streichen.] 

	des Beauftragten des Ministers 	,
hat der/die Unterzeichnete 	..[footnoteRef:259]2, [259: 2 Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben, die die Notifizierung des Beschlusses vornimmt.
] 

wohnhaft in 	,
Herrn/Frau 	,
geboren in 		, am 	,
den Beschluss notifiziert.

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten wird vorerwähnte Klage im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 erwähnten Bedingungen erfüllt. Die Klage wird beim Rat per Einschreiben [oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen,] an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme wird durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage beziehungsweise eines Aussetzungsantrags nicht ausgesetzt.

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist.

Unterschrift des Ausländers / der Ausländerin	Unterschrift der Behörde


ANLAGE 53
[eingefügt durch Art. 5 des K.E. vom 24. Dezember 2020 (B.S. vom 31. Dezember 2020)
und ersetzt durch Art. 12 des K.E. vom 3. Oktober 2021 (B.S. vom 11. Oktober 2021)]

AUFENTHALTSKARTE FÜR BEGÜNSTIGTE DES AUSTRITTSABKOMMENS

[image: Une image contenant texte, Dessin d’enfant

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]

FOLGENDE ANGABEN SIND MIT BLOSSEM AUGE ERKENNBAR:[footnoteRef:260]1 [260: 1 Die Nummern entsprechen der Position der Informationen auf der Karte, wie in der Anlage zur Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatenangehörige festgelegt.
] 


VORDERSEITE:
1 Dreibuchstabiger Ländercode Belgiens, wie im Dokument 9303 der ICAO über maschinenlesbare Reisedokumente bestimmt: "BEL"
3.1	Überschrift des Dokuments: "Aufenthaltstitel"
3.2	Überschrift des Dokuments: "Residence permit"
4.1 und 4.2	Nummer des Dokuments
6	Name und Vorname(n)
7	Geschlecht
8	Staatsangehörigkeit
9	Geburtsdatum
10	Art des Titels: "M. Artikel 50 EUV"
11	Ablaufdatum
12	Erkennungsnummer des Nationalregisters
13	Lichtbild
14	Unterschrift des Inhabers

RÜCKSEITE:
16	Bemerkung - "Artikel 18 Absatz 1 Abkommen" - Zugang zum Arbeitsmarkt
16.1	Ausstellungsdatum und Ausstellungsort
16.2	Geburtsort
16.3	Versionsnummer
17	Maschinenlesbare Zone
18	Emblem des Königreichs Belgien
19	"Belgien"








ANLAGE 54
[eingefügt durch Art. 6 des K.E. vom 24. Dezember 2020 (B.S. vom 31. Dezember 2020) und ersetzt durch Art. 13 des K.E. vom 3. Oktober 2021 (B.S. vom 11. Oktober 2021)]




DAUERAUFENTHALTSKARTE FÜR BEGÜNSTIGTE DES AUSTRITTSABKOMMENS

[image: Une image contenant texte, Dessin d’enfant

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]

FOLGENDE ANGABEN SIND MIT BLOSSEM AUGE ERKENNBAR:[footnoteRef:261]1 [261: 1 Die Nummern entsprechen der Position der Informationen auf der Karte, wie in der Anlage zur Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatenangehörige festgelegt.
] 


VORDERSEITE:
1 Dreibuchstabiger Ländercode Belgiens, wie im Dokument 9303 der ICAO über maschinenlesbare Reisedokumente bestimmt: "BEL"
3.1	Überschrift des Dokuments: "Aufenthaltstitel"
3.2	Überschrift des Dokuments: "Residence permit"
4.1 und 4.2	Nummer des Dokuments
6	Name und Vorname(n)
7	Geschlecht
8	Staatsangehörigkeit
9	Geburtsdatum
10	Art des Titels: "M. Artikel 50 EUV"
11	Ablaufdatum
12	Erkennungsnummer des Nationalregisters
13	Lichtbild
14	Unterschrift des Inhabers

RÜCKSEITE:
16	Bemerkung - "Artikel 18 Absatz 1 Abkommen" - "Daueraufenthalt" - Zugang zum Arbeitsmarkt
16.1	Ausstellungsdatum und Ausstellungsort
16.2	Geburtsort
16.3	Versionsnummer
17	Maschinenlesbare Zone
18	Emblem des Königreichs Belgien
19	"Belgien"



ANLAGE 55
[eingefügt durch Art. 7 des K.E. vom 24. Dezember 2020 (B.S. vom 31. Dezember 2020) und ersetzt durch Art. 14 des K.E. vom 3. Oktober 2021 (B.S. vom 11. Oktober 2021)]


KARTE FÜR KLEINEN GRENZVERKEHR FÜR BEGÜNSTIGTE DES AUSTRITTSABKOMMENS

[image: Une image contenant texte, Dessin d’enfant

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]

FOLGENDE ANGABEN SIND MIT BLOSSEM AUGE ERKENNBAR:[footnoteRef:262]1 [262: 1 Die Nummern entsprechen der Position der Informationen auf der Karte, wie in der Anlage zur Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatenangehörige festgelegt.
] 


VORDERSEITE:
1 Dreibuchstabiger Ländercode Belgiens, wie im Dokument 9303 der ICAO über maschinenlesbare Reisedokumente bestimmt: "BEL"
3.1	Überschrift des Dokuments: "Kleiner Grenzverkehr"
3.2	Überschrift des Dokuments: "Local border trafic"
4.1 und 4.2	Nummer des Dokuments
6	Name und Vorname(n)
7	Geschlecht
8	Staatsangehörigkeit
9	Geburtsdatum
10	Art des Titels: "N. Artikel 50 EUV - Grenzgänger"
11	Ablaufdatum
12	Erkennungsnummer des Nationalregisters
13	Lichtbild
14	Unterschrift des Inhabers

RÜCKSEITE:
16	Bemerkung - Zugang zum Arbeitsmarkt
16.1	Ausstellungsdatum und Ausstellungsort
16.2	Geburtsort
16.3	Versionsnummer
17	Maschinenlesbare Zone
18	Emblem des Königreichs Belgien
19	"Belgien"








ANLAGE 56
[eingefügt durch Art. 8 des K.E. vom 24. Dezember 2020 (B.S. vom 31. Dezember 2020)]


KÖNIGREICH BELGIEN
PROVINZ:
GEMEINDE:
AKZ.:

BESCHEINIGUNG FÜR BEGÜNSTIGTE DES AUSTRITTSABKOMMENS - AUFENTHALT

Ausgestellt in Anwendung von Artikel 69duodecies § 1 Absatz 2 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.

	Name:
	Vorname(n):

	Staatsangehörigkeit:
	

	Geboren in:
	am:

	Wohnhaft in / Laut eigenen Angaben wohnhaft in:[footnoteRef:263]1 [263: 1 Unzutreffendes bitte streichen.] 

	

	Erkennungsnummer des Nationalregisters der natürlichen Personen[footnoteRef:264]2: [264: 2 Nur ausfüllen, wenn der Ausländer über eine solche Erkennungsnummer verfügt.] 

	



ist heute bei der Gemeindeverwaltung erschienen, um in Anwendung von Artikel 47/5 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern einen Antrag auf Erlangung der Rechtsstellung eines Begünstigten des Austrittsabkommens einzureichen.

Vorliegende Bescheinigung deckt vorläufig den Aufenthalt des Betreffenden.

Arbeitsmarkt: UNBESCHRÄNKT

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG UND IST NUR ALS BEGLEITDOKUMENT DES NATIONALEN IDENTITÄTSDOKUMENTS DES INHABERS GÜLTIG.

	

	Ausgestellt in
	, am

	
	Der Bürgermeister oder sein Beauftragter




Foto + Stempel

[image: ]



In Erwartung eines Beschlusses des Ausländeramts darf der Betreffende auf der Grundlage von Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b des Austrittsabkommens auf dem Staatsgebiet des Königreichs verbleiben.

Vorliegende Bescheinigung deckt den Aufenthalt bis zum ......................................................

Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

Die vorerwähnte Person wird darüber informiert:
	-	dass Ladungen, Auskunftsanfragen und Beschlüsse ihr rechtsgültig an den Wohnsitz zugeschickt werden, den sie weiter oben bestimmt hat.

Die Gültigkeitsdauer des vorliegenden Dokuments wird verlängert:

	Bis zum ...................................................

Ausgestellt in ...................... am ...................

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter

Stempel

	Bis zum ...................................................

Ausgestellt in ...................... am ...................

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter

Stempel




Die Gültigkeitsdauer des vorliegenden Dokuments wird verlängert:

	Bis zum ...................................................

Ausgestellt in ...................... am ...................




Der Bürgermeister oder sein Beauftragter



Stempel
	Bis zum ...................................................

Ausgestellt in ...................... am ...................




Der Bürgermeister oder sein Beauftragter



Stempel







ANLAGE 57
[eingefügt durch Art. 9 des K.E. vom 24. Dezember 2020 (B.S. vom 31. Dezember 2020)]


KÖNIGREICH BELGIEN
PROVINZ:
GEMEINDE:
AKZ.:

BESCHEINIGUNG FÜR BEGÜNSTIGTE DES AUSTRITTSABKOMMENS - KLEINER GRENZVERKEHR

Ausgestellt in Anwendung der Artikel 69duodecies und 69terdecies des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.

	Name:
	Vorname(n):


	Staatsangehörigkeit:
	


	Geboren in:
	am:


	Wohnhaft in / Laut eigenen Angaben wohnhaft in:[footnoteRef:265]1 [265: 1 Unzutreffendes bitte streichen.] 

	



ist heute bei der Gemeindeverwaltung erschienen, um in Anwendung von Artikel 47/5 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern einen Antrag auf Erlangung der Rechtsstellung eines Begünstigten des Austrittsabkommens - Grenzgänger einzureichen.

Vorliegende Bescheinigung deckt vorläufig die in Artikel 14 des Austrittsabkommens erwähnten Rechte.

Arbeitsmarkt: UNBESCHRÄNKT

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG UND IST NUR ALS BEGLEITDOKUMENT DES NATIONALEN IDENTITÄTSDOKUMENTS DES INHABERS GÜLTIG.

	

	Ausgestellt in
	, am

	
	Der Bürgermeister oder sein Beauftragter



Foto + Stempel

[image: ]


Vom Inhaber des vorliegenden gültigen Dokuments wird gemäß Artikel 14 des Austrittsabkommens weder ein Ausreisevisum noch ein Einreisevisum noch eine gleichwertige Formalität verlangt.

Vorliegende Bescheinigung deckt vorstehende Rechte bis zum ...................................................

Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

Die vorerwähnte Person wird darüber informiert:
	-	dass Ladungen, Auskunftsanfragen und Beschlüsse ihr rechtsgültig an den Wohnsitz zugeschickt werden, den sie weiter oben bestimmt hat.

Die Gültigkeitsdauer des vorliegenden Dokuments wird verlängert:

	Bis zum ...................................................

Ausgestellt in ...................... am ....................

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter

Stempel

	Bis zum ...................................................

Ausgestellt in ...................... am ....................

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter

Stempel




Die Gültigkeitsdauer des vorliegenden Dokuments wird verlängert:

	Bis zum ...................................................

Ausgestellt in ...................... am ....................




Der Bürgermeister oder sein Beauftragter



Stempel
	Bis zum ...................................................

Ausgestellt in ...................... am ....................




Der Bürgermeister oder sein Beauftragter



Stempel






ANLAGE 58
[eingefügt durch Art. 11 des K.E. vom 24. Dezember 2020 (B.S. vom 31. Dezember 2020)]


KÖNIGREICH BELGIEN
GEMEINDE:
AKZ.:

ANTRAG AUF ERLANGUNG DER RECHTSSTELLUNG EINES BEGÜNSTIGTEN DES AUSTRITTSABKOMMENS

Eingereicht in Anwendung von Artikel 47/5 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und von Artikel 69duodecies oder 69terdecies des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.

Name: .........................................................................................................................................
Vorname: ....................................................................................................................................
Staatsangehörigkeit: ...................................................................................................................
Geburtsdatum: ............................................................................................................................
Geburtsort: ..................................................................................................................................
Kommend von: ......................................................................................................................... [footnoteRef:266]2 [266: 2 Letzte Adresse im Ausland vollständig und korrekt angeben.] 

Laut eigenen Angaben wohnhaft: ...............................................................................................

Der/Die Betreffende ist bei der Gemeindeverwaltung erschienen, um einen Antrag auf Erlangung der Rechtsstellung eines Begünstigten des Austrittsabkommens oder auf Erneuerung dieser Rechtsstellung zu stellen als:[footnoteRef:267]3 [267: 3 Zutreffendes bitte ankreuzen.] 

 Inhaber eines gültigen Aufenthaltsrechts als Unionsbürger oder als Familienangehöriger eines Unionsbürgers
 Inhaber einer gültigen Anlage 15 als Grenzgänger
 Arbeitssuchender
 Lohnempfänger
 Selbständiger
 Inhaber genügender Existenzmittel
 Student
 Grenzgänger
[bookmark: _Ref189560654] Ehepartner von 	[footnoteRef:268]4 [268: 4 Name, Vornamen, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit der Person angeben, die das Recht auf Familienzusammenführung eröffnet, sowie ihre Erkennungsnummer des Nationalregisters der natürlichen Personen (sofern sie über eine solche Nummer verfügt).] 

 Lebenspartner im Rahmen einer Partnerschaft, die einer Ehe gleichgesetzt ist, von:		4
 Lebenspartner im Rahmen einer einem Gesetz entsprechend registrierten Partnerschaft von:	4
 Verwandter in absteigender Linie von:	4
 Verwandter in aufsteigender Linie von:	4
 Vater oder Mutter (eines minderjährigen Bürgers des Vereinigten Königreichs) von:	
		4
 anderer Familienangehöriger - Partner im Rahmen einer dauerhaften Beziehung von:	
		4
 anderer Familienangehöriger - zu Lasten des Haushalts oder dem Haushalt angehörend von:	4
 anderer Familienangehöriger (krank) von:	4

Beantragte Rechtsstellung eines Begünstigten des Austrittsabkommens: Aufenthaltsrechtsstellung, Daueraufenthaltsrechtsstellung, Rechtsstellung für kleinen Grenzverkehr.[footnoteRef:269]1 [269: 1 Unzutreffendes bitte streichen.] 


Die Rechtsstellung eines Begünstigten des Austrittsabkommens wurde anhand folgender Dokumente nachgewiesen: ..........................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Er/Sie hat außerdem folgende Dokumente vorgelegt: .................................................................
.......................................................................................................................................................

	Der/Die Betreffende wird ersucht, binnen drei Monaten, bis spätestens ............................... (Datum), folgende Dokumente vorzulegen: ............................................................................
..................................................................................................................................................
	Alle erforderlichen Dokumente sind übermittelt worden. Gemäß Artikel 69duodecies § 6 oder 69terdecies § 4 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 gewährt der Bürgermeister die Rechtsstellung eines Begünstigten des Austrittsabkommens.
	Alle erforderlichen Dokumente sind übermittelt worden. Gemäß Artikel 69duodecies § 5 oder 69terdecies § 5 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 wird der Antrag dem Ausländeramt übermittelt.

Vorliegender Antrag wurde in drei Ausfertigungen erstellt, wovon eine dem/der Betreffenden ausgehändigt worden ist.

Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

..................................................., den ...................................................

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter



Stempel




Unterschrift des/der Betreffenden






ANLAGE 59
[eingefügt durch Art. 12 des K.E. vom 24.12.2020 (B.S. vom 31.12.2020), ersetzt durch Art. 16 des K.E. vom 26.11.2021 (B.S. vom 6.12.2021) und abgeändert durch Art. 8 Nr. 12, Art. 12 § 4 Nr. 7 und Art. 13 Nr. 12 des K.E. vom 20.10.2024 (B.S. vom 28.10.2024)]

KÖNIGREICH BELGIEN
GEMEINDE:
AKZ.:

[bookmark: _Ref189561078]BESCHLUSS ZUR VERWEIGERUNG DER RECHTSSTELLUNG EINES BEGÜNSTIGTEN DES AUSTRITTSABKOMMENS MIT ANWEISUNG DAS STAATSGEBIET ZU VERLASSEN[footnoteRef:270]1 [270: 1 Unzutreffendes bitte streichen.] 


In Ausführung von Artikel 69duodecies § 7 Absatz 2 / 69duodecies § 9 Absatz 1 / 69duodecies § 9 Absatz 2 / 69duodecies § 9 Absatz 4 / 69terdecies § 61 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird der Antrag auf Erlangung der Rechtsstellung eines Begünstigten des Austrittsabkommens oder auf Erneuerung der Rechtsstellung eines Begünstigten des Austrittsabkommens, beantragt am .................................................. von:

Name: 	
Vorname(n): 	
Staatsangehörigkeit: 	
Geburtsdatum: 	
Geburtsort: 	
Erkennungsnummer des Nationalregisters[footnoteRef:271]2: 	 [271: 2 Nur ausfüllen, wenn der Ausländer über eine solche Erkennungsnummer verfügt.] 

Wohnhaft/Laut eigenen Angaben wohnhaft: 	
	

mit der folgenden Begründung verweigert[footnoteRef:272]3: [272: 3 Zutreffendes bitte ankreuzen.] 


· Der/Die Betreffende hat binnen der festgelegten Frist nicht nachgewiesen, dass er/sie die Bedingungen erfüllt, um als Begünstigter des Austrittsabkommens das Recht auf einen Aufenthalt von mehr als drei Monaten in Anspruch zu nehmen. Gemäß Artikel 69duodecies § 9 Absatz 3 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 verfügt der/die Betreffende über eine zusätzliche Frist von einem Monat, das heißt bis zum ………………..……, um die erforderlichen Unterlagen zu übermitteln.
· Der/Die Betreffende hat binnen der festgelegten Frist nicht nachgewiesen, dass er/sie die Bedingungen für das Aufenthaltsrecht als Begünstigter des Austrittsabkommens oder für das Recht auf kleinen Grenzverkehr als Begünstigter des Austrittsabkommens oder auf Erneuerung dieses Rechts erfüllt.1 
· Der/Die Betreffende erfüllt nicht die erforderlichen Bedingungen, um als Begünstigter des Austrittsabkommens das Recht auf einen Aufenthalt von mehr als drei Monaten in Anspruch zu nehmen oder um als Begünstigter des Austrittsabkommens das Recht auf kleinen Grenzverkehr oder die Erneuerung dieses Rechts in Anspruch zu nehmen1:
	
	
· Das Aufenthaltsrecht oder das Recht auf kleinen Grenzverkehr als Begünstigter des Austrittsabkommens oder die Erneuerung dieses Rechts1 wird aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit verweigert. Persönliche Verhaltensweise des/der Betreffenden, aufgrund dessen sein/ihr Aufenthalt oder sein/ihr Recht auf kleinen Grenzverkehr1 aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit unerwünscht ist:
	
· Das Aufenthaltsrecht oder das Recht auf kleinen Grenzverkehr als Begünstigter des Austrittsabkommens oder die Erneuerung dieses Rechts1 wird aus Gründen der Volksgesundheit verweigert:
	

Der/Die Betreffende wird angewiesen, das Staatsgebiet des Königreichs binnen ………………. Tagen zu verlassen.1

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

Ausgestellt in ......................................... am………………………..

Stempel

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter1

Der Minister………………………….. [footnoteRef:273]4 oder sein Beauftragter [273: 4 Eigenschaft des Ministers, der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständig ist, angeben.] 




























NOTIFIZIERUNGSURKUNDE

Im Jahre 	,	am 	,
hat der/die Unterzeichnete 	[footnoteRef:274]2 [274: 2 Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben, die die Notifizierung des Beschlusses vornimmt.] 

Herrn/Frau 	,
geboren in 	,	am 	,
[bookmark: _Ref189561327]auf Antrag	des Ministers 	[footnoteRef:275]1 [275: 1 Unzutreffendes bitte streichen und Eigenschaft des Ministers, der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständig ist, angeben.] 

	des Beauftragten des Ministers 	

den Beschluss vom ………………….. notifiziert, mit dem die Rechtsstellung eines Begünstigten des Austrittsabkommens verweigert wird mit Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen.1 
Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

[Er/Sie ist von seiner/ihrer Mitwirkungspflicht in Anwendung von Artikel 74/22 des Gesetzes und den Folgen der Nichteinhaltung dieser Pflicht unterrichtet worden. Er/Sie ist aufgefordert worden, die Informationen auf der Website https://dofi.ibz.be/en/themes/irregular-stay/obligation-cooperate oder auf dem ihm/ihr ausgehändigten Faltblatt einzusehen.

Er/Sie ist davon unterrichtet worden, dass er/sie, sofern er/sie das Land noch nicht verlassen hat, gemäß dieser Plicht dem Ausländeramt binnen vierzehn Tagen nach Notifizierung vorliegender Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen, per Einschreiben an die Adresse Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44, 1000 Brüssel, seinen/ihren tatsächlichen Wohnort und seine/ihre Kontaktdaten mitteilen muss.

Wenn er/sie vorliegendem Beschluss nicht Folge leistet oder bei dessen Ausführung nicht mitwirkt, setzt er/sie sich der Gefahr aus, zur Grenze zurückgebracht und zu diesem Zweck gemäß Artikel 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern für die Zeit, die für die Ausführung der Maßnahme unbedingt notwendig ist, festgehalten zu werden. Die Nichteinhaltung der Mitwirkungspflicht wird auch bei der Festlegung der Dauer des Einreiseverbots berücksichtigt, das gegebenenfalls gegen ihn/sie verhängt wird.

Wenn der/die Betreffende weitere Fragen hat oder bei der Organisation seiner/ihrer Rückkehr begleitet werden möchte, kann er/sie sich per E-Mail an icamsupport@ibz.fgov.be oder per Telefon unter der Nummer 02 488 97 77 (zwischen 9.00 und 15.00 Uhr) an einen ICAM-Coach wenden.
Außerdem kann er/sie jeden Mittwoch ohne Termin zwischen 9.00 und 12.00 Uhr an folgenden Orten an einem ICAM-Schalter vorstellig werden:
- Brüssel: Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44, 1000 Brüssel
- Antwerpen: Italiëlei 4/bus 1, 2000 Antwerpen
- Lüttich: Rue de Fragnée 2, 4000 Lüttich


Scannen Sie den nachstehenden Code, um weitere Details über das ICAM-Coaching zu erhalten:

	[image: Une image contenant motif, capture d’écran, Graphique, Police

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]
	




]



Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten wird vorerwähnte Klage im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und in Artikel 32 der Verfahrensordnung des Rates für Ausländerstreitsachen erwähnten Bedingungen erfüllt. Vorbehaltlich der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4 der Verfahrensordnung des Rates für Ausländerstreitsachen vorgesehenen Abweichungen wird die Klage beim Rat per Einschreiben [oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen,] an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen in 1030 Brüssel, Rue Gaucheret / Gaucheretstraat 92-94, eingereicht.

Gemäß Artikel 18 Absatz 3 des Austrittsabkommens wird die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage ausgesetzt.

[(Bitte angeben, ob die Daten im SIS gespeichert sind). Im Rahmen seiner gesetzlichen Aufträge kann das Ausländeramt auf bestimmte personenbezogene Daten zugreifen, die im Schengener Informationssystem (SIS) verarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie über den folgenden Link: https://dofi.ibz.be/en/Transparency/External-databases.]

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist.

Unterschrift des Ausländers/der Ausländerin				Unterschrift der Behörde


ANLAGE 60
[eingefügt durch Art. 14 des K.E. vom 26.11.2021 (B.S. vom 6.12.2021)]


AUFENTHALTSTITEL FÜR UNTERNEHMENSINTERN TRANSFERIERTE ARBEITNEHMER

[image: ][image: ]

FOLGENDE ANGABEN SIND MIT BLOSSEM AUGE ERKENNBAR:[footnoteRef:276]1 [276: 1 Die Nummern entsprechen der Position der Informationen auf der Karte, wie in der Anlage zur Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatenangehörige festgelegt.
] 


VORDERSEITE:
	1
	Dreibuchstabiger Ländercode Belgiens, wie im Dokument 9303 der ICAO über maschinenlesbare Reisedokumente bestimmt: "BEL"

	3.1
	Überschrift des Dokuments: "Aufenthaltstitel"

	3.2
	Überschrift des Dokuments: "Residence permit"

	4.1 und 4.2
	Nummer des Dokuments

	6
	Name und Vorname(n)

	7
	Geschlecht

	8
	Staatsangehörigkeit

	9
	Geburtsdatum

	10
	Art des Titels: "I. ICT"

	11
	Ablaufdatum

	12
	Erkennungsnummer des Nationalregisters

	13
	Lichtbild

	14
	Unterschrift des Inhabers



RÜCKSEITE:
	16
	Anmerkung: Zugang zum Arbeitsmarkt

	16.1
	Ausstellungsdatum und -ort

	16.2
	Geburtsort

	16.3
	Versionsnummer

	17
	Maschinenlesbare Zone

	18
	Emblem des Königreichs Belgien

	19
	"Belgique"/"België"




ANLAGE 61
[eingefügt durch Art. 15 des K.E. vom 26.11.2021 (B.S. vom 6.12.2021)]


ERLAUBNIS FÜR LANGFRISTIGE MOBILITÄT "ICT"

[image: ][image: ]

FOLGENDE ANGABEN SIND MIT BLOSSEM AUGE ERKENNBAR:[footnoteRef:277]1 [277: 1 Die Nummern entsprechen der Position der Informationen auf der Karte, wie in der Anlage zur Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatenangehörige festgelegt.
] 


VORDERSEITE:
	1
	Dreibuchstabiger Ländercode Belgiens, wie im Dokument 9303 der ICAO über maschinenlesbare Reisedokumente bestimmt: "BEL"

	3.1
	Überschrift des Dokuments: "Aufenthaltstitel"

	3.2
	Überschrift des Dokuments: "Residence permit"

	4.1 und 4.2
	Nummer des Dokuments

	6
	Name und Vorname(n)

	7
	Geschlecht

	8
	Staatsangehörigkeit

	9
	Geburtsdatum

	10
	Art des Titels: "J. Mobile ICT"

	11
	Ablaufdatum

	12
	Erkennungsnummer des Nationalregisters

	13
	Lichtbild

	14
	Unterschrift des Inhabers



RÜCKSEITE:
	16
	Anmerkung: Zugang zum Arbeitsmarkt

	16.1
	Ausstellungsdatum und -ort

	16.2
	Geburtsort:

	16.3
	Versionsnummer

	17
	Maschinenlesbare Zone

	18
	Emblem des Königreichs Belgien

	19
	"Belgique"/"België"





	
	ANLAGE 62

	
	[eingefügt durch Art. 41 des K.E. vom 27.11.2022 (B.S. vom 23.12.2022, Err. vom 06.02.2023)]



KÖNIGREICH BELGIEN
Provinz:
Gemeinde:
Akz.:

BESCHEINIGUNG

ausgestellt in Anwendung von Artikel 105/81 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

	Name:
		

	Vorname(n):
		

	Staatsangehörigkeit:
		

	Geburtsdatum:
		

	Geburtsort:
		

	[bookmark: _Ref189561714]Wohnhaft in / Laut eigenen Angaben wohnhaft in[footnoteRef:278]1: [278: 1 Unzutreffendes bitte streichen.] 

		

	Aufenthaltserlaubnis für Forscher / Aufenthaltserlaubnis für Familienangehörige eines Forschers, ausgestellt vom ersten Mitgliedstaat (Nummer des Dokuments)1 
		



ist im Rahmen einer kurzfristigen Mobilität bei der Gemeindeverwaltung erschienen, und zwar als[footnoteRef:279]2: [279: 2 Zutreffendes bitte ankreuzen.] 

· Forscher(in),
· Familienangehörige(r) eines Forschers / einer Forscherin.

Vorliegende Bescheinigung deckt den Aufenthalt bis zum (höchstens 180 Tage nach der Einreise ins Königreich): 		

Zugang zum Arbeitsmarkt1: BESCHRÄNKT - UNBESCHRÄNKT - NEIN





VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

Gültig ab dem 	  bis zum ...............................

Ausgestellt in ..........................., am .................................

Stempel

Unterschrift des Ausländers / der Ausländerin                   Unterschrift der Behörde




	Königreich Belgien
Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres
Ausländeramt
Az.:
	ANLAGE 63
[eingefügt durch Art. 3 des K.E. vom 11.11.2024 (B.S. vom 9.12.2024)




BESCHLUSS ZUR EINREISE- UND AUFENTHALTSVERWEIGERUNG
MIT AUSSCHREIBUNG ZUR EINREISE- UND AUFENTHALTSVERWEIGERUNG


[bookmark: _Ref191384342][bookmark: _Ref197583636]Herrn/Frau[footnoteRef:280], der/die erklärt, wie folgt zu heißen:1 [280:  Unzutreffendes streichen.] 

Name: 	
Vorname: 	
Geburtsdatum: 	
Geburtsort: 	
Staatsangehörigkeit: 	

gegebenenfalls ALIASNAME: 	

wird ein Beschluss zur Einreise- und Aufenthaltsverweigerung für eine Dauer von ...................... Jahren auferlegt,

für das Staatsgebiet Belgiens und das Staatsgebiet der Staaten, die den Schengen-Besitzstand[footnoteRef:281] vollständig anwenden, außer wenn er/sie die erforderlichen Dokumente besitzt, um in diese Staaten einzureisen. [281:  Es handelt sich um die anderen Mitgliedstaaten des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen, unterzeichnet am 19. Juni 1990 in Schengen. Die Liste dieser Staaten kann über die in französischer und niederländischer Sprache verfügbare Website dofi.ibz.be, Rubrik "Contrôle aux frontières/Grenscontrole", Rubrik "Informations/informatie", "LISTE DES ETATS MEMBRES EEE/EU/SCHENGEN / LIJST LIDSTATEN EER/EU/SCHENGEN", eingesehen werden.] 


Dieser Beschluss geht mit einer Ausschreibung in der Datenbank des Ausländeramts und einer Ausschreibung im SIS zwecks Einreise- und Aufenthaltsverweigerung einher.


BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES:
Der Beschluss zur Einreise- und Aufenthaltsverweigerung wird in Anwendung von Artikel 26/1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und auf der Grundlage folgender Sachverhalte ausgestellt:
	
	
	


Brüssel, den

Der Minister ................................................ / Beauftragte des Ministers ................................................1,[footnoteRef:282] [282:  Der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständige Minister.] 

Bezeichnung und Eigenschaft, Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde

Notifizierungsurkunde

Der/Die Unterzeichnete, 	[footnoteRef:283], [283:  Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben.] 

hat der/dem Betreffenden diesen Beschluss vom 	. notifiziert.
Name: 	
Vorname: 	
Geburtsdatum: 	
Geburtsort: 	
Staatsangehörigkeit: 	

Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

Der/Die Unterzeichnete hat den/die Betreffende(n) informiert über:
· die Beschwerdemöglichkeiten:
Gegen den Beschluss kann gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden. Wenn der/die Betreffende sich an einem in Artikel 74/8 und 74/9 des Gesetzes erwähnten bestimmten Ort befindet oder der Regierung überantwortet wird, muss der Antrag aufgrund von Artikel 39/57 § 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 innerhalb zehn Tagen ab Notifizierung des Beschlusses eingereicht werden.
Gemäß Artikel 39/82 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 kann ein Aussetzungsantrag eingereicht werden. Außer in Fällen äußerster Dringlichkeit müssen Aussetzungsantrag und Nichtigkeitsklage in ein und demselben Akt eingereicht werden. Vorbehaltlich der Zustimmung des/der Betreffenden wird die Zwangsvollstreckung der Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme, die gegen den/die Betreffende(n) gefasst worden ist, erst nach Ablauf der in Artikel 39/57 § 1 Absatz 3 erwähnten Beschwerdefrist vorgenommen (zehn Tage, wenn es sich um eine erste Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme handelt / fünf Tage ab der zweiten Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme) oder, wenn die Aussetzung der Ausführung dieser Maßnahme in äußerster Dringlichkeit innerhalb der erwähnten Frist beantragt worden ist, erst vorgenommen, nachdem der Rat den Antrag abgelehnt hat.
Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten werden vorerwähnte Klage und vorerwähnter Antrag im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und in Artikel 32 der Verfahrensordnung des Rates für Ausländerstreitsachen (VO RAS) erwähnten Bedingungen erfüllt. Vorbehaltlich der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4 der VO RAS vorgesehenen Abweichungen werden sie beim Rat für Ausländerstreitsachen per Einschreiben oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen, an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, Rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.
Vorbehaltlich der Anwendung von Artikel 39/79 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 wird die Ausführung der vorliegenden Maßnahme durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage beziehungsweise eines Aussetzungsantrags nicht ausgesetzt. Eine Rubrik "FAQ" kann über die in französischer und niederländischer Sprache verfügbare Website www.rvv-cce.be eingesehen werden.
· die Möglichkeiten des rechtlichen und sprachlichen Beistands:
Gemäß Artikel 508/1 und folgenden des Gerichtsgesetzbuches kann der/die Betreffende das Büro für juristischen Beistand und bei Bedarf sprachlichen Beistand, der aufgrund von Artikel 508/10 des Gerichtsgesetzbuches gewährt werden kann, in Anspruch nehmen. Die Kontaktdaten der Büros für juristischen Beistand sind über die Website www.advocaat.be / www.avocats.be einsehbar.
· die Möglichkeit, Übersetzungen zu erhalten:
Der/Die Betreffende kann bei dem Minister oder seinem Beauftragten eine schriftliche beziehungsweise mündliche Übersetzung der wichtigsten Elemente des Beschlusses, einschließlich Informationen über die verfügbaren Rechtsmittel, in eine Sprache, die der/die Betreffende versteht oder deren Kenntnis vernünftigerweise vorausgesetzt werden kann, beantragen.

Das Ausländeramt hat im Rahmen seiner gesetzlichen Aufträge Zugang zu bestimmten personenbezogenen Daten, die im Schengener Informationssystem (SIS) verarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: https://dofi.ibz.be/fr/Transparence/Bases-de-données-externes / https://dofi.ibz.be/nl/Transparantie/Externe-databanken.
Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

Bezeichnung, Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist.
Name und Unterschrift des Ausländer
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